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Ablauf der Referendumsfrist: 31. März 2021
Für das Referendum sind 3000 Unterschriften von Stimmberechtigten 
oder Begehren von 20 Gemeinden erforderlich.

Gesetz
über die Verbilligung von Prämien 
der Krankenversicherung
(Prämienverbilligungsgesetz)

Änderung vom 25. Januar 2021

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 866
Aufgehoben: –

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 16. Juni 20201,

beschliesst:

I.

Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (Prämienverbilli-
gungsgesetz) vom 24. Januar 19952 (Stand 1. Juli 2020) wird wie folgt geändert:

§ 5 Abs. 3 (geändert)
3 Massgebend sind die persönlichen und familiären Verhältnisse am 1. November des 
Jahres vor dem Jahr, für das Prämienverbilligung beansprucht wird. Für Personen, die 
aus dem Ausland zuziehen, sind die persönlichen und familiären Verhältnisse im Zeit-
punkt des Zuzuges massgebend. Vorbehalten bleibt § 8a.

1 B 46-2020
2 SRL Nr. 866
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2 

§  8 Abs. 2 (geändert)
2 Personen, die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beziehen, haben Anspruch auf Verbil-
ligung der Prämien gemäss dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 20063. Für das Ver-
fahren gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Ergänzungsleistungen. Die §§ 12, 
13 Absatz 1, 14, 15 und 17 Absatz 1 finden keine Anwendung.

§  8a Abs. 1 (geändert)
1 Haben sich die persönlichen, die familiären oder die wirtschaftlichen Verhältnisse seit 
dem 1. November des Jahres vor dem Jahr, für das Prämienverbilligung beansprucht 
wird, wesentlich geändert, wird die Prämienverbilligung auf begründetes Gesuch oder 
allenfalls von Amtes wegen angepasst.

§  9 Abs. 1 (geändert)
1 Die Organe der Prämienverbilligung kontrollieren in Zusammenarbeit mit den 
Einwohnerkontrollen die Erfassung der nach Bundesrecht obligatorisch zu versichern-
den Personen. Die zuständige Dienststelle meldet dem Sozialversicherungszentrum, 
wenn sie einem Ausländer oder einer Ausländerin eine Grenzgängerbewilligung erteilt 
hat.  

§  13 Abs. 3, Abs. 3bis (neu)
3 Die Krankenversicherer haben dem Sozialversicherungszentrum folgende Daten mitzu-
teilen:
b. (geändert) die Prämien der Krankenpflege-Grundversicherung, die für versicherte 

Personen mit Wohnsitz im Kanton geschuldet sind,
c. (neu) den Beginn und das Ende des Versicherungsverhältnisses.
3bis Die Krankenversicherer teilen dem Sozialversicherungszentrum die Daten nach Ab-
satz 3 auf Anfrage im Einzelfall mit. Zum Abgleich der Datenbestände übermitteln sie 
dem Sozialversicherungszentrum auf Anfrage auch den gesamten Versichertenbestand.

§  20 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben)
1 Die Auszahlung der Prämienverbilligung erfolgt bargeldlos an den jeweiligen Kranken-
versicherer. Der Regierungsrat kann die Auszahlung geringfügiger Beiträge ausschlies-
sen.
2 aufgehoben

3 SR 831.30
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3

§  25c (neu)

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. Januar 2021
1 Für den Anspruch auf Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die persönlichen und 
familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021 massgebend. 
2 Die Prämienverbilligung für das Jahr 2021 wird auf begründetes Gesuch oder allenfalls 
von Amtes wegen angepasst, wenn sich die persönlichen, die familiären oder die 
wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem 1. Januar 2021 wesentlich geändert haben. 

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referendum. 
Die für den Anspruch auf Prämienverbilligung massgebenden Bestimmungen der Ände-
rung des ELG vom 22. März 20194 gelten ab deren Inkrafttreten am 1. Januar 2021 von 
Bundesrechts wegen.

Luzern, 25. Januar 2021

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin: Ylfete Fanaj
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser

4 AS 2020 585

3
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Im Namen des Kantonsrates
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Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser

4 AS 2020 585
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Kantonsratsbeschluss  
über die Genehmigung der ersten Statuten  
der Luzerner Kantonsspital AG und der  
Luzerner Psychiatrie AG

vom 25. Januar 2021

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 7 Absatz 3 des Spitalgesetzes vom 11. September 2006,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 16. Juni 2020,

beschliesst:

1. Die Statuten der Luzerner Kantonsspital AG und der Luzerner Psychiatrie AG 
vom 16. Juni 2020 werden genehmigt.

2. Der Regierungsrat wird beauftragt, auf eine Geschlechtervertretung von rund 
30 Prozent in den obersten Leitungsgremien der Luzerner Kantonsspital AG 
und der Luzerner Psychiatrie AG hinzuwirken. Wo dies nicht erreicht werden 
kann, ist die Abweichung durch die Leitungsorgane zu begründen.

3. Dieser Kantonsratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern, 25. Januar 2021

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin: Ylfete Fanaj
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Kantonsratsbeschluss  
über die Genehmigung einer Änderung  
der ersten Statuten der Luzerner Kantonsspital AG 
und der Luzerner Psychiatrie AG

vom 25. Januar 2021

Der Kantonsrat des Kantons Luzern, 

gestützt auf § 7 Absatz 3 des Spitalgesetzes vom 11. September 2006, 
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 10. November 2020, 

beschliesst:

1. Die Änderung der ersten Statuten der Luzerner Kantonsspital AG und der  
Luzerner Psychiatrie AG vom 10. November 2020 wird genehmigt.

2. Der Kantonsratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern, 25. Januar 2021

Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: Ylfete Fanaj
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Kantonsratsbeschluss  
über die Aufhebung des Fideikommisses  
der Familie von Sonnenberg

vom 25. Januar 2021

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 13. Oktober 2020,

beschliesst:

1. Dem Gesuch über die Aufhebung des Fideikommisses der Familie von Sonnen-
berg vom 7. Juli 2020 wird zugestimmt, und das Fideikommiss wird aufgehoben.

2. Der Beschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern, 25. Januar 2021

Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: Ylfete Fanaj
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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Kurzprotokoll der Session vom 25. und 26. Januar 2021

Sachgeschäfte und dazugehörende parlamentarische Vorstösse

 1. Eröffnungen
  Eröffnet wurden:
  – 49 Vorstösse
  – Verabschiedung von Markus Odermatt, Ballwil, als Kantonsrat
  – Verabschiedung von Michèle Graber, Udligenswil, als Kantonsrätin
  – Vereidigung von Tobias Käch, Emmen, als Kantonsrat
  – Vereidigung von Riccarda Schaller, Malters, als Kantonsrätin
  – Rücktritt von Michèle Graber, Udligenswil, als Kantonsrätin
  – Rücktritt von Andreas Hofer, Sursee, als Kantonsrat
  – Rücktritt von Pirmin Müller, Luzern, als Kantonsrat
  –  Rücktritt von Viktor Aepli, Adligenswil, als Ersatzrichter des Kantons-

gerichtes
  –  Nicht Annahme der Wahl von Riedi Hunold Dorothea, Luzern, als 

Ersatzrichterin am Kantonsgericht (Wahl als vollamtliche Richterin, 
gemäss Anhang)

  –  Postulat Roth David über Mietreduktionen und -erlasse bei kanto-
nalen Immobilien vorbildlich umsetzen (P 363). Rückzug des Postu-
lats durch Postulanten

  –  Anfrage Ledergerber Michael und Mit. über Entschädigungen bei 
Eingriffen in die Wirtschaftsfreiheit (A 462). Rückzug der Anfrage 
durch Erstunterzeichnenden

  –  Postulat Schnider-Schnider Gabriela und Mit. über die Lieferung 
von Impfstoff an die Hausarzt-Praxen im ganzen Kanton (P 490). 
Rückzug des Postulats durch Postulantin

 2. Beschlussfassung über die dringliche Behandlung der parlamentarischen Vorstösse
   Dringlich erklärt wurden: M 458, A 459, P 460; P 461, P 463, P 464,  

P 465, A 466, A 468, A 469, P 470, A 471, A 472, A 475, P 477, P 479,  
P 480, P 482, P 483, P 484, P 487, P 488, A 489

  –  Motion Budmiger Marcel und Mit. über Unterstützung für das lokale 
Hotel- und Gastronomiegewerbe (M 458) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung
   Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung
  –  Anfrage Thalmann-Bieri Vroni und Mit. über die prekäre Lage im 

Gesundheitswesen des Kantons Luzern wegen der Covid-19-Pande-
mie (A 459) / Gesundheits- und Sozialdepartement

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die 
Anfragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

  –  Postulat Brunner Simone und Mit. über die Anpassung der Berech-
nung des Jahresumsatzes 2020 im Rahmen der Härtefallmassnah-
men für Luzerner Unternehmen (P 460) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
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  –  Postulat Brunner Simone und Mit. über die Anpassung des Krite-
riums «Umsatzrückgang» im Rahmen der Härtefallmassnahmen für 
Luzerner Unternehmen (P 461) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Postulat Hauser Patrick und Mit. über schnelle, unbürokratische 

Unterstützung für die von den Corona-Notmassnahmen besonders 
hart betroffenen Unternehmen (P 463) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Postulat Zehnder Ferdinand und Mit. über Fixkostenentschädigung 

für Unternehmen in von Corona besonders betroffenen Branchen 
(P 464) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Postulat Bucher Markus und Mit. über unkomplizierte Unterstüt-

zung für KMU beim Ausfüllen von Härtefallgesuchen (P 465) / Finanz-
departement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Anfrage Nussbaum Adrian namens der CVP-Fraktion über Aufsto-

ckung und Verwendung des Härtefallfonds (A 466) / Finanzdeparte-
ment

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der 
Anfragende ist mit der Antwort zufrieden. Keine Diskussion.

  –  Anfrage Sager Urban und Mit. über den Schutz der Lehrpersonen 
vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus (A 468) / Bildungs- und 
Kulturdepartement i. V. mit Gesundheits- und Sozialdepartement

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der 
Anfragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

  –  Anfrage Haller Dieter und Mit. über Verbote und Einschränkungen 
bezüglich Corona sowie Umsatzverluste (A 469) / Gesundheits- und 
Sozialdepartement

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der 
Anfragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

  –  Postulat Wyss Josef und Mit. über branchenspezifische Härtefallent-
schädigung für die Gastronomie- und Tourismusbranche (P 470) / 
Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung 
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Anfrage Wyss Josef und Mit. über die coronabedingte Lage der  

Luzerner Gastronomie- und Tourismusbranche (A 471) / Finanz-
departe ment

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der 
Anfragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.
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  –  Anfrage Wermelinger Sabine und Mit. über die Öffnung der Ski-
betriebe im Kanton Luzern (A 472) / Gesundheits- und Sozialdeparte-
ment

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die 
Anfragende ist mit der Antwort nicht zufrieden. Diskussion.

  –  Anfrage Estermann Rahel und Mit. über die umstrittene E-ID-Ab-
stimmung und ihre Konsequenzen für den Kanton Luzern (A 475) / 
Finanzdepartement i. V. mit Justiz- und Sicherheitsdepartement

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die 
Anfragende ist mit der Antwort nicht zufrieden. Diskussion.

  –  Postulat Roth David und Mit. über Zugang zu Impfung und Corona- 
Tests auch für Menschen ohne Hausarzt und Krankenversicherung 
(P 477) / Gesundheits- und Sozialdepartement

   Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
   Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung
  –  Postulat Frye Urban und Mit. über die Erweiterung der Härtefall-

regelungen für Unternehmen, die nach dem 1. Januar 2019 gegründet 
wurden und somit keinen Jahresabschluss für das Jahr 2019 vorlegen 
können (P 479) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung wegen Erfüllung
   Beschluss des Kantonsrates: Rückzug
  –  Postulat Frye Urban und Mit. über die Erweiterung der Härtefall-

regelungen für Unternehmen, die ab dem 1. März 2020 gegründet 
wurden (P 480) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung
   Beschluss des Kantonsrates: Rückzug
  –  Postulat Nussbaum Adrian und Mit. namens Fraktionen CVP, FDP, 

SVP, SP, G/JG und GLP über Anpassungen bei der Härtefallrege-
lung für von Corona besonders betroffene Unternehmen (P 482) / 
Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: Erheblicherklärung
   Beschluss des Kantonsrates: Erheblicherklärung
  –  Postulat Steiner Bernhard und Mit. über den Einsatz von FFP2-Mas-

ken und die bessere Information und den Schutz von Risikopatien-
ten (P 483) / Gesundheits- und Sozialdepartement

   Antrag Regierungsrat: Erheblicherklärung
   Beschluss des Kantonsrates: Erheblicherklärung
  –  Postulat Haller Dieter und Mit. über sofortige Covid-19-Kontrollen 

an Schweizer Grenzen und Flughäfen (P 484) / Gesundheits- und 
Sozialdepartement

   Antrag Regierungsrat: Erheblicherklärung
   Beschluss des Kantonsrates: Erheblicherklärung
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  –  Postulat Budmiger Marcel und Mit. über einen raschen Nachtrags-
kredit für nicht rückzahlbare Beiträge an Luzerner Unternehmen  
(P 487) / Finanzdepartement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung 
   Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung
  –  Postulat Stutz Hans und Mit. über die Schaffung einer bedingungs-

losen Ausfallentschädigung für Kulturschaffende (P 488) / Bildungs- 
und Kulturdepartement

   Antrag Regierungsrat: Ablehnung 
   Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung
  –  Anfrage Heeb Jonas und Mit. über ein Grundeinkommen als Aus-

fallentschädigung für Kulturschaffende (A 489) / Bildungs- und Kul-
turdepartement

    Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der 
Anfragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

 3. B 46  Teilrevision Prämienverbilligungsgesetz per 2021; Entwurf Änderung 
Prämienverbilligungsgesetz / Gesundheits- und Sozialdepartement

  2. Beratung
  Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit
   Beschlussfassung des Kantonsrates: Zustimmung nach 2. Beratung mit 

97 zu 0 Stimmen. Die Änderung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Sie unter-
liegt dem fakultativen Referendum.

 4. B 44  Statuten der Luzerner Kantonsspital AG und der Luzerner Psychiatrie 
AG; Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung / Gesund-
heits- und Sozialdepartement

  Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit
   Beschlussfassung des Kantonsrates: Genehmigung mit 114 zu 0 Stimmen

 5. B 44a  Ergänzungsbotschaft zur Botschaft B 44 über eine Änderung der ersten 
Statuten der Luzerner Kantonsspital AG und der Luzerner Psychiatrie 
AG; Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung / Gesund-
heits- und Sozialdepartement

  Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit
   Beschlussfassung des Kantonsrates: Genehmigung mit 113 zu 0 Stimmen

 6. B 53  Aufhebung des Fideikommisses der Familie von Sonnenberg; Entwurf 
Kantonsratsbeschluss / Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Kommission Justiz und Sicherheit
   Beschlussfassung des Kantonsrates: Zustimmung mit 103 zu 0 Stimmen

 7.   Erneuerungswahlen des Kantonsgerichtes für die Amtsdauer 2021–2025
  – 16 vollamtliche Richterinnen und Richter
  – 7 hauptamtliche Richterinnen und Richter
  – 15 Ersatzrichterinnen und -richter
  – 13 Fachrichterinnen und -richter
  Gewählt ist: siehe Anhang
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 8.   Wahl eines Mitglieds der Schlichtungsbehörde Miete und Pacht für den 
Rest der Amtsdauer 2019–2022 (Nachfolge Urs Lütolf)

  Gewählt ist: Andreas Meier, Luzern

 9.  Wechsel in ständigen Kommissionen der Legislatur 2019–2023
  Beschluss des Kantonsrates:
  – Planungs- und Finanzkommission
   Vroni Thalmann-Bieri, SVP (anstelle von Armin Hartmann)
   Riccarda Schaller, GLP (anstelle Michèle Graber)
  – Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie
   Thomas Grüter, CVP (anstelle Markus Odermatt)
  – Kommission Erziehung, Bildung und Kultur
   Tobias Käch, CVP (anstelle Thomas Grüter)

Parlamentarische Vorstösse

10. M 218  Motion Heeb Jonas und Mit. über die Abschaffung von Wahllisten bei 
Majorzwahlen / Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung

11. P 230  Postulat Rüttimann Daniel und Mit. über die zu verstärkende, sichtbare, 
präventive Polizeipräsenz, eine damit verbundene Aufstockung des 
Poli zeikorps und eine grössere Patrouillen-Präsenz im Kanton Luzern / 
Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung

12. A 307  Anfrage Setz Isenegger Melanie und Mit. über die Sensibilisierung für 
Racial oder Ethnic Profiling bei der Luzerner Polizei und den Justiz-
behörden / Justiz- und Sicherheitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

13. P 308  Postulat Bucher Noëlle und Mit. über Polizistinnen und Polizisten mit 
Niederlassungsbewilligung C / Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung

14. A 326  Anfrage Lüthold Angela und Mit. über arbeiten ausländische Zuwan-
derer wirklich in Branchen mit Fachkräftemangel / Justiz- und Sicher-
heitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort nicht zufrieden. Diskussion.

15. A 367  Anfrage Budmiger Marcel und Mit. über die Umsetzung des Ruhetags- 
und Ladenschlussgesetzes / Justiz- und Sicherheitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.
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16. P 207  Postulat Brücker Urs und Mit. über Grundbuchgebühren, welche der 
staatlichen Leistung entsprechen / Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung

17. P 339  Postulat Estermann Rahel und Mit. über neue partizipative Formen 
der Demokratie dank Digitalisierung / Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ment

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung

18. A 399  Anfrage Piazza Daniel und Mit. über den Umfang und den Inhalt von 
gedruckten Abstimmungsbotschaften der Gemeinden / Justiz- und 
Sicher heitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

19. A 359  Anfrage Hunkeler Yvonne und Mit. über die Absichten des Regierungs-
rates bei der Einführung einer ökologischen Motorfahrzeugsteuer /  
Justiz- und Sicherheitsdepartement i. V. mit Bau-, Umwelt- und 
Wirtschafts departement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

20. P 369  Postulat Frey Monique und Mit. über Anschaffung von Lärmblitzern 
bei der Luzerner Polizei / Justiz- und Sicherheitsdepartement

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung

21. A 348  Anfrage Lichtsteiner-Achermann Inge und Mit. über Bekämpfung und 
Überwachung von Kinderpornographie im Netz / Justiz- und Sicher-
heitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort nicht zufrieden. Diskussion.

22. A 393  Anfrage Keller Daniel und Mit. über die Einstellung des Strafverfah-
rens gegen den Rap-Star «Loredana» betreffend Betrug: Praxis der 
Strafbehörden bei der Anwendung von Artikel 53 StGB (Wiedergut-
machung) / Justiz- und Sicherheitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

23. A 297  Anfrage Müller Pirmin und Mit. über die Spitex Seeblick / Gesund-
heits- und Sozialdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort zufrieden. Keine Diskussion.



Nr. 4 vom 30. Januar 2021 337

24. P 205  Postulat Schurtenberger Helen und Mit. über die Prüfung der Grund-
lagen über die Durchführung der obligatorischen Schulzahnpflege /  
Gesundheits- und Sozialdepartement i. V. mit Bildungs- und Kultur-
departement

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung

25. A 336  Anfrage Candan Hasan und Mit. über die Öffnungszeiten und die Res-
sourcen der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern / Bildungs- und 
Kulturdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

26. P 375  Postulat Sager Urban und Mit. über Massnahmen gegen den Fachkräfte-
mangel bei der Luzerner Logopädie / Bildungs- und Kulturdeparte-
ment

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: teilweise Erheblicherklärung

27. A 430  Anfrage Brücker Urs und Mit. über die Pensionskasse der Musiklehr-
personen / Bildungs- und Kulturdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort nicht zufrieden. Keine Diskussion.

28. A 341  Anfrage Bärtsch Korintha und Mit. über die Stromproduktion und den 
Strommix der kantonalen Liegenschaften / Finanzdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

29. A 377  Anfrage Meier Anja und Mit. über Transparenz bei Steuerabzügen  
für Zuwendungen an politische Parteien / Finanzdepartement i. V. mit  
Justiz- und Sicherheitsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Die An-
fragende ist mit der Antwort teilweise zufrieden. Diskussion.

30. P 387  Postulat Born Rolf und Mit. über den Bezug der Staats- und Gemeinde-
steuern und die Zinssätze im Jahr 2021 / Finanzdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung

31. P 423  Postulat Brunner Simone und Mit. über die sofortige finanzielle Auf-
stockung des Härtefallfonds des Kantons Luzern / Finanzdepartement

  Antrag Regierungsrat: – 
  Beschluss des Kantonsrates: Rückzug

32. M 432  Motion Ledergerber Michael und Mit. über ein zweites Dekret über 25 
Millionen Franken für Härtefallmassnahmen für Luzerner Unterneh-
men / Finanzdepartement

  Antrag Regierungsrat: –
  Beschluss des Kantonsrates: Rückzug
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33. M 424  Motion Meyer Jörg und Mit. über die Schaffung eines Forschungs- und 
Innovationsfonds / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement i. V. 
mit Finanzdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Ablehnung

34. P 195  Postulat Zehnder Ferdinand und Mit. über die Bildung eines Tourismus- 
Clusters / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement i. V. mit Bildungs- 
und Kulturdepartement

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: Behandlung in der März-Session 2021

35. A 327  Anfrage Hofer Andreas und Mit. über die Investitionen des Kantons 
Luzern in die Erhaltung und die Förderung der Biodiversität / Bau-, 
Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort zufrieden. Keine Diskussion.

36. P 335  Postulat Candan Hasan und Mit. über Massnahmen zum Erhalt der 
Insek tenvielfalt und der Bodenlebewesen / Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Behandlung in der März-Session 2021

37. A 337  Anfrage Howald Simon und Mit. über finanzielle und personelle Res-
sourcen für den Naturschutz im Kanton Luzern / Bau-, Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Der An-
fragende ist mit der Antwort zufrieden. Keine Diskussion.

38. A 316  Anfrage Schuler Josef und Mit. über Mikrogummi auf Luzerner Stras-
sen / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Behand-
lung in der März-Session 2021

39. P 329  Postulat Odermatt Markus und Mit. über Energienutzung Baldegger-
see / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

  Antrag Regierungsrat: teilweise Erheblicherklärung
  Beschluss des Kantonsrates: Erheblicherklärung

40. P 343  Postulat Zurbriggen Roger und Mit. über eine Evaluierung verschiede-
ner Technologien für seeinterne Sanierungsmassnahmen / Bau-, Um-
welt- und Wirtschaftsdepartement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung wegen Erfüllung
  Beschluss des Kantonsrates: Behandlung in der März-Session 2021
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41. A 309  Anfrage Keller Daniel und Mit. über die Planung des Luzerner Durch-
gangsbahnhofs / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

   Die Anfrage wurde vom Regierungsrat schriftlich beantwortet. Behand-
lung in der März-Session 2021

42. P 313  Postulat Frey Maurus und Mit. über kurze Wartezeiten für Fussgän-
ger*innen an den Lichtsignalanlagen / Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departement

  Antrag Regierungsrat: Ablehnung
  Beschluss des Kantonsrates: Behandlung in der März-Session 2021
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Anhang

Wahlen des Kantonsgerichtes

Für die Amtsdauer 2021– 2025 wurden gewählt:

zu vollamtlichen Richterinnen und Richtern (16): 
– Arnold Peter, Luzern, FDP 
– Eiholzer Heiner, Luzern, CVP
– Fankhauser-Feitknecht Vivian, Kriens, Grüne
– Gabriel Bruno, Luzern, CVP
– Gsponer Daniel, Luzern, CVP
– Köchli Hermann, Luzern, SVP
– Küher Hans, Luzern, FDP
– Lanz Guido, Luzern, CVP
– Lehner Chris, Horw, Grüne
– Lindegger Lucia, Adligenswil, SP
– Müller Patrick M., Horw, SVP
– Riedi Hunold Dorothea, Luzern, GLP 
– Schumacher Peter, Luzern, CVP
– Suter Raphael, Sursee, SVP 
– Weingand Kurt, Kriens, SP 
– Wiegandt Marius, Luzern, SVP

zu hauptamtlichen Richterinnen und Richtern (7):
– Bühlmann Petrina, Luzern, SVP
– Schütz-Balmer Stefanie, Adligenswil, FDP
– Walker Christian, Luzern, SP
– Widmer Blum Carmen Ladina, Luzern, GLP
– Windlin Franziska, Luzern, FDP
– Wüest-Schwegler Renata, Grosswangen, FDP
– Zeder Pia, Obernau, Grüne

zu Ersatzrichterinnen und -richtern (14):
– Blum Jörg, Luzern, FDP
– Ehrat-Trippel Nicole, Rain, SVP
– Fleischanderl Petra, Luzern, GLP
– Freyenmuth-Frey Christina, Adligenswil, Grüne
– Grab Martin, Luzern, SP 
– Häne Vera, Luzern, SP
– Krummenacher Salome, Luzern, CVP
– Manetsch Beat, Emmenbrücke, FDP
– Schmid Adrian, Horw, FDP
– Schumacher-Starkl Claudia, Luzern, CVP
– Thalmann Robert, Kriens, SVP
– Vetterli Luzia, Luzern, SP
– Willimann Cassetta Corinne, Luzern, parteilos 
– Zgraggen-Kappeler Gabriela, Buchrain, CVP
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zu Fachrichterinnen und -richtern (13):
– Amrein Philipp, Neuenkirch, FDP
– Bucher Artur, Luzern, SP
– Ernst Thomas, Luzern, k.A.
– Häfliger Jörg, Neuenkirch, FDP
– Hiltbrunner Beat, Luzern, parteilos 
– Hoffmann-Richter Ulrike, Luzern, parteilos 
– Klein Gerhard, Wauwil, SVP 
– Klöti Manuel, Luzern, parteilos
– Kronenberg Joseph, Horw, CVP
– Schmid Thomas, Luzern, parteilos 
– Steinmann Beat, Reiden, FDP
– Studer Bernhard, Luzern, parteilos 
– Walthert Lukas, Kleinwangen, CVP
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Regierungsrat

Änderung der Kantonsstrassen K 4 und K 33a im Abschnitt 
Ränggloch, Einmündung Hergiswaldstrasse (Kriens)  
bis Horüti (Luzern)

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat mit Botschaft B 58 vom 27. November 
2020, im Gebiet Ränggloch eine Änderung der Kantonsstrassen K 4 und K 33a von 
der Einmündung Hergiswaldstrasse in Kriens bis Horüti in Littau zu beschliessen 
und für die Baukosten einen Sonderkredit von 53 Millionen Franken zu bewilligen.
 Die Kantonsstrasse K 4 führt um das westliche Ende des Sonnenbergs durch das 
Ränggloch und verbindet Kriens mit Malters und Littau-Luzern. Sie stellt die Anbin-
dung an das Nationalstrassennetz sicher und dient als westliche Umfahrungsmöglich-
keit der Entlastung der Zentren von Kriens und Luzern. In diesem Abschnitt genügt 
die Kantonsstrasse den Anforderungen nicht mehr. Die Strasse ist zu schmal, hat 
keine Radverkehrsanlage und ist stark von Erdrutschen und Steinschlag bedroht. 
Der bauliche Zustand der Fahrbahn und der Kunstbauten ist schlecht. Der Knoten 
Horüti mit Anschluss an die Kantonsstrasse K 33a ist wegen seiner ungewöhnlichen 
Form gefährlich und verursacht viele Unfälle. Die Strasse muss deshalb saniert und 
ausgebaut werden. Dieser Strassenabschnitt soll gemäss den heutigen Normen und 
Anforderungen saniert, verbreitert und mit einem Rad- und Gehweg ergänzt werden. 
Damit kann die Verkehrssicherheit, insbesondere auch für den Langsamverkehr, 
verbessert werden. Mit dem geplanten neuen Brückenbauwerk und den weiteren 
Kunstbauten wird die Strasse nachhaltig vor Naturgefahren geschützt. Unterstützt 
wird dies auch durch Massnahmen zum langfristigen Unterhalt des Schutzwaldes, die 
zusammen mit dem Strassenbauprojekt realisiert werden sollen. Der Bau der rund 
160 Meter langen Brücke und der Stützmauern ist nur mit einer rund 18-monatigen 
Totalsperrung der Strasse für den Verkehr möglich. Die Totalsperrung löst insbeson-
dere in der Stadt Luzern grössere Verkehrsverlagerungen aus, die durch flankierende 
Massnahmen eingedämmt und gelenkt werden sollen. Damit soll erreicht werden, 
dass der öffentliche Busverkehr durch die Verkehrsverlagerungen während der Sper-
rung nicht behindert wird. Der motorisierte Individualverkehr soll dort zurückgehal-
ten werden, wo ein Stau keine negativen Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr 
oder auf Siedlungsgebiete hat. Der überregionale Verkehr soll möglichst auf die Auto-
bahn gelenkt werden.
 Der Sonderkredit unterliegt der Volksabstimmung.
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Departemente

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Gesuch um eine Konzession zur Nutzung von öffentlichem 
Grundwasser zu thermischen Zwecken

Gemäss § 11 Absatz 3 des Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzes wird fol-
gendes Konzessionsgesuch öffentlich bekannt gemacht:
Gemeinde: Luzern.
Gesuchstellerin: Stadt Luzern, Abteilung Immobilien, Luzern. 
Konzessionsgesuch: Entnahme von Grundwasser für den Betrieb einer Wärmepumpe 
zu thermischen Zwecken auf der Parzelle Nr. 586, Grundbuch Luzern, linkes Ufer.
Konzessionsmenge: 250 l/min, 26 000 m3/Jahr.
Rückversickerung: Nach erfolgter thermischer Nutzung wird das um maximal 4° C 
abgekühlte Wasser über einen Rückgabebrunnen wieder ins Grundwasservorkom-
men zurückgegeben. 
 Das Konzessionsgesuch liegt während der gesetzlichen Frist von 30 Tagen, vom  
1. Februar bis 3. März 2021, auf der Stadtverwaltung Luzern öffentlich auf. 
 Innert der Auflagefrist kann gegen die nachgesuchte Konzession bei der Stadt 
Luzern schriftlich Einsprache erhoben werden. Die Einsprache hat einen Antrag und 
eine Begründung zu enthalten. Die Stadt leitet die Einsprachen an das zuständige 
Departement weiter.

Luzern, 27. Januar 2021 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern

Finanzdepartement

Aufforderung, ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen

Hiermit fordern wir die unten angeführten Personen öffentlich auf, gemäss § 28  
Absatz 3 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, innerhalb von 20 Tagen seit dieser 
Publikation, der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Zentrales Stammdaten-
management, Buobenmatt 1, Postfach 3464, 6002 Luzern, ein Zustellungsdomizil in 
der Schweiz zu bezeichnen. Sofern keine Zustelladresse genannt wird, erfolgen sämt-
liche Zustellungen per Aktenablage. Der Fristenlauf wird dabei nicht unterbrochen. 
Alle damit zusammenhängenden Nachteile gehen zu deren Lasten.
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– Emmenegger Sebastian, geboren am 2. Oktober 1994, letzte Adresse: c/o Motel 
Brüggli, Feldmattstrasse 3, Emmen;

– Bachmann Alois, geboren am 5. Juni 1947, letzte Adresse: Ruopigenhöhe 3, Luzern;
– Fekete Jeremy, geboren am 15. August 1960, letzte Adresse: Spitalstrasse 73, Luzern;
– Hertach Roger, geboren am 11. Juli 1984, letzte Adresse: Rüeggisingerstrasse 98, 

Emmen;
– Kilian Sophie, geboren am 28. Juli 1997, letzte Adresse: c/o Scherrer Regula, 

Obergrundstrasse 87, Luzern;
– Risch David, geboren am 9. August 1992, letzte Adresse: c/o Raffael Grest, Ober-

mättliweg 8, Luzern;
– Loures Souza Matheus, geboren am 22. Dezember 1997, letzte Adresse: Gotthard-

strasse 44, Erstfeld;
– De Paula Chiara, geboren am 2. März 1976, letzte Adresse: Brighton College Al 

Ain, Zaker Truck Road, POB 101110 Al Ain, United Arab Emirates;
– Bezerra de Melo Huwiler Samuel, geboren am 27. Dezember 1994, letzte Adresse: 

Zimmer 301, Baselstrasse 24, Luzern;
– Goodrum Ryan, geboren am 22. Februar 1994, letzte Adresse: Geissmatthöhe 1, 

Luzern;
– Häfliger Kevin, geboren am 11. September 1991, letzte Adresse: Waldstrasse 3, 

Luzern;
– Bezhi Ndue, geboren am 10. Februar 1981, letzte Adresse: Dorf 8b, Ettiswil;
– Brändle Mario, geboren am 5. Dezember 1998, letzte Adresse: Sempacherstrasse 5, 

Luzern;
– Oertig Sacha, geboren am 9. September 1978, letzte Adresse: Löwenstrasse 12, 

Luzern;
– Wicki Samuel, geboren am 27. Dezember 2001, letzte Adresse: Hünenbergring 3, 

Luzern;
– Tran Lenny, geboren am 19. Januar 2002, letzte Adresse: Hirtenhofstrasse 42,  

Luzern;
– Imfeld Niklaus, geboren am 25. Februar 1949, letzte Adresse: Auf Weinbergli 6, 

Luzern;
– Roeskens-Waser Cornelia, geboren am 7. April 1967, letzte Adresse: Hirtenhof-

strasse 20, Luzern;
– Mantau Michael, geboren am 9. Oktober 1962, letzte Adresse: Sackweidstrasse 1, 

Obernau;
– Muff Sebastian, geboren am 1. Dezember 1965, letzte Adresse: c/o Alois Muff, 

Gassmatt 2, Neudorf;
– Gvozdenovic Miloje, geboren am 10. November 1951, letzte Adresse: Fluhmühle-

rain 24, Luzern;
– Giehler-Bisschrol Zahava, geboren am 30. Mai 1956, letzte Adresse: Wohnung 2.8./ 

Haldenstrasse 57, Luzern;
– Unternährer Danny, geboren am 18. Oktober 1992, letzte Adresse: Hirtenhof-

strasse 29, Luzern;
– Kopp René, geboren am 23.August 1958, letzte Adresse: Sempacherstrasse 17, 

Luzern;
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– Niederberg Nicolas, geboren am 19. November 1993, letzte Adresse: Morgarten-
strasse 17, Luzern;

– Giehler Ambarka, geboren am 14. November 1998, letzte Adresse: Wohnung 2.8./
Haldenstrasse 57, Luzern;

– Porpaczy Laszlo, geboren am 22. Oktober 1961, letzte Adresse: Mühleweg 2,  
Kriens;

– de Oliveira Mendes de Matos Almeida Maria Isabel, geboren am 30. Juli 1967, 
letzte Adresse: Thorenbergstrasse 15, Luzern;

– Balazhi Milaim, geboren am 14. Dezember 1984, letzte Adresse: Baselstrasse 85, 
Luzern;

– Castillo de Bolliger Martir, geboren am 18. Mai 1975, letzte Adresse: Weststrasse 81, 
Zürich;

– Steffer Julia, geboren am 4. Februar 1984, letzte Adresse: Oberwellnau 5, Triengen.

Luzern, 26. Januar 2021

Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Zentrales Stammdatenmanagement

Gesundheits- und Sozialdepartement

Interkantonale Prüfung für Osteopathinnen  
und Osteopathen 2021

Gestützt auf Artikel 7 Absatz 3 des Reglements der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) für die interkantonale 
Prüfung von Osteopathinnen und Osteopathen in der Schweiz vom 23. November 
2006 hat der Vorstand der GDK beschlossen, die interkantonale Prüfung für Osteo-
pathinnen und Osteopathen wie folgt anzusetzen:
Zweiter Teil der Prüfung im Frühjahr: 2. Juni bis 2. Juli 2021.
Zweiter Teil der Prüfung im Herbst: 1. bis 30. November 2021.
Ort: Der Prüfungsort wird zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend der sprach-
lichen und geografischen Verteilung der Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt.
 Bewerberinnen und Bewerber, welche während der Übergangsfrist des Regle-
ments bereits zur praktischen Prüfung zugelassen worden sind ebenso wie diejenigen, 
die den 1. Teil der Prüfung bestanden haben, haben das vollständig ausgefüllte und 
unterzeichnete Anmeldeformular der GDK, letztere mit den erforderlichen Unter-
lagen, bis spätestens 2. April 2021 für die Frühjahrsprüfung und bis spätestens  
31. August 2021 für die Herbstprüfung per Post an das Generalsekretariat der Schwei-
zerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), 
Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern, zu senden.
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 Das Reglement über die interkantonale Prüfung in Osteopathie und das jeweilige 
Anmeldeformular können beim Generalsekretariat der GDK, Speichergasse 6, Post-
fach, 3001 Bern, angefordert oder von unserer Webseite https://www.gdk-cds.ch/de/
gesundheitsberufe/osteopathie heruntergeladen werden.
 Die Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung sowie Ort und Zeit der Prü-
fung werden den Kandidatinnen und Kandidaten nach Ablauf des Anmeldetermins 
direkt zugestellt.

Luzern/Bern, 27. Januar 2021

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekorinnen und -direktoren
Der Generalsekretär: Michael Jordi

Justiz- und Sicherheitsdepartement

Entscheidsmitteilung

Izairi Orhan, letzter Aufenthalt in Emmenbrücke, Schaubhus 5, derzeit unbekannten 
Aufenthaltes, wird hiermit angezeigt, dass der Entscheid vom 5. Januar 2021 betref-
fend Entzug der Kontrollschilder während 30 Tagen beim Strassenverkehrsamt Lu-
zern, Arsenalstrasse 45, Kriens, zu seinen Händen aufliegt.
 Wird der Entscheid während dieser Frist nicht abgeholt, gilt dieser am letzten Tag 
der Frist als zugestellt.
 Gegen diesen Entscheid kann innert der nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen 
seit Zustellung beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrundstrasse 46, 
Postfach 3569, 6002 Luzern, kostenpflichtig Verwaltungsgerichtsbeschwerde (im 
Doppel) eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift muss schriftlich, unterzeichnet 
und mit einem Antrag sowie dessen Begründung versehen sein. Der Beschwerde-
schrift sind der angefochtene Entscheid, das Zustellkuvert sowie allfällige Beweis-
urkunden beizulegen.

Kriens, 27. Januar 2021

Strassenverkehrsamt Luzern



Nr. 4 vom 30. Januar 2021 347

Gemeinden

Öffentliche Inventare mit Rechnungsruf

in den Erbschaftssachen:
1.  des am 31. Dezember 2020 verstorbenen Oberlin Kurt Alfred, geboren am 21. Au-

gust 1957, verwitwet, von und wohnhaft gewesen in Kriens, Obernauerstrasse 21;
2.  des am 8. Januar 2021 verstorbenen Studer Peter, geboren am 21. August 1951, 

ledig, von und wohnhaft gewesen in Ruswil, Tanne 2, Hellbühl.

 Die Gläubiger und Schuldner dieser Erblasser, einschliesslich allfälliger Bürg-
schaftsgläubiger, werden aufgefordert, ihre Ansprüche und Schulden bis 2. März 
2021 bei der Kanzlei der Teilungsbehörde des Wohnortes der Verstorbenen anzu-
melden.
 Den Gläubigern der Erblasser, die die Anmeldung ihrer Forderung versäumen, 
sind die Erben weder persönlich noch mit der Erbschaft haftbar (Art. 580 ff., 590 und 
591 ZGB).

Rechnungsrufe infolge amtlicher Liquidation

I.

(Art. 595 Abs. 2 und 581 ZGB)

in Erbschaftssachen des am 25. Dezember 2020 verstorbenen Bachmann Erwin, ge-
boren am 23. März 1939, verwitwet, von Entlebuch und Emmen, wohnhaft gewesen 
in Luzern, Schweizerhausstrasse 10.
 Die Gläubiger und Schuldner dieses Erblassers, einschliesslich allfälliger Bürg-
schaftsgläubiger, werden aufgefordert, ihre Ansprüche und Schulden innert 30 Tagen 
beim Teilungsamt der Stadt Luzern anzumelden. 
 Für Forderungen, welche nach Abschluss der amtlichen Liquidation geltend  
gemacht werden, haften die Erben bis zum Betrag der noch vorhandenen Bereiche-
rung.

Luzern, 30. Januar 2021

Stadt Luzern, Teilungsamt, Winkelriedstrasse 7, 6002 Luzern
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II.

(Art. 595 Abs. 2 und 581 ZGB)

in Erbschaftssachen des am 4. Dezember 2020 verstorbenen Burkhalter Hans Peter, 
geboren am 30. November 1952, ledig, von Rüegsau, wohnhaft gewesen in Luzern, 
Staffelnhofstrasse 60.
 Die Gläubiger und Schuldner dieses Erblassers, einschliesslich allfälliger Bürg-
schaftsgläubiger, werden aufgefordert, ihre Ansprüche und Schulden innert 30 Tagen 
beim Teilungsamt der Stadt Luzern anzumelden. 
 Für Forderungen, welche nach Abschluss der amtlichen Liquidation geltend  
gemacht werden, haften die Erben bis zum Betrag der noch vorhandenen Bereiche-
rung.

Luzern, 30. Januar 2021

Stadt Luzern, Teilungsamt, Winkelriedstrasse 7, 6002 Luzern

III.

(Art. 595 Abs. 2 ZGB)

in Erbschaftssachen des am 12. Januar 2021 verstorbenen Ussher Patricio Guillermo, 
geboren am 28. Juli 1935, verwitwet, von Entlebuch, wohnhaft gewesen in Meggen, 
Rüeggiswilstrasse 11.
 Die Gläubiger und Schuldner des Erblassers, einschliesslich allfälliger Bürg-
schaftsgläubiger, werden aufgefordert, ihre Ansprüche und Schulden innert 30 Tagen 
beim Teilungsamt Meggen, Postfach 572, 6045 Meggen, anzumelden. Gläubiger-
ansprüche, die nicht rechtzeitig angemeldet werden, können bei der Verteilung des 
Liquidationsergebnisses nicht berücksichtigt werden.
 Für Forderungen, welche nach Abschluss der amtlichen Liquidation geltend  
gemacht werden, haften die Erben bis zum Betrag einer allenfalls vorhandenen  
Bereicherung.

Meggen, 30. Januar 2021

Teilungsbehörde Meggen
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Erbenaufruf

Am 29. Oktober 2020 starb Padera-Vanis Bozena, geboren am 20. November 1929, 
verwitwet, von Luzern, wohnhaft gewesen in Ruswil, im Aufenthalt im Pflegeheim 
Seeblick, Sursee.
 Als gesetzliche Erben kommen die Nachkommen in Betracht. Diese sind der  
Behörde teilweise bekannt. Der Aufenthaltsort allfälliger weiterer Nachkommen  
der Erblasserin Padera-Vanis Bozena sind nicht bekannt.
 Im Sinn von Artikel 555 ZGB werden allfällige gesetzliche Erben der Erblasserin 
aufgefordert, sich innerhalb eines Jahres beim Teilungsamt Ruswil, unter Beilage der 
ihre Erbberechtigung ausweisenden Urkunden, zum Erbgang anzumelden. Erfolgt 
während dieser Frist keine Anmeldung und sind der Behörde keine weiteren Erben 
bekannt, so fällt die Erbschaft unter Vorbehalt der Erbschaftsklage (Art. 598 ff. ZGB) 
an die der Behörde bekannten gesetzlichen Erben.

Ruswil, 27. Januar 2021

Teilungsamt Ruswil, Schwerzistrasse 7, 6017 Ruswil

Testamentseröffnung

Am 30. Dezember 2020 starb Fina-Sirignano Manfredo, geboren am 25. November 
1926, verwitwet, Staatsangehörigkeit Italien, wohnhaft gewesen in Dagmersellen,  
Alterszentrum Eiche, Untere Kirchfeldstrasse 12.
 Als gesetzliche Erben kommen solche des elterlichen oder des grosselterlichen 
Stammes in Betracht. Diese sind der Behörde nicht bekannt.
 Im Sinn von Artikel 558 ZGB wird den unbekannten Erben angezeigt, dass der 
Erblasser über seinen gesamten Nachlass letztwillig verfügt hat. Personen, welche 
sich über ihre Erbberechtigung ausweisen können, sind berechtigt, beim Teilungsamt 
Dagmersellen Einsicht in die letztwillige Verfügung des Erblassers zu nehmen oder 
eine Fotokopie davon zu verlangen.
 Die gesetzlichen Erben werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Nachlass 
den eingesetzten Erben unter Vorbehalt der Ungültigkeits- und der Erbschaftsklage 
ausgeliefert wird, wenn die Rechtsgültigkeit der letztwilligen Verfügung innerhalb 
von 30 Tagen nicht ausdrücklich bestritten wird.

Dagmersellen, 25. Januar 2021

Teilungsamt Dagmersellen, Gemeindehausweg 1, 6252 Dagmersellen
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Stadt Luzern: Ablauf der Referendumsfrist

Der Grosse Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 12. November 2020 der Änderung des 
Reglements über die Einbürgerungskommission der Stadt Luzern vom 28. Oktober 
2010 zugestimmt. Die Referendumsvorlage wurde im Kantonsblatt vom 21. November 
2020 veröffentlicht. Die Referendumsfrist ist am 20. Januar 2021 unbenützt abgelau-
fen. Die Änderung ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten.
 Der Erlass kann bei der Stadtkanzlei, Stadthaus, 3. Stock, während der Büro-
zeiten, von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, eingesehen werden. Der Erlass 
wird in der systematischen Rechtssammlung veröffentlicht; die Rechtssammlung 
kann auch auf der Website der Stadt Luzern abgerufen werden.

Luzern, 22. Januar 2021

Stadtkanzlei Luzern

Stadt Kriens: Verkehrsanordnung

Die Stadt Kriens,

gestützt auf Artikel 3 Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und Artikel 107 
Absatz 1 der Signalisationsverordnung (SSV) sowie § 17 Absatz 1 der Strassenverkehrs-
anordnung 

verfügt:

I.

In der Stadt Kriens im Bereich der ZB-Haltestelle Kriens Mattenhof wird auf dem 
Bahn hofplatz mit der Strasse «Am Mattenhof» die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h 
beschränkt. Die Signalisation erfolgt mit dem Zonensignal 2.59.5 an den Zonenein-
gängen Freigleis (Koordinaten 2.665.562 / 1.208.950), Am Mattenhof Nord (Koordi-
naten 2.665.570 / 1.208.852), Mattenhof (Koordinaten 2.665.596 / 1.208.823) und Am 
Mattenhof Süd (Koordinaten 2.665.642 / 1.208.721).
 Der Plan Nr. 1201 vom 22. Oktober 2020, Massstab 1: 500, von Projekt Manage-
ment Margadant AG, Kriens, ist in Bezug auf die Tempo-20-Zone integrierter Bestand-
teil dieser Verfügung. Er kann während der Beschwerdezeit bei der Stadt Kriens 
eingesehen werden.
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II.

Die Verfügung tritt in Kraft, sobald die Signale aufgestellt sind.

III. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit der Publikation beim Kantonsgericht 
Luzern, 4. Abteilung, Postfach 3569, 6002 Luzern, Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu 
enthalten. Sie ist im Doppel einzureichen.

Kriens, 25. Januar 2021

Stadt Kriens

Räumung von Grabstätten

I.

Gestützt auf Artikel 35 des Friedhofreglements der Gemeinde Weggis sind auf dem 
Friedhof Weggis die Grabstätten (Erdbestattungs- und Urnengräber) mit den Bestat-
tungsjahren 1999 bis 2000 zu räumen.
 Grabmale und Bepflanzungen sind von den Angehörigen bis zum 5. März 2021 zu 
entfernen. Die Grabeinfassplatten (Granit) wurden von der Gemeinde erstellt und 
sind zu belassen. Sollte die Räumung bis 5. März 2021 nicht vorgenommen sein, wer-
den die verblei benden Materialien durch den Werkdienst der Gemeinde Weggis 
ohne Kostenfolge entsorgt.
 Für weitere Auskünfte steht Ihnen Franziska Brechbühl, Gemeindeschreiber- 
Substitutin, Telefon 041 392 15 15 (Montag bis Donnerstag), gerne zur Verfügung.

Weggis, 27. Januar 2021

Friedhofverwaltung Weggis

II.

Gestützt auf Artikel 32 des Friedhofreglements der Gemeinde Zell sind folgende 
Grabstätten zu räumen:

Friedhof Zell:
– Reihengräber für Erdbestattungen mit den Bestattungsjahren 1998–2000,
– Reihengräber für Urnenbestattungen mit den Bestattungsjahren 2006–2009,
– für die Familiengräber gilt die vereinbarte Konzessionsdauer.
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Friedhof Hüswil:
– Reihengräber für Erdbestattungen mit den Bestattungsjahren 1997–2000,
– für die Familiengräber gilt die vereinbarte Konzessionsdauer.

 Die Angehörigen der Verstorbenen werden gebeten, die Grabmäler und Pflanzen 
bis spätestens 4. März 2021 zu entfernen. Anschliessend wird die Friedhofverwaltung 
über die nicht entfernten Grabsteine und Pflanzen verfügen. Die Grabräumung durch 
die Friedhofverwaltung erfolgt kostenlos.

Zell, 26. Januar 2021

Friedhofverwaltung Zell
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 Gemäss Artikel 970a ZGB und § 93c EGZGB wird der Erwerb folgender
 Grundstücke veröffentlicht:

   Abkürzungen: Grdst.-Nr.: Grundstücknummer BR: Baurecht
    GE: Gesamteigentum ME: Miteigentumsanteil
    StWE: Stockwerkeigentum/Wertquote X-Z-W: X-Zimmer-Wohnung

Grundbuch Grdst.-Nr./Fläche/ Grundstückart/Gebäudeart/ Name, Wohnort/   Name, Wohnort/ Erwerb durch
 Anteil/Wertquote Ortsbezeichnung Sitz des Erwerbers   Sitz des Veräusserers Veräusserer

Grundstückerwerb

Grundbuchamt Luzern Ost

Geschäftsstelle Kriens

Adligenswil 2315 (StWE 91⁄1000),
50182 (ME 1⁄9)

31/2-Z-W, Autoeinstellplatz /
Meiersmattstrasse 3

Hasan Jahid Rony. Luzern Turrin Adrian Roman, 
Hünenberg

30. 9. 2004

Buchrain 1563 / 7 a 88 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage / 
Wohnhaus /
Rütiweidstrasse 22

Zbinden Jérôme Ignace Philippe, 
Stans

Stalder Hugo Paul, Buchrain 21. 2. 2008

Ebikon 1464 / 5 a 45 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage / 
Wohnhaus /
Aeschenthürlistrasse 8

Marti Andreas, Ebikon Lodigiani-Steiger Erika, Emmen 14. 11. 1979

Ebikon 2303 / 4 a 61 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
Trottoir, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus mit  
Garagenanbau /
Aeschenmatte 1

ME zu je 1/2:
a. Aregger Hans, Ebikon;
b. Aregger-Fankhauser Elisabeth, 
Ebikon

Oldani Walter, Ebikon 30. 4. 1992
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Grundbuch Grdst.-Nr./Fläche/ Grundstückart/Gebäudeart/ Name, Wohnort/   Name, Wohnort/ Erwerb durch
 Anteil/Wertquote Ortsbezeichnung Sitz des Erwerbers   Sitz des Veräusserers Veräusserer

Ebikon 2359 / von 144 an 2359
19 a 72 m2;
2806 / 20 a 31 m2

Strasse, Weg, übrige befestigte 
Flächen, übrige humusierte 
Flächen, Fluss, Bach, Kanal, 
übrige bestockte Flächen / –;
Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide / –

Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
Bundesamt für Strassen ASTRA, 
Bern

Centralschweizerische 
Kraftwerke AG, Luzern

–

Ebikon 2794 / 43 a 64 m2;
2795 / 2 ha 29 a 41 m2;
2796 / 57 a 58 m2;
2797 / 2 a 49 m2;
2798 / 1 a 23 m2;
2799 / 7 a 98 m2

Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, übrige humusierte 
Flächen / Milchhof;
Gebäude, Strasse, Weg, 
Trottoir, übrige befestigte 
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide, Gartenanlage, übrige 
humusierte Flächen, 
geschlossener Wald /
Scheune / Milchhof;
Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, übrige humusierte 
Flächen / Milchhof, Mülimatte;
Fluss, Bach, Kanal, übrige 
bestockte Flächen / 
Mülimatte, Müliweid;
Strasse, Weg / Müliweid;
Strasse, Weg / Althof, Müliweid

Schweizerische 
Eidgenossenschaft 
Bundesamt für Strassen ASTRA, 
Bern

Stiftung für Schwerbehinderte 
Luzern SSBL, Emmen

13. 7. 1990
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Gisikon 251 / 97 a 52 m2 BR für Bauten /
Wohnhaus / Lindenfeld 14/16,
Wohnhaus / Lindenfeld 17/18,
Autoeinstellhalle, 
Grillhäuser (2) / Lindenfeld,
Wohnhaus / Lindenfeld 13/15,
Wohnhaus / Lindenfeld 9/11,
Wohnhaus / Lindenfeld 10/12

Mattenhaus Immobilien AG,
Zug

Albert Lück-Stiftung, Zürich 18. 5. 2007

Gisikon 1273 (StWE 184⁄1000) 31/2-Z-W /
Scheidegghalde 16

Milosevic Danijela, Wollerau Einfache Gesellschaft:
a. Salihi Djeljal, Schachen;
b. Salihi Remzije, Schachen;
c.  Salihi Bunjamin, Schachen;
d. Salihi Besart, Schachen

5. 1. 2017

Horw 3119 / 6 a 61 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garage /
Kleinwilstrasse 2a

Rau Cornelia, Horw Aregger Christoph, Horw 20. 4. 2009

Horw 8609 (StWE 78⁄10 000);
52356 (ME 6⁄978)

51/2-Z-W / 
Allmendstrasse 11–11c;
Autoeinstellplatz /
Allmendstrasse 9–9d

Müller Manuel, 
Eschenbach (LU)

Gebr. Amberg
Bauunternehmung AG, Luzern

22. 12. 2017

Kriens 1117 / 1 ha 12 a 76 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, 
Gartenanlage, Fluss, Bach, 
Kanal /
Wohnhaus, Scheune  
mit Anbauten, Garage,  
Holzschopf /
Sandweid

ME zu je 1/2:
a. Zihlmann Martin, Luzern;
b. Zihlmann Chantal, Luzern

Zihlmann-Müller Gertrud Rosa, 
Ebikon

24. 3. 2020
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Grundbuch Grdst.-Nr./Fläche/ Grundstückart/Gebäudeart/ Name, Wohnort/   Name, Wohnort/ Erwerb durch
 Anteil/Wertquote Ortsbezeichnung Sitz des Erwerbers   Sitz des Veräusserers Veräusserer

Kriens 1117 / 1 ha 12 a 76 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, 
Gartenanlage, Fluss, Bach, 
Kanal /
Wohnhaus, Scheune  
mit Anbauten, Garage, 
Holzschopf /
Sandweid

Zihlmann-Müller Gertrud Rosa, 
Ebikon

Erbengemeinschaft
Schnyder-Brun Frieda Erben:
a. Brun Franz, Ebnet;
b. Brun Ulrich, Ruswil;
c. Brun Hans Rudolf, Luzern;
d. Brun Markus, Entlebuch;
e. Müller Marie Louise, St. Gallen;
f. Zihlmann-Müller Gertrud Rosa, 
Ebikon; g. Müller Franz Alois, 
Schüpfheim; h. Müller Andreas 
Anton, Ebnet; i. Müller Bernhard 
Walter, Luzern; j. Müller Wilhelm 
Josef, Stans; k. Bühler-Brun 
Josefine, Menznau; l. Erni-Brun 
Emilie, Ettiswil; m. Baumann- 
Brun Barbara, Buonas; n. Brun 
Martin, Entlebuch; o. Duss-Brun 
Sabine, Adligenswil; p. Brun 
Lukas Niklaus, Ebnet; q. Künzle- 
Brun Rosmarie, Abtwil (AG); 
r. Brun Hauri Priska Klara, 
Greppen; s. Brun Theodor, Ibach

24. 3. 2020

Littau 157 / von 764 an 157 
3 a 66 m2

Strasse, Weg, Trottoir, 
Verkehrsinsel, übrige  
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
übrige humusierte Flächen / 
–

Staat Luzern, Luzern Swiss Steel AG, Emmenbrücke 15. 3. 1989
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Littau 157 / von 1742 an 157 
1 a 74 m2

Strasse, Weg, Trottoir, 
Verkehrsinsel, übrige  
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
übrige humusierte Flächen / 
–

Staat Luzern, Luzern Debrunner Acifer AG, St. Gallen 25. 4. 2008

Littau 157 / von 2016 an 157 
4 a 8 m2

Strasse, Weg, Trottoir, 
Verkehrsinsel, übrige  
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
übrige humusierte Flächen / 
–

Staat Luzern, Luzern Imbach Logistik AG, Schachen 14. 11. 2019

Littau 1232 / von 184 an 1232 
2 a 35 m2

Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen /
Gewerbegebäude /
Staldenhof 1a

ME zu je 1/2:
a. Studer-Zaugg Priska, Luzern;
b. Studer Heinrich, Luzern

Staat Luzern, Luzern 22. 5. 1934

Littau 5045 (StWE 12⁄1000) 31/2-Z-W /
Längweiherstrasse 60

Goufas-Valle Fotini, Luzern ME zu je 1/2:
a. Goufas-Valle Fotini, Luzern;
b. Erbengemeinschaft
Goufas Alexandros Erben:
ba. Goufas-Valle Fotini, Luzern;
bb. Pileggi Katina, Luzern; 
bc. Goufas Georgios, Luzern

7. 6. 2005
1. 9. 2020

linkes Ufer:
Luzern 8374 (ME 1/2) – /

Geissestei
ME:
a. Müller-Scharpf Ruth, Golino, 
zu 2⁄4; b. Schätzle André Alfred, 
Kastanienbaum, zu 1/4; c. Schätzle 
Patrick, Luzern, zu 1/4

ME zu je 1/2:
a. Müller-Scharpf Ruth, Golino;
b. Schätzle-Scharpf Beatrice, 
Luzern

9. 7. 1999
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Luzern 7249 (StWE 35⁄1000);
7401 (ME 2⁄183)

21/2-Z-W /
Landenbergstrasse 14/14a;
– / Landenbergstrasse 14/16

Hänggi Carmen Anna, Luzern ME zu je 1/2:
a. Hänggi-Reinmann Claudia, 
Kastanienbaum; b. Hänggi Benno, 
Kastanienbaum

30. 3. 2010

rechtes Ufer:
Luzern 329 / 98 m2 Gebäude /

Wohn- und Geschäftshaus /
Kramgasse 1

Stuber Beat Andreas, Zürich ME:
a. Erbengemeinschaft
von Moos Marchand Elisabeth 
Maria Veronika Erben, zu 3⁄6:
aa. Marchand Jean François 
Philippe, Pittsford (USA); 
ab. Zeier-Marchand Elisabeth 
Irène, Volketswil; ac. Marchand 
Caroline Andrée, Gockhausen; 
ad. Marchand Fässler Marie 
Dominique, München (D);
b. Nager Charlotte Isabelle, 
Zürich;
c. Erbengemeinschaft 
Nager Felix Erben, zu 1⁄6:
ca. Nager Evelyne, Bottighofen; 
cb. Nager Lily Josefine George 
Rozenn, Luzern;
d. Thomas Merlyn Damian, 
London (UK), zu 1⁄6

29. 10. 2018
9.  7. 2013

13. 10. 2016
31.  5. 2010
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Meggen 133 / 22 a 23 m2

(ME 1⁄6);
143 / 1 ha 52 a 88 m2

(ME 1⁄6);
1221 / 40 a 22 m2

(ME 1⁄6)

Strasse, Weg, See/
Ausgleichsbecken, 
geschlossener Wald / –;
Strasse, Weg, übrige befestigte 
Flächen, Acker, Wiese, 
Weide, Gartenanlage / –;
Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen, 
Gartenanlage /
Wohnhaus / 
Tannenbodenstrasse 1,
Wohnhaus / 
Tannenbodenstrasse 3

Sigrist Jürg, Meggen Sigrist Roman, Meggen 16. 7. 1974

Meggen 354 / 8 a 96 m2 Gebäude, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Coiffeursalon /
Kreuzbuchstrasse 1

Lötscher Immobilien GmbH, 
Meggen

NT Invest AG, Schötz 11. 7. 2018

Meggen 725 / 7 a 20 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus, Garage /
Scheideggstrasse 20

ME zu je 1/2:
a. Rohner-Kessler Daniela, 
Meggen; b. Rohner Silvan, 
Meggen

ME zu je 1/2:
a. Welti-Schuler Barbara, Meggen; 
b. Welti Norbert, Meggen

28. 9. 2005

Meggen 2039 / 49 a 83 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen, 
Gartenanlage /
Wohnhaus mit Anbauten, 
Trottenbau /
Badhofweg 5

Müller Stephan Andreas, 
Küssnacht am Rigi

Gemeinderschaft:
a. Fischer-Schuler Marie-Louise, 
Ruswil; b. Savaré-Schuler Rita, 
Meggen; c. Schuler Elisabeth, 
Meggen; d. Schuler Alois, 
Meggen; e. Ott-Schuler Irene, 
Merlischachen; f. Schuler Paul, 
Schwyz

22. 1. 1985
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Meggen 4059 (StWE 153⁄1000),
4056 (StWE 10⁄1000)

4-Z-W, Garage /
Obermattweg 3

ME zu je 1/2:
a. Skrob Jeffrey Thomas, 
Meggen; b. Werner Ursula, 
Meggen

Bühler-Windlin Klara Maria, 
Küssnacht am Rigi

24. 6. 2009

Root von 10 an 12 /
4 a 72 m2

übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide /
–

Gabael AG, Hergiswil (NW) Christen Franz Peter, Gisikon 23. 9. 1996

Schwarzen-
berg

1026 / 16 a 67 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
Wasserbecken, übrige 
befestigte Flächen, 
Gartenanlage /
Wohnhaus, Schwimmbecken 
mit Abdeckung /
Panoramastrasse 13

Klepkos Konstantinos, Vésenaz Ruckli-Schibli Lucia Irma, 
Schwarzenberg

5. 6. 1991

Weggis 1500 / 10 a 13 m2 Gartenanlage /
Riedsort

Wiederkehr-Bütikofer 
Jacqueline, Wohlen (AG)

Einfache Gesellschaft:
a. Spross Daniela, Weggis;
b. Spross Rolf, Jona

21. 11. 2011
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Geschäftsstelle Hochdorf

Altwis;
Hämikon

642 / 4 ha 73 a 43 m2;
181 / 28 a 26 m2,
287 / 32 a 67 m2,
311 / 96 a 47 m2,
319 / 2 ha 4 a 66 m2,
321 / 6 ha 18 a 44 m2,
322 / 2 ha 1 a 95 m2,
323 / 38 a 51 m2,
386 / 75 a 16 m2

Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, See/
Ausgleichsbecken, Fluss, Bach, 
Kanal, geschlossener Wald /
Ökonomiegebäude / Lindenhof;
Fluss, Bach, Kanal, 
geschlossener Wald / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, 
Gartenanlage, Fluss, Bach,
Kanal, geschlossener Wald /
Wohnhaus / Eichmatt 1,
Scheune, Holzhaus,
Wagenschopf / Eichmatt,
Wohnhaus / Eichmatt 2,
Autounterstand / Eichmatt;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Strasse, Weg, Acker, Wiese,
Weide / –

Bossart Mirjam, Boswil Erbengemeinschaft
Bossart Josef Erben:
a. Bossart-Abt Bernadette Maria, 
Hämikon; b. Bossart Mirjam,
Boswil; c. Bossart Sarah, Luzern;
d. Bossart Lea, Hitzkirch;
e. Bossart Jonas, Hämikon

21. 12. 2020
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Altwis;
Hämikon

642 / 4 ha 73 a 43 m2;
181 / 28 a 26 m2,
287 / 32 a 67 m2,
311 / 96 a 47 m2,
319 / 2 ha 4 a 66 m2,
321 / 6 ha 18 a 44 m2,
322 / 2 ha 1 a 95 m2,
323 / 38 a 51 m2,
386 / 75 a 16 m2

Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, See/
Ausgleichsbecken, Fluss, Bach, 
Kanal, geschlossener Wald /
Ökonomiegebäude / Lindenhof;
Fluss, Bach, Kanal, 
geschlossener Wald / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Gebäude, Strasse, Weg, 
übrige befestigte Flächen,
Acker, Wiese, Weide, 
Gartenanlage, Fluss, Bach,
Kanal, geschlossener Wald /
Wohnhaus / Eichmatt 1,
Scheune, Holzhaus,
Wagenschopf / Eichmatt,
Wohnhaus / Eichmatt 2,
Autounterstand / Eichmatt;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Strasse, Weg, Acker, Wiese,
Weide / –

ME zu je 1/2:
a. Bossart Mirjam, Boswil;
b. Meyer Guido, Boswil

Bossart Mirjam, Boswil 21. 12. 2020
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Ballwil 767 / 6 a 10 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
Wasserbecken, übrige befestigte 
Fläche, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garage,
Schwimmbecken, Gartenhaus /
Rigiblick 11

Felber Mario, Meggen ME zu je 1/2:
a. Schärer Hermann Anton,
Ballwil; b. Schärer-Müller Doris,
Ballwil

30. 8. 2007

Emmen 2384 / 27 a 79 m2 Gebäude, Strasse, Weg, 
Trottoir, übrige befestigte
Flächen, Gartenanlage /
Postgebäude /
Seetalstrasse 94

LC Lake Lucerne Capital AG,
Engelberg

Post Immobilien AG, Bern 24. 10. 2013

Emmen 14572 (StWE 90⁄1000) Gewerbe- und Lagerraum /
Schachenstrasse 10a

Reto Wicki GmbH, Kriens ME zu je 1/2:
a. Kovacevic Rifet, 
Emmenbrücke; b. Kovacevic-
Hasic Emina, Emmenbrücke

17. 4. 2018

Emmen 149 / 5 a 47 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Fläche,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Landenbergstrasse 11

Einfache Gesellschaft:
a. Bucher-Felder Irene Rita,
Luzern; b. Dormann-Felder 
Brigitta, Inwil; c. Felder Josef,
Inwil; d. Felder Helena, Inwil;
e. Felder Esther, Inwil

Felder-Lang Rita, Inwil 23. 9. 1983

Emmen 1972 / 16 a 64 m2 Gebäude, übrige befestigte
Fläche, Gartenanlage /
Hotel/Restaurant Lux /
Neuenkirchstrasse 3

ALSA PK, unabhängige
Sammelstiftung, Neuhaus (SG)

SAWEKA AG, Neuhaus (SG) 24. 5. 2016

Eschenbach 9380 (StWE 54⁄1000),
9402 (StWE 82⁄1000),
50067, 50076, 50077 
(je ME 1⁄89)

31/2-Z-W, 21/2-Z-W,
Autoeinstellplätze (3) /
Oberhof 2/4/6/8

Burkard Philipp, Luzern Zentrum Oberhof AG,
Gisikon

8. 9. 2017
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Eschenbach 1136 / 9 a 58 m2 Strasse, Weg, Trottoir, übrige 
befestigte Flächen, Acker,
Wiese, Weide, Gartenanlage /
–

Widmer André, 
Eschenbach (LU)

Hausheer Josef, Zug 22. 9. 2010

Eschenbach 1175 / 2 a 90 m2 Acker, Wiese, Weide /
Wohnhaus /
Alte Kantonsstrasse 36

ME zu je 1/2:
a. Bodmer Dominic, Rain;
b. Bodmer-Roner Sandra, Rain

Wydmühle Immobilien AG,
Inwil

17. 1. 2019

Eschenbach 1179 / 4 a 55 m2 Acker, Wiese, Weide /
Wohnhaus /
Alte Kantonsstrasse 28

ME zu je 1/2:
a. Thommen Urs, Eschenbach 
(LU); b. Fröhlich Petra Annika, 
Eschenbach (LU)

Wydmühle Immobilien AG,
Inwil

17. 1. 2019

Eschenbach 24 / 9 a 29 m2 Gebäude, Trottoir, 
übrige befestigte Flächen, 
Gartenanlage /
Hotel/Restaurant mit Anbau /
Luzernstrasse 2

Einwohnergemeinde
Eschenbach (LU)

HedyCenter AG,
Eschenbach (LU)

13. 7. 2010

Hochdorf 2262 / 5 a 95 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Feldhöhe 27

Huwiler Carmen Kim, Sempach ME zu je 1/2:
a. Föhn Roger, Urdorf;
b. Föhn-Häfliger Fabienne,
Hochdorf

21. 10. 2016

Hochdorf 2010 / 6 a 7 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Titlisblick 34

ME zu je 1/2:
a. Kümin Silvan Peter, Hochdorf;
b. Kümin Stephanie Iris,
Hochdorf

ME zu je 1/2:
a. Schwarzentruber Martin,
Hochdorf; b. Schwarzentruber- 
Heinzer Brigitte, Hochdorf

18. 12. 2003
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Hochdorf 33 / 3 a 32 m2 Gebäude, übrige befestigte
Flächen, Gartenanlage /
Wohn- und Geschäftshaus,
Büro- und Einstellgebäude /
Hauptstrasse 14

Einwohnergemeinde Hochdorf Baumgartner Agnes, Hochdorf 19. 12. 1974

Rain 655 / 8 a 79 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
Wasserbecken, übrige 
befestigte Flächen, 
Gartenanlage, Fluss, Bach, 
Kanal /
Wohnhaus mit Anbau und
Schwimmbecken /
Gääliweg 7

Achermann-Gränicher Doris
Sandra, Rain

Liquidationsgemeinschaft:
a. Erbengemeinschaft
Achermann Markus Josef Erben:
aa. Achermann-Gränicher Doris 
Sandra, Rain; ab. Bucher-
Achermann Samantha Sandrine, 
Emmenbrücke; ac. Achermann 
Dario Marc, Urswil; 
ad. Achermann Michèle, Rain;
ae. Achermann Chris, Rain;
b. Achermann-Gränicher Doris
Sandra, Rain

30. 12. 1999

Römerswil 8074 (StWE 140⁄1000);
8082 (StWE 6⁄1000)

51/2-Z-W / Neudorfstrasse 2;
Garage / –

Roffler Bernhard, 
Teufenthal (AG)

Einfache Gesellschaft:
a. Brunner Roland, Römerswil;
b. Brunner-Fleischli Erna,
Römerswil

2. 4. 2007

Rothenburg 1584 / 3 a 16 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Lindauhalde 20

Fisch-Rüdlinger Susanna  
Monika, Rothenburg

ME zu je 1/2:
a. Fisch-Rüdlinger Susanna 
Monika, Rothenburg;
b. Erbengemeinschaft
Fisch Walter Erben:
ba. Fisch-Rüdlinger Susanna
Monika, Rothenurg; bb. Fisch
Aegerter Simone Andrea,
Sempach; bc. Wüthrich-Fisch 
Petra Maria, Baar

24.   8. 1992
18. 12. 2020



366 
L

uzerner K
antonsblatt N

r. 4 vom
 30. Januar 2021

Grundbuch Grdst.-Nr./Fläche/ Grundstückart/Gebäudeart/ Name, Wohnort/   Name, Wohnort/ Erwerb durch
 Anteil/Wertquote Ortsbezeichnung Sitz des Erwerbers   Sitz des Veräusserers Veräusserer

Rothenburg 1367 / 7 a 20 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
übrige befestigte Flächen,
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Alpenstrasse 16

ME zu je 1/2:
a. Hug Philipp, Rothenburg;
b. Hug-Müller Sylvana Nicole,
Rothenburg

Müller Kurt Josef,
Emmenbrücke

11. 4. 1983

Grundbuchamt Luzern West

Altbüron 415 / 6 ha 77 m2;
430 / 71 a 11 m2;
539 / 1 ha 79 a 23 m2

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide,  
Gartenanlage, Fluss, Bach,  
Kanal /
Wohnhaus / Kasern 3,
Schopf, Schweinescheune  
mit Anbau / Kasern,
Wohnhaus / Kasern 5;
Acker, Wiese, Weide / Mösli;
Strasse, Weg, geschlossener 
Wald / Chaserewald

Frei Markus Sepp, Altbüron Gütergemeinschaft:
a. Frei-Blum Lidwina, Altbüron;
b. Frei Walter Alois, Altbüron

17. 2. 1995

Beromünster 6706 (StWE 131⁄1000) 41/2-Z-W /
Hinder Müli 6

ME zu je 1/2:
a. Aschwanden Urs, Neudorf;
b. Aschwanden Juliana, Neudorf

Beroblick AG, Beromünster 16. 9. 2020

Büron 2723 (StWE 30⁄1000),
2747 (ME 1⁄40)

31/2-Z-W, Autoeinstellplatz /
Schlierbacherstrasse 12/14/16

ME zu je 1/2:
a. Coban Cihan, Büron;
b. Aydin Coban Sevgi, Büron

Partner Immobilien AG,
Udligenswil

6. 1. 2017
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Büron 299 / 60 a 22 m2;
309 / 37 a 3 m2;
939 / 3 a 55 m2

(ME 1⁄2)

Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, geschlossener Wald /
Schleerüti;
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide, Gartenanlage, Fluss, 
Bach, Kanal /
Scheune, Ökonomiegebäude, 
Wohnhaus / Rütistrasse 2;
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / Kleinfeldstrasse 60

Arnold-Waller Pia Hedwig, 
Büron

Erbengemeinschaft
Arnold Franz Xaver Erben:
a. Arnold-Waller Pia Hedwig,  
Büron; b. Arnold Franz Josef, 
Reitnau; c. Arnold Urs Franz, 
Sempach; d. Arnold Marcel Hans, 
Sursee; e. Arnold Angela, Büron

15. 12. 2020

Buttisholz 993 / 14 a 30 m2;
1190 / 25 a 73 m2;
1200 / 12 a 23 m2

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen,  
Gartenanlage, Fluss, Bach,  
Kanal /
Trafostation Hinterdorf,
Wohnhaus mit 
Autoeinstellhalle / Mühlefeld 7,
Wohnhaus / Mühlefeld 9;
Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen,  
Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garagen /  
Banschimatt 11,
Wohnhaus mit Garagen /
Banschimatt 9;
Gebäude, übrige befestigte
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus, Garagen / 
Banschimatt 13

MSE Real Estate SA, Morcote Kipfer GmbH, Buochs 6. 5. 2008
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Buttisholz 102 / 71 a 13 m2;
262 / 8 ha 92 a 23 m2;
1397 / 1 ha 68 a 46 m2

Strasse, Weg, geschlossener 
Wald / Müsschwendiwald;
Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Fluss, Bach,  
Kanal, geschlossener Wald /
Wohnhaus mit Anbau,
Scheune mit Anbauten /  
Zinzerswil 1;
Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
Fluss, Bach, Kanal /
Schweinescheune / Zinzerswil 1

ME zu je 1/2:
a. Affentranger Markus, 
Buttisholz; b. Affentranger 
Thomas, Buttisholz

Affentranger Hans Peter,  
Buttisholz

3 4. 1986

Dagmersellen 4522 (StWE 197⁄1000),
4527 (StWE 23⁄1000)

21/2-Z-W, Garage und Keller /
Mühle 3

ME zu je 1/2:
a. De Lorenzo Giovanni, Sarnen;
b. De Lorenzo-Tschopp Rosa  
Maria, Sarnen

Gassmann Marcel, Dagmersellen 24. 11. 2016

Dagmersellen 479 / 12 a 15 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Feldstrasse 4

Egli-Kaufmann Maria Berta, 
Dagmersellen

Erbengemeinschaft
Egli Karl Otto Erben:
a. Egli-Kaufmann Maria Berta, 
Dagmersellen; b. Zinsli-Egli 
Rachel Maria, Langnau bei 
Reiden; c. Egli Thomas Melchior, 
Ostermundigen; d. Egli Fischer 
Ruth, St. Niklausen; e. Thalmann- 
Egli Catherine Anna, Schenkon;
f. Mingels Guido Karl, Sausalito

7. 12. 2020
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Egolzwil 1258 (StWE 89⁄1000),
3210, 3211
(je ME 1⁄18)

41/2-Z-W,
Autoeinstellplätze (2) /
Allmendstrasse 9

Peter Yves Alain, Sempach Jego AG, Hünenberg 19. 6. 2017

Entlebuch 2034 / 6 a 96 m2 Acker, Wiese, Weide /
Bachwil

H&P Immobilien AG,
Entlebuch

Felder Bernhard, Entlebuch 30. 10. 1995

Entlebuch 1630 / 5 a 85 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Ferienhaus mit 
Autounterstand /
Schwändi 8

ME zu je 1/2:
a. Hofmann Simon Florian, 
Rengg; b. Hofmann-Husistein  
Eliane Renate, Rengg

Erbengemeinschaft
Lustenberger Anton Erben:
a. Lustenberger Josef, Schötz;
b. Kottmann-Lustenberger 
Margrit, Pratteln; c. Lustenberger 
Marc, Willisau; d. Lustenberger 
Marfurt Carmen, Willisau;
e. Lustenberger Julius, Willisau;
f. Lustenberger Walter, Zell (LU)

16. 6. 2020

Escholzmatt 107 / 1 a 63 m2;
111 / 1 a 75 m2;
157 / 20 m2

Gebäude, übrige befestigte 
Flächen /
Magazinanteil / Dorf;
Gebäude, Trottoir, übrige  
befestigte Flächen /
Wohn- und Geschäftshaus / 
Dorf;
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen /
Holzschopfanteil / Dorf

Dorfkern AG  
Escholzmatt-Marbach, Wiggen

Einfache Gesellschaft:
a. Bucher Markus, Escholzmatt;
b. Amrein-Bucher Doris Claudia, 
Belp; c. Bucher Hans Jörg,  
Escholzmatt

23. 12. 2010
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Escholzmatt 376 / 1 ha 37 a 8 m2;
377 / 2 ha 20 a 29 m2;
942 / 5 ha 78 a 31 m2;
1936 / 4 ha 34 a 89 m2;
1960 / 9 a 15 m2;
1969 / 62 a 51 m2;
1977 / 62 a 15 m2

Acker, Wiese, Weide / 
Rotebach;
Gebäude, Strasse, Weg,  
Trottoir, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese, Weide, 
übrige humusierte Flächen /
Wohnhaus mit Schweine-
scheune / Rothenbach 1,
Scheuneanteil, Einstellgebäude, 
Scheune / Rothenbach;
Gebäude, Strasse, Weg, Acker, 
Wiese, Weide, geschlossener 
Wald /
Weidscheune / Rothenbach;
Gebäude, Strasse, Weg, Acker, 
Wiese, Weide, geschlossener 
Wald /
Weidscheune / Zopfweidli;
geschlossener Wald / Chilewald;
geschlossener Wald /  
Weierbode;
Fluss, Bach, Kanal,  
geschlossener Wald /  
Weierbode 

Bieri David, Escholzmatt Wicki Philipp, Escholzmatt 29. 12. 1994

Ettiswil 2164 (StWE 154⁄1000),
4091, 4092
(je ME 1⁄10)

51/2-Z-W,
Autoeinstellplätze (2) /
Bilacher 2

ME zu je 1/2:
a. Müller Matthias, Ettiswil;
b. Müller-Egli Anita, Ettiswil

Duss Claudia, Ettiswil 10. 2. 2014
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Flühli 752 / 16 a 27 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage,  
Fluss, Bach, Kanal /
Ferienhaus, Gartenhalle /
Salzbühlstrasse 22

Studer Rolf, Sursee Studer Hans, Sursee 23. 9. 1986

Flühli 752 / 16 a 27 m2

(ME 1⁄2)
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage,  
Fluss, Bach, Kanal /
Ferienhaus, Gartenhalle /
Salzbühlstrasse 22

ME zu je 1/2:
a. Studer Rolf, Sursee;
b. Studer-Bantli Céline Agnès, 
Sursee

Studer Rolf, Sursee 16. 12. 2020

Flühli 283 / 1 ha 95 a 41 m2;
351 / 23 a 32 m2;
393 / 48 ha 60 a 96 m2

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide,  
geschlossener Wald /
Wohnhaus und Scheune /  
Glashüttenrain 2,
Remise, Garage und  
Jauchegrube / Glashüttenrain;
geschlossener Wald / 
Schwändiwald;
Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide,  
Hoch-/Flachmoor, Fluss,  
Bach, Kanal, geschlossener 
Wald, Geröll, Sand /
Hütte und Stall, Einstellschopf, 
Weidstall Bärfallen /  
Unter Schwarzenberg

ME zu je 1/2:
a. Schnider Roman, Flühli;
b. Schnider Cornelia, Flühli

Schnider Peter, Flühli 10. 2. 1986
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Flühli 2622 / 8 a 2 m2 Gartenanlage /
Ober Pfaffrüti

Röösli Anita, Flühli Wicki-Bieri Ida, Schüpfheim 15. 1. 2014

Gettnau 351 / 12 a 45 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Züntihausmatte 1

ME zu je 1/2:
a. Macchi Bau AG, Schötz;
b. Blättler Immobilien AG, 
Schötz

ME zu je 1/2:
a. Blättler Immobilien AG, 
Schötz; b. Macchi Beton- 
Fertigteile AG, Schötz

4. 1. 1984

Gettnau 3118 (StWE 288⁄1000);
1079, 1090
(je ME 1⁄81)

51/2-Z-W / Schmittenhof 22;
Autoeinstellplätze (2) /
Schmittenhof 20–25

Elmi Immobilien AG,
Hergiswil (NW)

E&K Bautec GmbH, Nebikon 14. 2. 2019

Geuensee 513 / 4 ha 4 a 50 m2 Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide,  
Gartenanlage, Fluss, Bach,  
Kanal, geschlossener Wald /
Wohnhaus und Scheune,  
Remise, Gartenhaus / 
Händschenmoos

Betschart Franz Xaver, 
Stoos (SZ)

Betschart-Arnold Rosa, 
Geuensee

27. 7. 1993

Grossdietwil 37 / 4 ha 71 a 50 m2;
48 / 88 a 37 m2

Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage /
Scheune, Wohnhaus /
Eppenwilerstrasse 4,
Wohnhaus / 
Eppenwilerstrasse 6;
geschlossener Wald / Höllwald

Galliker Stefan, Altbüron Galliker Walter Franz, Altbüron 19. 12. 1986
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Grosswangen 785 / 5 ha 58 a 89 m2;
851 / 1 ha 48 a 89 m2;
870 / 1 ha 48 a 91 m2;
879 / 53 a 54 m2

Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage /
Wohnhaus und Scheune /  
Brestenegg 1,
Bienenhaus, Remise mit  
Unterstand / Brestenegg;
Strasse, Weg, geschlossener 
Wald / Fuchsloch, Hirzesprung;
Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, übrige Intensivkultur, 
geschlossener Wald /  
Fuchsloch, Weidli;
Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide / Under Laupech

Hüsler Melanie, Kottwil Bucher Otto Jakob, 
Grosswangen

26. 6. 1979

Hasle 355 / 73 a 82 m2;
356 / 50 a 77 m2

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide, Gartenanlage /
Ferien- und Erholungsheim / 
Heiligkreuz 4;
Acker, Wiese, Weide,  
geschlossener Wald /  
Heiligkreuz

J.W. Pepper Properties AG,
Zürich

Odinga Promotions AG, 
Volketswil

21. 12. 2016

Hasle 1161 / 1 a 47 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / 
Witebach 26

Dahinden-Konzelmann Evelyne, 
Geuensee

Caviglia Pietro Ezio, Luzern 16. 12. 1983

Hasle 832 / 13 ha 31 a 57 m2 Acker, Wiese, Weide,  
Hoch-/Flachmoor, Fluss,  
Bach, Kanal, geschlossener 
Wald, übrige bestockte  
Flächen, Geröll, Sand /
Stilaubmöser

Felder Bernhard, Entlebuch Krummenacher Hans Peter, 
Entlebuch

20. 4. 2020
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Hildisrieden 347 / 12 a 60 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
Wasserbecken, übrige  
befestigte Flächen,  
Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garage /
Sonnhalde 63

Bucher Andreas Markus, 
Hildisrieden

Sempre AG, Sarnen 26. 11. 2004

Luthern 425 / 12 a 89 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Atelier /
Ellbach 13

ME zu je 1/2:
a. Hummel Markus, St. Erhard;
b. Hummel-Vetter Fabienne,
St. Erhard

ME zu je 1/2:
a. Maraia Liberato Antonio,  
Huttwil; b. Kurmann Maraia  
Priska, Langenthal

23. 12. 2005

Marbach 1053 / 4 a 67 m2 Gebäude, Strasse, Weg,  
Gartenanlage /
Wohnhaus /
Pfrundmoos 14a

Krebs Doris Ursula, Wollerau Erbengemeinschaft
Krebs-Aebersold Erika Erben:
a. Krebs Doris Ursula, Wollerau;
b. Krebs Urs Beat, Seeberg

29. 12. 2020

Menznau 1198 / 3 a 42 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garage /
Weierweid 15

Fähndrich Heinz, Römerswil ME zu je 1/2:
a. Blum Doris, Menznau;
b. Marti Stephan Alois, Erlach

14. 6. 1999

Menznau 3035 (StWE 172⁄2000) 51/2-Z-W /
Unterdorfstrasse 36

ME zu je 1/2:
a. Wittwer Vera, Stans;
b. Wittwer Krista, Willisau

ME zu je 1/2:
a. Wittwer-Lötscher Doris Rosa, 
Menznau; b. Wittwer Paul, 
Menznau

15. 9. 1995

Menznau 1333 / 3 a 84 m2 Strasse, Weg, Acker,  
Wiese, Weide /
Wohnhaus /
Bahnhofstrasse 30

Einfache Gesellschaft
Bahnhofstrasse:
a. punkt architekten gmbh,  
Menznau; b. Jäger, Egli AG,  
Architekten ETH + SIA,  
Emmenbrücke

KKS 2000 AG, Menznau 10. 1. 2011
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Menznau 1333 / 3 a 84 m2 Strasse, Weg, Acker,  
Wiese, Weide /
Wohnhaus /
Bahnhofstrasse 30

ME zu je 1/2:
a. Emmenegger Angela,  
Buttisholz; b. Hebler Reto,  
Buttisholz

Einfache Gesellschaft
Bahnhofstrasse:
a. punkt architekten gmbh,  
Menznau; b. Jäger, Egli AG,  
Architekten ETH + SIA,  
Emmenbrücke

16. 12. 2020

Nebikon 2103 (StWE 53⁄1000) 31/2-Z-W /
Kirchstrasse 3

Mahendran Yutharshan, Luzern Mahendran Thanushanth, Root 27. 9. 2018

Neudorf 301 / 97 a 86 m2;
357 / 12 ha 4 a 3 m2;
371 / 11 ha 99 a 15 m2;
1126 / 2 ha 16 a 56 m2

geschlossener Wald / 
Lindewald;
Gebäude, Strasse, Weg,  
Acker, Wiese, Weide,  
geschlossener Wald /
Waldhütte / Bromerwald;
Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
übrige humusierte Flächen /
Wohnhaus mit Schweine-
scheune / Bromen 3,
Scheune mit Laufstall,
Maschinenhalle und Schnitzel-
heizung, Garage, Jauchesilo, 
Wohnhaus / Bromen;
Acker, Wiese, Weide, 
geschlossener Wald / Brome

Lang Michael, Neudorf Lang Xaver, Neudorf 6. 12. 1994

Neuenkirch 7580 (StWE 63⁄1000),
7594 (ME 1⁄17)

41/2-Z-W, Autoeinstellplatz /
Pfrundmatte 6

Müller Kilian, Neuenkirch Müller-Steinmann Margaritha 
Katharina, Steinen

24. 8. 1998
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Neuenkirch 495 / 7 a 90 m2;
506 / 6 ha 60 a 28 m2

geschlossener Wald /  
Hübeliwald;
Gebäude, Strasse, Weg, übrige 
befestigte Flächen, Acker,  
Wiese, Weide, Gartenanlage, 
Fluss, Bach, Kanal,  
geschlossener Wald /
Scheune, Remise mit Schafstall, 
Gartenhaus / Hübeli,
Wohnhaus / Hübeli 1

Rast Eva Maria, Neuenkirch Rast Albert Johann, Neuenkirch 13. 8. 1980

Neuenkirch 1625 / 7 a 21 m2;
7152 (StWE 85⁄1000)

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen,  
Gartenanlage, Fluss, Bach,  
Kanal /
Wohnhaus / Stägmättli 3;
41/2-Z-W / Luzernstrasse 15

ME zu je 1/2:
a. Neuenschwander André  
Cyrill, Emmenbrücke;  
b. Neuenschwander Martin  
Bernhard, Neuenkirch

Einfache Gesellschaft:
a. Neuenschwander-Bösch  
Beatrice Gabriela, Neuenkirch;
b. Erbengemeinschaft
Neuenschwander Ulrich Erben:
ba. Neuenschwander-Bösch  
Beatrice Gabriela, Neuenkirch; 
bb. Neuenschwander André  
Cyrill, Emmenbrücke;  
bc. Neuenschwander Martin  
Bernhard, Neuenkirch

22. 4. 1988

Nottwil 540 / 13 a 81 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Grundacherstrasse 14

Muthmann Tim, Luzern McGrew-Mina Jennifer  
Maureen, Dokki Cairo

31. 5. 2013

Pfeffikon 3013 (StWE 144⁄1000),
3020 (StWE 13⁄1000)

4-Z-W, Garage /
Fälimattstrasse 3

ME zu je 1/2:
a. Hadergjonaj Avdyl,  
Reinach (AG); b. Vehapi  
Miranda, Reinach (AG)

ME zu je 1/2:
a. Beck André, Hallwil;
b. Beck Brigitta, Hallwil

22. 4. 2014
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Reiden 30 / 45 a 74 m2;
61 / 1 ha 74 a 80 m2;
259 / 3 a 55 m2;
262 / 7 ha 3 a;
608 / 47 a 67 m2;
946 / 74 a 43 m2;
947 / 34 a 80 m2;
950 / 95 a 20 m2;
2088 / 6 a;
2303 / 1 ha 83 a;
2317 / 4 ha 61 a;
2364 / 1 ha 36 a;
2377 / 1 ha 5 a 13 m2;
2585 / 8 ha 37 a 27 m2

Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide / –;
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide, Fluss, Bach, Kanal /
Wagenschopf und Einstell-
gebäude / Hauptstrasse;
Strasse, Weg, Trottoir / –;
Gebäude, Strasse, Weg,
Trottoir, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide, Gartenanlage,  
Fluss, Bach, Kanal /
Scheune mit Anbau Heulager / 
Oberdorfstrasse 35,
Wohnhaus /  
Oberdorfstrasse 35a,
Einstellhalle /  
Oberdorfstrasse 35,
Bienenhaus /  
Oberdorfstrasse 35a,
Wohnhaus / Oberdorfstrasse 35;
Acker, Wiese, Weide / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Trottoir, Acker, Wiese,  
Weide / –;
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide / –;
Strasse / –;
Weidscheune / Lusberg;
Acker, Wiese, Weide, Fluss, 
Bach, Kanal, geschlossener 
Wald / –;

Bühlmann Andreas Lukas, 
Reiden

Acker, Wiese, Holzlagerplatz, 
Strasse / –;
Acker, Wiese, Weide / –;
Strasse, Weg, geschlossener  
Wald / –

Bühlmann Lukas Walter, 
Reiden

10. 5. 1999
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Reiden 1199 / 3 a 12 m2;
6159, 6164
(je ME 1⁄6) 

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / Reidmattweg 6;
Autoeinstellplätze (2) /
Hauptstrasse 52

ME:
a. Suter Raphael, Reiden, zu 3⁄5;
b. Suter Cai Yen, Reiden, zu 2⁄5

Schmid Immobilien AG  
Buchrain; Ebikon

24. 3. 1999

Reiden 1197 / 2 a 57 m2;
6162, 6163
(je ME 1⁄6)

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / Reidmattweg 2;
Autoeinstellplätze (2) /
Hauptstrasse 52

ME zu je 1/2:
a. Smetana Jan Nepomuk 
Svatopluk, Reiden; b. Smetana 
Tina, Reiden

Schmid Immobilien AG  
Buchrain; Ebikon

24. 3. 1999

Reiden 341 / 2 a 18 m2;
4413 (StWE 45⁄100)

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Lagergebäude / Walkestrasse 5;
41/2-Z-W / Walkestrasse 3

Russo Mario, Reiden Russo Antonio, Reiden 17. 6. 2004

Richenthal 256 / 1 ha 44 a 53 m2 Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, geschlossener Wald /
Buechberg, Studeweid

Arnold Bruno Vinzenz, 
Pfaffnau

Erbengemeinschaft
Arnold Johann Jakob Erben:
a. Arnold-Blum Frieda Josefine, 
Reiden; b. Arnold Johann Xaver, 
Langnau bei Reiden; c. Arnold 
Bruno Vinzenz, Pfaffnau;  
d. Arnold Urs Anton, Sursee;  
e. Bärenbold-Arnold Ruth Ursula, 
Roggliswil; f. Karch-Arnold Judith 
Maria, Waltenschwil

28. 12. 2020

Rickenbach 4401 (StWE 407⁄10 000);
4428, 4429
(je ME 16⁄1000)

51/2-Z-Wohnhaus /  
Buttenbergstrasse 1b;
Autoeinstellplätze (2) /
Buttenbergstrasse 1a–f

ME zu je 1/2:
a. Elezi Rami, Luzern;
b. Elezi Gülten, Luzern

Erwin Rychener  
Architekten AG, Zug

14. 10. 2015
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Rickenbach 17 / 34 a 69 m2;
797 / 1 a 65 m2

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese,  
Weide /
Wohnhaus und Schweine- 
scheune / Dorfstrasse 6,
Scheune, Garage mit  
Hühnerhaus / Dorfstrasse;
Gebäude, übrige befestigte 
Flächen /
Ökonomiegebäude / 
Dorfstrasse

Sebastian Müller AG  
Gontenschwil, Gontenschwil

Wey Johann, Rickenbach (LU) 10. 11. 1964

Rickenbach 869 / 9 a 11 m2 Strasse, Weg, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Wolfsgrueb

Kronenberg Transport GmbH, 
Gunzwil

Costruzione La Bestia GmbH, 
Aesch (LU)

29. 1. 2018

Roggliswil 4081 (StWE 71⁄1000);
4070 (StWE 3⁄1000);
6061 (ME 1⁄23)

31/2-Z-W / Birchmatte 5;
Disponibelraum /  
Birchmatte 3;
Autoeinstellplatz / 
Birchmatte 3/5

ME zu je 1/2:
a. Kölliker Albert, Glis;
b. Kölliker Rosmarie, Glis

Birchmatt GmbH, Pfaffnau 2. 5. 2018

Ruswil 1889 / 6 a 33 m2 Gebäude, übrige befestigte 
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Chäppeliacher 21

ME zu je 1/2:
a. Bucher Frieda, Ruswil;
b. Bucher Thomas, Ruswil

Gütergemeinschaft:
a. Bachmann Werner, Ruswil;
b. Bachmann-Bucher Josy, 
Ruswil

23. 6. 1976

Ruswil 150 / 7 a 4 m2 Gebäude, Strasse, Weg,
Gartenanlage /
Wohnhaus, Autounterstand /
Rosemättliring 3

Felder Raphael, Ruswil Einfache Gesellschaft:
a. Felder David, Ruswil;
b. Felder Raphael, Ruswil;
c. Felder Simon, Ruswil

17. 6. 2015

Schüpfheim 1117 / 6 a 27 m2;
2138 / 2 a 18 m2

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / Schächli;
übrige befestigte Flächen,
Gartenanlage / Schächli

DI Invest AG, Schüpfheim ME zu je 1/2:
a. Iten Dominik Oskar,  
Schüpfheim; b. Studer Sonja, 
Schüpfheim

23. 4. 2019
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Schüpfheim 300 / 3 ha 55 a 62 m2;
650 / 47 a 93 m2;
1578 / 59 a 5 m2;
1930 / 19 a 24 m2

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen, 
Acker, Wiese, Weide,  
geschlossener Wald /
Scheune und altes Wohnhaus,
Geflügel- und Pferdestall,  
Weidstall / Weghus,
Wohnhaus / Weghus 2,
Jauchegrube / Weghus;
Strasse, Weg, Acker, Wiese, 
Weide, geschlossener Wald / 
Stolemoos;
Fluss, Bach, Kanal,  
geschlossener Wald /  
Änetämme;
Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Acker, Wiese, Weide / 
Weghus

Banz-Felder Melanie, 
Schüpfheim

Felder Alfred, Schüpfheim 16. 9. 2005

Schötz 926 / 10 a 1 m2 Strasse, Weg, Acker,  
Wiese, Weide /
Wohnhaus /
Abendweg 4

ME zu je 1/2:
a. Metz Sibille, Schötz;
b. Hirsbrunner Daniel, Schötz

Metz Invest AG, Schötz 22. 6. 2015

Schötz 3115 (StWE 88⁄1000),
5030 (ME 1⁄15)

51/2-Z-W, Autoeinstellplatz /
Ohmstalerstrasse 2

B&C Koch Invest AG, Schötz Felber-Willimann Lina Bertha, 
Schötz

25. 10. 2013

Schötz 1284 / 1 a 77 m2;
5171 (ME 1⁄24)

Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus / Brüggliacher 21;
Autoeinstellplatz /  
Brüggliacher

ME zu je 1/2:
a. Käser Beat, Schötz;
b. Blättler Andrea Emma,  
Schötz

ME zu je 1/2:
a. Zarra Angiolino, Schötz;
b. Schmid-Schmid Sarah, Schötz

18. 3. 2010
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Schötz 993 / 3 a 18 m2;
(ME 1⁄2)

Gebäude, Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen,  
Gartenanlage /
Wohnhaus, Garage /
Neubühl 7

Littwin Erwin Franz, Schötz Erbengemeinschaft
Littwin-Odermatt Maria Antonia 
Erben:
a. Littwin Erwin Franz, Schötz;
b. Graf-Littwin Natalie Maria, 
Lupfig; c. Littwin Christoph,  
Zufikon; d. Bürklin-Littwin  
Melanie, Mägenwil

10. 12. 2020

Schötz;
Uffikon

3108 (StWE 83⁄1000),
3114 (StWE 68⁄1000),
5020, 5021
(je ME 1⁄15);
2013 (StWE 126⁄1000),
4025, 4026
(je ME 3⁄89)

41/2-Z-W / Ohmstalerstrasse 2;
31/2-Z-W / Ohmstalerstrasse 4;
Autoeinstellplätze (2) /
Ohmstalerstrasse 2;
31/2-Z-W / Schmittefeld 4a;
Autoeinstellplätze (2) /
Haldefeld

B&C Koch Invest AG, Schötz Elektro Koch Schötz AG, Schötz 2. 8. 2017

Sempach 657 / 5 a 9 m2 BR /
Wohnhaus /
Schlacht 5

Walter Kronenberg  
Immobilien AG, Eich

Gütergemeinschaft:
a. Wey Rolf, Sempach;
b. Wey-Emmenegger Martina, 
Sempach

19. 3. 2012

Triengen 914 / 8 a 90 m2 Gebäude, übrige befestigte  
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus mit Garagen /
Weinberghalde 7

Tunçdogan Ergün, Schenkon Surental Aircraft GmbH, Sursee 15. 6. 2018

Ufhusen 684 / von 650 an 684
2 a 66 m2

Acker, Wiese, Weide /
Chrüzmatte 

Bättig Josef, Ufhusen Einwohnergemeinde Ufhusen 17. 12. 1980
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Wauwil 125 / 3 a 46 m2 Gebäude, übrige befestigte
Flächen, Gartenanlage /
Wohnhaus /
Sternmatt 21

ME zu je 1/2:
a. Kumschick Tanja, Reiden;
b. Noti-Kumschick Sandra,  
Strengelbach

y. Zimmermann Andreas Albin, 
Weggis; z. Zimmermann Guido  
Josef, Emmen; a1. Diemert- 
Zimmermann Sonja Maria,  
Dietlikon; b1. Bär-Zimmermann 
Rita Hermina, Volketswil;  
c1. Zimmermann Rudolf Karl,  
Vitznau; d1. Guldimann- 
Röthlisberger Sabrina, Hergiswil 
bei Willisau; e1. Röthlisberger  
Kilian, Kottwil; f1. Lischer Josef 
Anton, Kriens; g1. Lischer Sascha 
Philipp, Wauwil; h1. Lischer  
Marco Martin, Sursee; i1. Lischer 
Daniel, Zell (LU); j1. Lischer 
Bernhard Alois, Geuensee;  
k1. Amrein-Lischer Adelheid,  
Willisau; l1. Lischer Elmar  
Patrick, Ebersecken; m1. Felder- 
Meier Anna Marie, Kriens;  
n1. Meier Xaver, Mathod;  
o1. Meier Rita Elisabetha,  
Oftringen; p1. Meier Josef,  
Uffikon; q1. Vrtacnik-Lang  
Alice, Mürzzuschlag

Erbengemeinschaft
Kronenberg Friedrich Erben:
a. Renggli-Kronenberg Antoinette 
Edith, Schötz; b. Kronenberg Irma 
Anna, Schötz; c. Kronenberg  
Peter Alois, Ebersecken; d. Käser 
Johann, Menziken; e. Hofstetter- 
Kronenberg Rosmarie, Hasle;  
f. Imhof-Kronenberg Helena, 
Oberrüti; g. Kronenberg Johann, 
Willisau; h. Süess-Kronenberg  
Pia, Hergiswil bei Willisau;  
i. Nietlispach-Kronenberg  
Adelheid, Buonas; j. Kronenberg 
Werner, Hasle; k. Achermann- 
Kronenberg Rita, Dagmersellen;
l. Auchli-Kronenberg Marie- 
Louise, Schötz; m. Kronenberg  
Josef Eduard, Schötz;  
n. Marbacher Mario, Hasle;  
o. Marbacher Roman,  
Schüpfheim; p. Marbacher Nadja, 
Doppleschwand; q. Kronenberg 
Bruno, Gettnau; r. Kronenberg 
René, Schötz; s. Bölsterli Markus 
Anton, Ebersecken; t. Bölsterli 
Josef Alois, Melchnau; u. Bölsterli 
Beat Hugo, Schachen; v. Steffen- 
Bölsterli Dora Hedwig,  
Gross dietwil; w. Peter- 
Zimmermann Bertha Martha, 
Schötz; x. Zimmermann Franz  
Xaver, Richterswil; 

7. 12. 2020
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Wauwil 2456 (StWE 123⁄1000);
3631, 3632
(je ME 1⁄37)

41/2-Z-W / Hinterdorf 1;
Autoeinstellplätze (2) /
Hinterdorf 1–5

ME zu je 1/2:
a. Mangold Zora, Aadorf;
b. Bombeli Heidi, Aadorf

Hunkeler + Hunkeler AG, 
Egolzwil

9. 11. 2018

Wauwil 2400 (StWE 230⁄10 000);
3444 (ME 30⁄2169)

31/2-Z-W / Brunnenhof 4;
Autoeinstellplatz /
Brunnenhof 1–4/6

ME zu je 1/2:
a. Baloco Sylvia, Bülach;
b. Baloco Samson, Bülach

Schumacher Jost, Luzern 27. 11. 2014

Willisau-
Land

5369 (StWE 80⁄1000);
6413 (ME 1⁄97)

31/2-Z-W / Bahnhofplatz 10;
Autoeinstellplatz /
Bahnhofplatz 9a/9b/10/11

ME zu je 1/2:
a. Schwer Christoph, Willisau;
b. Schwer Petra, Kerns

ME zu je 1/2:
a. Schwer Josef Wilhelm, Willisau; 
b. Schwer-Casanova Mengia  
Christina, Willisau

14. 7. 2015

Wolhusen 646 / 5 a 88 m2 Gebäude Strasse, Weg,  
übrige befestigte Flächen,  
Gartenanlage /
Wohnhaus, gedeckter Sitzplatz / 
Kirchhalde 13

ME zu je 1/2:
a. Birrer Severine, Buchrain;
b. Birrer Manuel, Kerns

ME zu je 1/2:
a. Birrer Andreas Robert,  
Wolhusen; b. Birrer-Herger  
Irene Barbara, Wolhusen

8. 10. 1992
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Planungs- und Baurecht

Gemeinde Knutwil: Genehmigung der Änderung  
des Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglements

Im Sinn von § 21 Absatz 1a des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Luzern wird 
bekanntgegeben, dass der Regierungsrat des Kantons Luzern mit Entscheid vom  
19. Januar 2021 die an der Urnenabstimmung der Gemeinde Knutwil vom 29. Novem-
ber 2020 beschlossene Änderung des Zonenplanes sowie des Bau- und Zonenregle-
ments der Gemeinde Knutwil genehmigt hat.

Knutwil, 27. Januar 2021

Gemeinderat Knutwil

Öffentliche Planauflagen

I.

Öffentliche Planauflage für das Eidgenössische Starkstrominspektorat

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, Fehraltorf, ist fol-
gendes Plangenehmigungsgesuch eingegangen:
Gemeinde: Horw.
Gesuchstellerin: Centralschweizerische Kraftwerke AG, Postfach, Luzern.
Bauvorhaben: S-0997288.9, Unterstation Horw: Umbau der 50-kV-Anlage; Umbau 
und Renovation des Gebäudes auf den Parzellen Nrn. 518 und 1173 der Gemeinde 
Horw; L-0210222.3, 110-kV-Leitung Littau–Horw; Ersatz durch Mast 1a und Leitungs-
anpassungen inklusive Kabelersatz; L-0172090.5, 50-kV-Leitung Horw–Ruopigen 1; 
Ersatz durch Mast 1a und Leitungsanpassungen inklusive Kabelersatz.
Zonen: Mischzone, Arbeitszone, Grünzone, Übriges Gebiet A.
Grundstücke: Nrn.  518, 1173 und 3149.
Ortsbezeichnung: Littau–Horw, Horw–Ruopigen 1.
 Die Planunterlagen liegen während der gesetzlichen Frist von 30 Tagen, vom  
1. Februar bis 2. März 2021, auf der Gemeindekanzlei Horw, der Dienststelle Raum 
und Wirtschaft des Kantons Luzern, Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern, während  
der ordentlichen Bürozeiten zur öffentlichen Einsicht auf sowie im Internet unter 
http://www.lu.ch/verwaltung/BUWD/buwd_bekanntmachungen_planauflagen.
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 Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) 
oder des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) Partei ist, kann während der Auflage-
frist beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 
8320 Fehraltorf, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen.
 Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände 
sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträg-
liche Einsprachen und Begehren nach Artikeln 39–41 EntG sind beim Eidgenös-
sischen Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, einzureichen.
Ist aufgrund er geltenden Covid-19-Massnahmen die Einsichtnahme in die Unterlagen 
vor Ort für Sie nur eingeschränkt möglich, melden Sie sich bitte beim Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorat (Tel. 058 595 18 50, E-Mail planvorlagen@esti.ch).

Luzern, 18. Januar 2021

Im Auftrag des Eidgenössischen Starkstrominspektorats
Kanton Luzern
Dienststelle Raum und Wirtschaft

II.

Stadt Luzern: Gestaltungsplan G372 Schachenhof 1 – Business Park Luzern

Die Stadt Luzern macht gestützt auf § 77 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) folgende Auflage bekannt: 
 Die Stalder Immo-Found AG, Schachenhof 1, Luzern, ersucht um Genehmigung 
des Gestaltungsplan G372 Schachenhof 1 – Business Park Luzern, mit Bauvorschrif-
ten über das Grundstück Nr. 766, Grundbuch Luzern Littau. 
 Das Planauflagebüro Städtebau Luzern bleibt auf Weiteres geschlossen. Die Pläne 
und weitere Akten können online auf der Homepage während 20 Tagen, vom 3. bis 
22. Februar 2021, eingesehen werden: www.bauausschreibungen.stadtluzern.ch.
 Wir weisen darauf hin, dass die Verwendung der auf der Homepage aufgeschalte-
ten Gesuchsunterlagen nur im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan erlaubt ist. 
Auch eine Weitergabe an Dritte, nicht am Verfahren beteiligte Personen, ist nicht 
gestattet.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist in vierfacher Ausfertigung bei der 
Stadt Luzern, Baudirektion, Hirschengraben 17, 6002 Luzern, einzureichen. Rechts-
schriften per E-Mail und per Fax sind nicht zulässig.

Luzern, 26. Januar 2021

Baudirektion der Stadt Luzern
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III.

Gemeinde Adligenswil: Gestaltungsplan Äbnet

Die Gemeinde Adligenswil führt gestützt auf § 77 in Verbindung mit § 193 des kan-
tonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchstellerin: Eberli Anlagen, Feldstrasse 2, Sarnen.
Bauvorhaben: Gestaltungsplan Äbnet.
Zone: Wohnzone mit Konzept- und Gestaltungsplanpflicht, teils überlagert durch 
Grünzone Gewässerraum. 
Grundstück: Nr. 1657.
Koordinaten: 2.669.992 / 1.214.273.
Auflagefrist: vom 3. bis 22. Februar 2021.
Notwendige Bewilligung: Gestaltungsplanbewilligung nach kantonalem Planungs- 
und Baugesetz (PBG).
 Das Gesuch kann während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen auf unserer 
Homepage www.adligenswil.ch (> Direktzugriff > Aktuelle Baupublikationen > 
2021-0302) eingesehen werden. Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben infolge 
des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Die Akteneinsicht auf der Gemeinde-
verwaltung ist nur in Ausnahmefällen nach telefonischer Voranmeldung möglich 
(Tel. 041 375 72 30). Für die Beantwortung allfälliger Fragen wenden Sie sich bitte 
per E-Mail (bau@adligenswil.ch) an die Mitarbeitenden der Abteilung Bau und Infra-
struktur.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der 
Gemeinde Adligenswil, zuhanden der Abteilung Bau und Infrastruktur, Dorfstrasse 4, 
6043 Adligenswil, einzureichen. Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die 
Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, mit der privatrechtlichen Einsprache 
die Verletzung privater Rechte geltend gemacht werden (§ 194 PBG).

Adligenswil, 27. Januar 2021

Gemeinde Adligenswil, Bau und Infrastruktur

IV.

Gemeinde Adligenswil: Baugesuch Rütliweid

Die Gemeinde Adligenswil führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchstellerin: Genossenschaft Rütliweid, Rütliweid, Adligenswil.
Bauvorhaben: Sanierung Rutschung Rütliweid.
Zonen: Naturschutzzone, Wohnzone mit Volumenerhaltung.
Grundstücke: Nrn. 1012, 1077, 1078 und 1079.
Koordinaten: 2.670.190 / 1.212.856.
Auflagefrist: vom 3. bis 22. Februar 2021.
Notwendige Bewilligungen: Baubewilligung nach kantonalem Planungs- und Bau-
gesetz (PBG), Bewilligung nach Raumplanungsgesetz (RPG).
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 Das Baugesuch liegt bei der Gemeinde Adligenswil, Abteilung Bau und Infrastruk-
tur, während der ordentlichen Bürozeiten und der gesetzlichen Frist von 20 Tagen 
sowie im Internet unter www.adligenswil.ch zur öffentlichen Einsicht auf.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der 
Gemeinde Adligenswil, zuhanden der Abteilung Bau und Infrastruktur, Dorf- 
strasse 4, 6043 Adligenswil, einzureichen. Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache 
kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, mit der privatrechtlichen 
Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht werden (§ 194 PBG).

Adligenswil, 27. Januar 2021

Gemeinde Adligenswil, Bau und Infrastruktur

V.

Gemeinde Ebikon: Baugesuch Stuben

Im Sinn von § 193 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird die öffent-
liche Auflage des folgenden Baugesuches bekannt gegeben:
Gesuchstellerin: Luzerner Garten AG, Adligenswilerstrasse 113, Ebikon.
Grundeigentümer: Gemeinde Ebikon, Riedmattstrasse 14, Ebikon; Ferdinand Rast, 
Sonnmatthalde 5, Adligenswil; Stefan Rast, Angelrain 1, Adligenswil; Marcel Rast, 
Rischstrasse 9, Ebikon; Ammar Rast, Rischstrasse 9, Ebikon.
Bauvorhaben: Anbau Anlieferung und Vordach, Erstellung Gewächshaus und diverse 
Tunnel.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Ortsbezeichnung: Stuben.
Grundstücke: Nrn. 1228, 2746, 1240, 2538 und 2537.
 Einsprachen sind mit Begründung und Antrag während der gesetzlichen Auflage-
frist von 20 Tagen, vom 25. Januar bis 13. Februar 2021, einzureichen.
 Die Planunterlagen liegen im Gemeindehaus, Riedmattstrasse 14, Ebikon, während 
der ordentlichen Öffnungszeiten oder auf der Webseite www.ebikon.ch/verwaltung/
planung-bau/auflagen zur Einsichtnahme auf.
 Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-recht-
licher Bestimmungen, mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater 
Rechte geltend gemacht werden, sie sind als solche zu bezeichnen. Öffentlich-recht-
liche und privatrechtliche Einsprachen sind innert der Einsprachefrist schriftlich mit 
Antrag und dessen Begründung der Gemeinde Ebikon, Planung und Bau, Riedmatt-
strasse 14, 6031 Ebikon, einzureichen.

Ebikon, 20. Januar 2021

Gemeinde Ebikon, Planung und Bau
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VI.

Gemeinde Ebikon: Baugesuch Schlösslistrasse 49, Neubau einer Mobilfunkanlage 5G 
für Swisscom (Schweiz) AG mit Mast und neuen Antennen

Im Sinn von § 193 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird die öffent-
liche Auflage des folgenden Baugesuches bekannt gegeben:
Gesuchstellerin: Swisscom (Schweiz) AG, Claudio Odermatt, Am Mattenhof 12/14, 
Kriens.
Grundeigentümer: Felix und Gabi Joller, Lamperdingerweg 2, Ebikon.
Bauvorhaben: Neubau einer Mobilfunkanlage 5G für Swisscom (Schweiz) AG mit 
Mast und neuen Antennen.
Ortsbezeichnung: Schlösslistrasse 49.
Grundstück: Nr. 862, GV-Nr. 574.
 Einsprachen sind mit Begründung und Antrag während der gesetzlichen Einsprache-
frist von 20 Tagen, vom 1. bis 20. Februar 2021, einzureichen.
 Die Planunterlagen liegen im Gemeindehaus, Riedmattstrasse 14, Ebikon, während 
der ordentlichen Öffnungszeiten oder auf der Webseite www.ebikon.ch/verwaltung/ 
planung-bau/auflagen zur Einsichtnahme auf.
 Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-recht-
licher Bestimmungen, mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater 
Rechte geltend gemacht werden, sie sind als solche zu bezeichnen. Öffentlich-recht-
liche und privatrechtliche Einsprachen sind innert der Einsprachefrist schriftlich mit 
Antrag und dessen Begründung der Gemeinde Ebikon, Planung und Bau, Riedmatt-
strasse 14, 6031 Ebikon, einzureichen.

Ebikon, 25. Januar 2021

Gemeinde Ebikon, Planung und Bau

VII.

Gemeinde Aesch: Baugesuch Burghölzli

Die Gemeinde Aesch führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchsteller: Peter Gloor, Laurenzenvorstadt 69, Aarau.
Bauvorhaben: Nachträgliches Baugesuch für Ferienhaus (erstellt 1949) mit Garten-
haus.
Zone: Naturschutzzone.
Grundstück: Nr. 690.
Ortsbezeichnung: Burghölzli.
 Die Planunterlagen liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, vom 1. bis 
22. Februar 2021, bei der Gemeindeverwaltung Aesch zur Einsichtnahme auf und 
sind auf der Homepage www.aesch-lu.ch aufgeschaltet.
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 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei  
der Gemeindeverwaltung Aesch zuhanden des Gemeinderates einzureichen. Mit der 
öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestim-
mungen, mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend 
gemacht werden (§ 194 PBG).

Aesch, 27. Januar 2021

Gemeinderat Aesch

VIII.

Gemeinde Rain: Baugesuch Herbrig 2 

Die Gemeinde Rain führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
folgende Planauflage durch:
Bauherr und Grundeigentümer: Richard Brunner, Herbrig 2, Rain.
Bauvorhaben: Neubau Carport.
Grundstück: Nr. 119, Herbrig 2, Grundbuch Rain.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
 Die Baugesuchsunterlagen liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, 
vom 1. bis 22. Februar 2021, bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit Begründung wäh-
rend der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim Bauamt Rain einzureichen.

Rain, 30. Januar 2021

Bauamt Rain

IX.

Gemeinde Römerswil: Baugesuch Rossacher, Römerswil

Die Gemeinde Römerswil legt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes folgendes Baugesuch öffentlich auf:
Gesuchsteller: Guido und Helga Wicki, Rossacher 1, Römerswil.
Grundeigentümer: Guido Wicki, Rossacher 1, Römerswil.
Bauvorhaben: Ersatzbau Bauernhaus.
Gebäude: Nr. 51b.
Lage des Objekts: Grundstück Nr. 746, Rossacher 1, Grundbuch Römerswil.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
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 Das Baugesuch und die Pläne liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, 
vom 1. bis 22. Februar 2021, im Gemeindehaus Römerswil zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit Antrag und Be-
gründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim Gemeinderat 
Römerswil, Dorf 6, 6027 Römerswil, einzureichen.

Römerswil, 27. Januar 2021

Gemeinde Römerswil

X.

Gemeinde Rothenburg: Baugesuch Hasenmoosstrasse 31

Die Gemeinde Rothenburg führt im Sinn von Artikel 15 der Eidgenössischen Ver-
ordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 und gestützt 
auf § 193 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Luzern folgende Planauflage 
durch:
Bauherrschaft: Pistor AG, Hasenmoosstrasse 31, Rothenburg.
Bauvorhaben: Erweiterung WUZ West (GV-Nr. 803h) sowie Anpassung WUZ Mitte 
(GV-Nr. 308a) mit Umweltverträglichkeitsprüfung.
Lage des Objekts: Hasenmoosstrasse 31.
Grundstücke: Nrn. 943, 172, 1945 und 786, Grundbuch Rothenburg.
Zone: Arbeitszone B (ES IV).
 Das Baugesuch, die Pläne und der Bericht über die Umweltverträglichkeit liegen 
während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, vom 1. bis 22. Februar 2021, bei der 
Abteilung Umwelt, Raumordnung, Verkehr (Schalter Öffentliche Infrastruktur) zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf und können auf www.rothenburg.ch in der Rubrik 
Aktuelles bei den Amtsmitteilungen eingesehen werden.
 Öffentlich-rechtliche Einsprachen aufgrund des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes und des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Rothenburg sowie solche 
privatrechtlicher Natur sind mit Begründung während der Auflagefrist schriftlich 
und im Doppel eingeschrieben bei der Gemeinde Rothenburg, Abteilung Umwelt, 
Raumordnung, Verkehr, Stationsstrasse 4, 6023 Rothenburg, einzureichen.

Rothenburg, 25. Januar 2021

Gemeinde Rothenburg, Abteilung Umwelt, Raumordnung, Verkehr
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XI.

Gemeinde Beromünster: Baugesuch Blosenberg 1

Die Gemeinde Beromünster führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes folgende Planauflage durch:
Gesuchsteller: Pirmin Koch und Sibylle Meier, Geissacher 28, Gunzwil.
Grundeigentümer: Franz Meier, Blosenberg 1, Gunzwil.
Grundstück: Nr. 955, Grundbuch Gunzwil.
Ortsbezeichnung: Blosenberg 1.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Bauvorhaben: Abbruch Wohnhaus mit Schweinestall, Gebäude Nr. 136, sowie Neubau 
Zweifamilienhaus.
 Die Pläne liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, vom 1. bis 22. Feb-
ruar 2021, bei der Gemeindeverwaltung Beromünster zur Einsichtnahme auf.  
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit Begründung 
während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim Gemeinderat Beromünster 
einzureichen.

Beromünster, 27. Januar 2021

Gemeinde Beromünster, Bereich Bauen

XII.

Gemeinde Büron: Baugesuch Erlenhof 1

Im Sinn von § 193 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird öffentlich 
aufgelegt:
Bauherrschaft: Xaver und Dorothea Heller-Galliker, Erlenhof 1, Büron.
Grundeigentümer: Xaver Heller, Erlenhof 1, Büron.
Planverfasserin: LBG Sursee, Architektur und Bau, Grenzstrasse 3b, Schenkon.
Bauvorhaben: Ausbau Wohnung und neuer Windfang Wohnhaus, Überdachung 
Jauchesilo sowie neue Vorplätze.
Objekt: Erlenhof 1.
Grundstücke: Nrn. 426 und 429, Grundbuch Büron.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Einsprachefrist: vom 1. bis 22. Februar 2021.
 Die Unterlagen liegen während 20 Tagen auf dem Regionalen Bauamt RBS, 
Chäppelimatt 7, Geuensee, während der ordentlichen Öffnungszeiten auf Voranmel-
dung zur Einsichtnahme auf. Die Unterlagen können auch auf der Homepage www.
rbs-lu.ch eingesehen werden.
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 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung innert der Auflagefrist schriftlich und im Doppel an das  
Regionale Bauamt RBS oder den Gemeinderat Büron einzureichen.

Geuensee, 26. Januar 2021

Regionales Bauamt RBS

XIII.

Gemeinde Buttisholz: Baugesuch Waldegg

Die Gemeinde Buttisholz führt im Sinn von § 193 des Planungs- und Baugesetzes des 
Kantons Luzern (PBG) vom 7. März 1989 folgende Planauflage durch:
Bauherrschaft, Grundeigentümer und Planverfasser: Viktor und Martha Amrhyn- 
Forster, Fürtiring 15, Buttisholz.
Bauvorhaben: Stallumnutzung.
Grundstück: Nr. 8402 (Stammgrundstück Nr. 701).
Lage: Waldegg.
Zone: Landwirtschaftszone.
 Die Planunterlagen liegen vom 1. bis 22. Februar 2021 bei der Gemeindeverwal-
tung Buttisholz und auf der Website www.buttisholz.ch öffentlich zur Einsichtnahme 
auf.
 Allfällige Einsprachen sind innert der Auflagefrist schriftlich und begründet an 
den Gemeinderat Buttisholz zu richten. Einspracheberechtigt sind insbesondere Per-
sonen, die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen. Einsprachen können aufgrund 
der aktuellen Situation vorübergehend auch per E-Mail (gemeinde@buttisholz.ch) 
eingereicht werden.

Buttisholz, 21. Januar 2021

Gemeinderat Buttisholz

XIV.

Gemeinde Grosswangen: Baugesuch Grüt 2 

Die Gemeinde Grosswangen führt im Sinn von § 193 des Planungs- und Baugesetzes 
des Kantons Luzern (PBG) folgende Planauflage durch:
Bauherrschaft und Grundeigentümer: Toni Egli, Grüt 2, Grosswangen.
Bauvorhaben: Überdachung Miststock.
Grundstück: Nr. 127.
Lage: Grüt 2.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
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 Während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, vom 1. bis 22. Februar 2021, liegen 
die Planunterlagen bei der Gemeindeverwaltung Grosswangen zur Einsichtnahme auf. 
Zusätzlich sind das Baugesuch und wesentliche Pläne auf der Website der Gemeinde 
Grosswangen aufgeschaltet.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit Begründung 
während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der Gemeindeverwaltung zu-
handen des Gemeinderates einzureichen.

Grosswangen, 26. Januar 2021

Gemeinderat Grosswangen

XV.

Gemeinde Hildisrieden: Baugesuch Holzmatt 3

Die Gemeinde Hildisrieden führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes folgende Planauflage durch:
Bauherrschaft: Roland und Heidi Fleischli, Holzmatt 3, Hildisrieden.
Planverfasser: Dubach plant AG, Bernstrasse 11, Hüswil.
Bauvorhaben: energetische Fassadensanierung.
Grundstück: Nr. 224, Grundbuch Hildisrieden.
Lage: Holzmatt 3.
Koordinaten: 2.659.966 / 1.220.665.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
 Die Planunterlagen liegen während 20 Tagen, vom 1. bis 22. Februar 2021, bei der 
Gemeindekanzlei Hildisrieden zur Einsichtnahme auf.
 Allfällige Einsprachen sind innert der Auflagefrist schriftlich und begründet an 
den Gemeinderat Hildisrieden zu richten. Einspracheberechtigt sind insbesondere 
Personen, die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen.

Hildisrieden, 26. Januar 2021

Gemeinderat Hildisrieden

XVI.

Gemeinde Neuenkirch: Baugesuch Lohnmoos 2

Im Sinn von § 193 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird öffentlich 
publiziert: Baugesuch für das Erstellen von direkten Ausläufen sowie Ersatz der 
Fenster durch Boxentüren bei zwölf Pferdeboxen.
Gesuchstellerin und Grundeigentümerin: Anna Boss, Lohnmoos 2, Neuenkirch.
Grundstück: Nr. 1015, Lohnmoos 2, Grundbuch Neuenkirch.
Gebäude: Nr. 322a.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
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Bewilligungen: Baubewilligung nach § 196 PBG, Bewilligung nach Raumplanungs-
gesetz (RPG) und Bewilligung nach Waldgesetz (kWaG).
 Die Planunterlagen liegen während 20 Tagen, vom 3. bis 22. Februar 2021, bei der 
Gemeindeverwaltung Neuenkirch zur Einsichtnahme auf. 
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen können innert dieser gesetz-
lichen Frist schriftlich und im Doppel an die Geschäftsleitung der Gemeinde Neuen-
kirch eingereicht werden. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind 
getrennt einzureichen. Sie haben einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten.

Neuenkirch, 27. Januar 2021

Gemeinde Neuenkirch, Geschäftsleitung

XVII.

Gemeinde Ruswil: Baugesuch Bänihus, Hellbühl

Die Gemeinde Ruswil führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchsteller: Franz Krummenacher, Bänihus 2, Hellbühl.
Bauvorhaben: Überdachung Beerenanlage.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Grundstück: Nr. 131, Grundbuch Ruswil.
Ortsbezeichnung: Bänihus, Hellbühl.
Auflagefrist: vom 30. Januar bis 18. Februar 2021.
Schutzbereiche: keine.
Notwendige Bewilligungen: Baubewilligung nach kantonalem Planungs- und Bau-
gesetz (PBG), Bewilligung nach Raumplanungsgesetz (RPG), Bewilligung nach dem 
Kantonalen Waldgesetz (kWaG).
 Das Baugesuch liegt während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen bei der Gemeinde-
verwaltung Ruswil zur Einsicht auf und ist im Internet unter folgendem Link einsehbar: 
https://ruswil.ch/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/baugesuche/.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der 
Gemeinde Ruswil zuhanden des Gemeinderates einzureichen. Mit der öffentlich- 
rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, 
mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht 
werden (§ 194 PBG).
 Bei leichtfertigen oder trölerischen Einsprachen können die verursachten amt-
lichen Kosten sowie die weiteren Verfahrenskosten (§ 212 Abs. 2 PBG) dem Ein-
sprecher auferlegt werden. 

Ruswil, 26. Januar 2021

Gemeinde Ruswil
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XVIII.

Gemeinde Ruswil: Baugesuch Wolhuserstrasse 39, Antennentausch an der bestehenden 
Mobilfunkanlage

Die Gemeinde Ruswil führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchstellerin: Swiss Infra Services SA, Thurgauerstrasse 136, Opfikon.
Bauvorhaben: Antennentausch an der bestehenden Salt Mobile SA Mobilfunkanlage.
Zone: Arbeitszone (A).
Grundstück: Nr. 834, Grundbuch Ruswil.
Ortsbezeichnung: Wolhuserstrasse 39.
Auflagefrist: vom 30. Januar bis 18. Februar 2021.
Schutzbereiche: Gewässerschutzbereich Au.
Notwendige Bewilligungen: Baubewilligung nach kantonalem Planungs- und Bau-
gesetz (PBG), Bewilligung nach Raumplanungsgesetz (RPG), Bewilligung nach  
Gewässerschutzgesetz (GSchG), Bewilligung nach Umweltschutzgesetz (USG), Prü-
fung Umweltverträglichkeit, Umweltschutzverordnung (USV).
 Das Baugesuch liegt während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen bei der Gemeinde-
verwaltung Ruswil zur Einsicht auf und ist im Internet unter folgendem Link einsehbar: 
https://ruswil.ch/aktuelles-veranstaltungen/aktuelles/baugesuche/.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der 
Gemeinde Ruswil zuhanden des Gemeinderates einzureichen. Mit der öffentlich- 
rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, 
mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht 
werden (§ 194 PBG).
 Bei leichtfertigen oder trölerischen Einsprachen können die verursachten amt-
lichen Kosten sowie die weiteren Verfahrenskosten (§ 212 Abs. 2 PBG) dem Ein-
sprecher auferlegt werden. 

Ruswil, 26. Januar 2021

Gemeinde Ruswil

XIX.

Stadt Sursee: Gesuch um Erleichterungen LSV, Bushof und Bahnhofplatz

Das Ressort Bau und Umwelt der Stadt Sursee führt folgende öffentliche Auflage durch:
Gesuchstellerin: Stadt Sursee, Centralstrasse 9, Sursee.
Bauvorhaben: Aus- und Neubau Bushof und Bahnhofplatz mit unterirdischer Velo-
station. Gesuch um Erleichterung gemäss Artikel 14 der eidg. Lärmschutzverord-
nung (LSV; SR 814.41)
Massnahmen: Für zwei Liegenschaften mit Grenzwertüberschreitungen werden Er-
leichterungen beantragt.
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 Über das Gesuch um Erleichterungen beim Strassenprojekt Aus- und Neubau 
Bushof und Bahnhofplatz entscheidet die Dienststelle Umwelt und Energie (uwe). 
Die Gewährung von Erleichterungen im Sinn von Artikel 14 LSV entbindet die Stras-
seninhaberin von der Pflicht, weitergehende Lärmschutzmassnahmen zu realisieren. 
 Der Lärmnachweis und die Erleichterungsgesuche liegen während der gesetzlichen 
Frist von 20 Tagen, von Montag, 1., bis Montag, 22. Februar 2021, beim Stadtbauamt 
Sursee, Centralstrasse 9, zur Einsichtnahme auf und können auf der Homepage der 
Stadt Sursee unter www.sursee.ch \ Aktuelles \ Baugesuche, eingesehen werden. Grund-
eigentümer von betroffenen Liegenschaften werden persönlich angeschrieben.
 Allfällige Stellungnahmen sind innert der genannten Frist mit Antrag und Be-
gründung schriftlich und unterzeichnet im Doppel dem Ressort Bau und Umwelt der 
Stadt Sursee, Centralstrasse 9, 6210 Sursee, einzureichen. Berechtigt für die Stellung-
nahme sind insbesondere Personen, die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen. 
Kann eine Stellungnahme aufgrund coronabedingter Einschränkungen nicht der 
Post übergeben werden, kann diese innert Frist auch per E-Mail an bauadministration@ 
stadtsursee.ch erfolgen.

Sursee, 25. Januar 2021

Stadt Sursee, Ressort Bau und Umwelt

XX.

Gemeinde Triengen: Baugesuch Bethlehem 4, Riedweg, Kulmerau

Die Gemeinde Triengen führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchsteller: Raphael und Raphaela Hecht-Gassmann, Bethlehem 4, Kulmerau.
Bauvorhaben: Dachsanierung und Umgestaltung Umgebung.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Grundstück: Nr. 54.
Ortsbezeichnung: Bethlehem 4, Riedweg, Kulmerau.
 Die Planunterlagen liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen, vom  
28. Januar bis 16. Februar 2021, bei der Gemeindekanzlei Triengen zur Einsichtnahme 
auf.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim 
Gemeinderat Triengen einzureichen.

Triengen, 25. Januar 2021

Gemeinde Triengen, Bau und Infrastruktur
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XXI.

Stadt Willisau: Gestaltungsplan Sternenmatt

Die Stadt Willisau führt gestützt auf § 77 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) folgende Planauflage durch:
Projekt: Gestaltungsplan Sternenmatt.
Grundstücke: Nrn. 398, 512, 513 und 576, Grundbuch Willisau-Stadt.
Lage: Gulpstrasse, Sternenmatt.
Zone: Wohnzone 3b (W3b).
Gesuchstellerin: Allgemeine Baugenossenschaft Willisau, Geissburgring 14, Willisau.
Auflagefrist: vom 1. bis 22. Februar 2021.
 Der Gestaltungsplan, das Modell und die dazugehörigen Unterlagen liegen während 
der Auflagefrist auf dem Bauamt Willisau zur Einsichtnahme auf. Die Akteneinsicht 
ist nur nach telefonischer Voranmeldung möglich (Tel. 041 972 63 80). Die Unter-
lagen sind auch auf der Website der Stadt Willisau (www.willisau.ch > Baugesuche) 
einsehbar.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel an den 
Stadtrat Willisau, Zehntenplatz 1, 6130 Willisau, zu richten.

Willisau, 26. Januar 2021

Stadtrat Willisau

XXII.

Gemeinden Flühli und Schüpfheim: Baugesuch Nussberg, Flühli – Staufmoos,  
Schüpfheim

Die Gemeinden Flühli und Schüpfheim führen gestützt auf § 193 des kantonalen  
Planungs- und Baugesetzes (PBG) folgende Planauflage durch:
Gesuchstellerin: Einwohnergemeinde Flühli, Dorfstrasse 11, Flühli.
Bauvorhaben: Erstellung Kanalisationsleitung Einmündung alte Flühlistrasse,  
Flühli–Staufmoos, Schüpfheim.
Zone: Landwirtschaftszone (Lw).
Grundstücke: Nrn. 161, 202, 201 und 203, Grundbuch Flühli; Nrn. 712, 803 und 794, 
Grundbuch Schüpfheim.
Ortsbezeichnung: Nussberg, Flühli–Staufmoos, Schüpfheim.
 Das Baugesuch und sämtliche Beilagen liegen während der gesetzlichen Frist von 
30 Tagen, vom 1. Februar bis 2. März 2021, auf den Gemeinden Flühli und Schüpf-
heim innerhalb der ordentlichen Bürozeiten sowie im Internet unter www.fluehli.ch 
oder www.schuepfheim.ch zur öffentlichen Einsicht auf.
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 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim 
Gemeinderat Flühli einzureichen. Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann  
die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, mit der privatrechtlichen Ein-
sprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht werden (§ 194 PBG).

Flühli, 27. Januar 2021

Gemeinden Flühli und Schüpfheim

XXIII.

Gemeinde Schüpfheim: Baugesuch Under Bargele

Die Gemeinde Schüpfheim führt gestützt auf § 193 des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) in Verbindung mit § 48 der Umweltschutzverordnung (USV) fol-
gende Planauflage durch:
Gesuchsteller: Ruedi Müller, Schächli 28, Schüpfheim.
Bauvorhaben: Ersatzneubau Remise.
Zonen: Landwirtschaftszone überlagert mit Landschaftsschutzzone.
Grundstück: Nr. 918.
Koordinaten: 2.646.335 / 1.196.300.
Auflagefrist: vom 1. bis 22. Februar 2021.
 Das Baugesuch liegt während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen im Büro des 
Regionalen Bauamtes, Chilegass 1, Schüpfheim, zur Einsicht auf und ist im Internet 
einsehbar.
 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag 
und dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel beim 
Regionalen Bauamt Schüpfheim einzureichen. Mit der öffentlich-rechtlichen Ein-
sprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, mit der privat-
rechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht werden  
(§ 194 PBG).

Schüpfheim, 26. Januar 2021

Regionales Bauamt Schüpfheim
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Öffentliche Beschaffungen

Ausschreibung von Bauarbeiten

I.

1. Auftraggeber: Gemeinde Dagmersellen, vertreten durch deren Gemeinderat,  
Gemeindehausweg 1, Postfach 28, 6252 Dagmersellen.

2. Verfahrensart: offenes Verfahren.
3. a.  Ort der Leistung: 6252 Dagmersellen, Werkstrasse–Hubermatte–Lindenzelg-

matte.
 b. Art der Beschaffung: Baumeisterarbeiten Tiefbau.
 c. Gegenstand / Umfang der Beschaffung: Werkleitungs- und Strassenbau.
  Hauptmengen:
  – Aushub (fest) 3250 m3

  – Kanalisationsleitung (Meteor) 750 m
  – Belagsarbeiten 650 t
 d. Teilangebote: nicht zugelassen.
 e. Varianten: nicht zugelassen.
 f. Begehung: Es findet keine Begehung statt.
4. a.  Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Auf schriftliches Verlangen (E-Mail) 

werden die Ausschreibungsunterlagen ab Montag, 1., bis Freitag, 5. Februar 
2021, elektronisch zugestellt oder können auch direkt bei der Gemeindekanzlei 
bezogen werden.

  Bezug E-Mail: bau@dagmersellen.ch.
   Bezug Bauamt: Gemeinde Dagmersellen, Gemeindeverwaltung, Gemeinde-

hausweg 1, 6252 Dagmersellen.
  Werktags von 8.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr.
 b.  Adresse für die Einreichung des Angebots: Gemeinde Dagmersellen, Bau und 

Infrastruktur, Gemeindehausweg 1, 6252 Dagmersellen. Aufschrift: «Dagmer-
sellen, Sanierung Hubermatte und Einführung Trennsystem.»

 c.  Frist für die Einreichung des Angebots: Das Angebot muss bis spätestens 
Donnerstag, 25. Februar 2021, 15.00 Uhr, bei der Gemeinde Dagmersellen, 
Gemeindehausweg 1, 6252 Dagmersellen, abgegeben werden oder eingetroffen 
sein. Das Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig bei der Gemeinde-
verwaltung Dagmersellen eintrifft, liegt beim Anbieter. Das Angebot ist ver-
schlossen mit Adresse des Absenders und mit der Aufschrift «Dagmersellen, 
Sanierung Hubermatte und Einführung Trennsystem» einzureichen.

 d. Sprache des Verfahrens /Angebots: Deutsch.
5. Öffnung der Angebote: Freitag, 26. Februar 2021, 11.00 Uhr, Gemeindeverwal-

tung, Gemeindehausweg 1, 6252 Dagmersellen.
6. Termine: voraussichtliche Arbeitsvergabe: März 2021. Baubeginn: August 2021 

(nach Schulferien).
7. Sicherheiten: Verlangen einer Erfüllungsgarantie bleibt vorbehalten.
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8. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit 
der Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Postfach 3569, 6002 
Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und 
dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochte-
ne Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Dagmersellen, 21. Januar 2021

Gemeinde Dagmersellen

II.

1 Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
 Bedarfsstelle/Vergabestelle: Fernwärme Luzern AG, c/o EWL Energie Wasser 

Luzern, Industriestrasse 6, 6002 Luzern.
 Beschaffungsstelle/Organisator: Fernwärme Luzern AG, zuhanden Heiner  

Bucher, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.
bucher@ewl-luzern.ch.

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken: Fernwärme Luzern AG, c/o 
EWL Energie Wasser Luzern, zuhanden Heiner Bucher, Industriestrasse 6, 
6002 Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.bucher@ewl-luzern.ch.

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen: 12. Februar 2021.
 Fragen sind in deutscher Sprache an heiner.bucher@ewl-luzern zu richten.
 Sie werden bis am 19. Februar 2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen 

gleichlautend beantwortet. Nach dem 12. Februar 2021 eintreffende Fragen 
werden nicht mehr beantwortet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebots: 5. März 2021, 10.00 Uhr (eingegangen 
sein).

 Formvorschriften: Es sind zwei Exemplare des Angebots (der Angebotsunter-
lagen) in Papierform und ein Exemplar in elektronischer Form SIA 451 (CD/
DVD/USB-Stick) einzureichen. Mit Aufschrift: «Nicht öffnen – Fernwärmenetz 
Littau, Erweiterung Ost, Angebot Bauarbeiten».

 Einreichung auf dem Postweg, A-Post: Am 5. März 2021 müssen die Angebote 
eingegangen sein. Die Anbieter beziehungsweise der Anbieter hat in jedem Fall 
den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. 
Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt.

 Auf dem Kuvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht 
öffnen – Fernwärmenetz Littau, Erweiterung Ost: Angebot Rohrbauarbeiten» 
aufzuführen.

 Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabe-
termin während der Öffnungszeiten der Anmeldung (8.00 bis 11.30 Uhr und 
13.30 bis 16.30 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen 
(Adresse siehe 1.2).

1.5 Ort und Zeitpunkt der Offertöffnung: 8. März 2021, 10.00 Uhr, Fernwärme  
Luzern AG, Industriestrasse 6, 6002 Luzern.
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1.6 Art des Auftraggebers: Fernwärme Luzern AG.
1.7 Verfahrensart: offenes Verfahren.
2 Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages: Bauausführung.
2.2 Projekttitel (Kurzbeschrieb) der Beschaffung: Fernwärmenetz Littau, Erweiterung 

Ost: Fernwärme Hauptleitungen, Hausanschlüsse, Wasserleitungen, Kanalisations-
leitungen. Baumeisterarbeiten Tiefbau: Fernwärme, Werkleitungen im Siedlungs-
gebiet.

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer: 17200160.
2.4 Aufteilung in Lose: nein.
2.5 Gemeinschaftsvokabular: keine.
2.6 Detaillierter Projektbeschrieb: Tiefbau: Fernwärme, Werkleitungen. Erweite-

rung Ost.
 – Grabenlänge FW Hauptleitungen ca. 1510 m
 – Grabenlänge FW Hausanschlüsse ca. 510 m
 – Grabenlänge Wasserleitungen ca. 560 m
 – Grabenlänge Kanalisationsleitung ca. 80 m
 – Grabenbreiten ca. 0,5–2,5 m
 – Grabentiefen ca. 0,8–5,0 m
 – Belagsaufbruch ca. 4950 m2

 – Aushubarbeiten ca. 5570 m3

 – UG 0/45, OC 85, frostsicher, gebrochen  ca. 1485 m3

 – UG 0/45 ca. 2450 m3

 – gewaschener Rundsand 0/4 (Rohrumhüllung Fernwärme) ca. 1080 m3

 – gewaschener Betonkies 0/16 (Rohrumhüllung Wasser) ca. 350 m3

 – neue Beläge ca. 2150 t
2.7 Ort der Ausführung/Dienstleistungserbringung/Lieferung: Littau.
2.8 Laufzeit des Vertrages, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaf-

fungssystems:
 Baubeginn: 
 – ab 3. Mai 2021 (vorbehältlich Baubewilligung).
 Bauende:
 –  Bauende Fernwärme Etappen 1000 (1001 bis 1008): 10. September 2021 

(spätestens).
 –  Alle anderen Arbeiten: Bauende 4. März 2022.
 –  Bauende Hausanschlüsse: Die Hausanschlüsse erfolgen soweit möglich lau-

fend. Es muss aber im vorliegenden Auftrag berücksichtigt werden, dass 
auch noch Hausanschlüsse nach Abschluss der Hauptleitung ausgeführt 
werden müssen.

 Der Auftrag Erweiterung Ost kann verlängert werden: ja.
 Beschreibung der Verlängerungen: genaues Projektende nicht bekannt.
2.9 Optionen: nein.
2.10 Zuschlagskriterien:
 Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorge-

gebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.
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 – Zuschlagskriterium 1 (ZK1): Angebotspreis, Gewichtung: 70 Prozent.
  – Bereinigte Angebotssumme.
    Bewertung des Angebotspreises: Die Benotung des Preises erfolgt über 

eine lineare Preisformel gemäss KBOB-Leitfaden zur Beschaffung von 
Werkleistungen. Das tiefste zugelassene Angebot erhält die Maximal-
note (5 Punkte). Die übrigen Angebote werden innerhalb der gewählten 
Preisspanne linear abgestuft. Die Minimalnote (0 Punkte) erhalten An-
gebote bei 100 Prozent oder mehr über dem tiefsten zugelassenen Ange-
bot.

   Note Nj = 5 × ((Smin x 2) – Sj)) / ((Smin × 2) – Smin)
   wobei Smin = Endsumme des tiefsten Angebots
   Sj = Endsumme des Angebots von j
 –  Zuschlagskriterium 2 (ZK2): Erfahrung / Fachliche Kompetenz des Anbie-

ters, Gewichtung: 20 Prozent.
   Es wird das Mittel der einzelnen Schlüsselpersonen-Kategorie gemäss An-

gaben und Datenblättern der einzelnen Personen aus den Eignungskriterien 
ermittelt.

   Der Unternehmer bestätigt mit der Eingabe des Angebots, dass die Projekt-
leitung bevollmächtigt wird, allfällige Referenzen über die einzelnen Schlüs-
selpersonen einzuholen.

 –  Zuschlagskriterium 3 (ZK3): Technische Qualität / Bauprogramm / Einhal-
tung der Termine, Gewichtung: 10 Prozent.

  Zu berücksichtigen und aufzuzeigen sind alle Bauarbeiten.
  Die Bewertung erfolgt durch die Projektleitung.
   Aufzeigen der Bauabläufe in Form eines Balkendiagramms inkl. Nachweis 

für die Einhaltung der Vorgabetermine der Bauherrschaft.
  Gewertet werden insbesondere folgende Bewertungselemente:
  –  Plausibilität, Korrektheit und Vollständigkeit der Bauabläufe, Erkennen 

des kritischen Weges.
  –  Korrekter Ressourceneinsatz (Personal, Maschinen) in Abhängigkeit der 

Bauabläufe.
  –  Korrekte und plausible Einbindung der Subunternehmerleistungen.
  –  Installationskonzept.
  –  Logistikkonzept.
2.11 Werden Varianten zugelassen? nein.
2.12 Werden Teilangebote zugelassen? nein.
2.13 Ausführungstermine:
 Baubeginn:
 – ab 3. Mai 2021 (vorbehältlich Baubewilligung).
 Bauende:
 –  Bauende Fernwärme Etappen 1000 (1001 bis 1008): 10. September 2021 

(spätestens).
 –  Alle anderen Arbeiten: Bauende 4. März 2022.
 –  Bauende Hausanschlüsse: Die Hausanschlüsse erfolgen soweit möglich lau-

fend. Es muss aber im vorliegenden Auftrag berücksichtigt werden, dass auch 
noch Hausanschlüsse nach Abschluss der Hauptleitung ausgeführt werden 
müssen.
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 Bemerkungen: Fristen und Termine gemäss Ausschreibungsunterlagen.
 Termine zum Vergabeverfahren:
 Abgabe der Angebotsunterlagen (Publikation): Samstag, 30. Januar 2021
 Begehung: keine.
 Schriftliche Einreichung von Fragen an den Auftraggeber: 12. Februar 2021.
 Beantwortung der Fragen: 19. Februar 2021.
 Eingabe des Angebots: 5. März 2021.
 Offertöffnung: 8. März 2021.
 Allfällige Bereinigungsgespräche: März 2021.
 Voraussichtlicher Vergabetermin: April 2021. 
 8. März 2021.
 Allfällige Bereinigungsgespräche: März 2021.
 Voraussichtlicher Vergabetermin: April 2021.
3 Bedingungen
3.1 Besondere Bestimmungen: Es gelten die Bedingungen in den Ausschreibungs-

unterlagen.
3.2 Kautionen/Sicherheiten: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
3.3 Zahlungsbedingungen: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
3.4 Einzubeziehende Kosten: Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche 

Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen und zur Vertragserfüllung 
notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaften: zugelassen unter folgenden Voraussetzungen:
 –  Die Bietergemeinschaft wird als einfache Gesellschaft konstituiert (Verein-

barung der einfachen Gesellschaft muss auf Anfrage der Beschaffungsstelle 
nachgereicht werden).

 –  Ein Anbieter hat die technische und administrative Federführung im Sinn 
der Geschäftsführung unter Angabe der Geschäftspartner zu übernehmen. 
Der federführende Partner muss mindestens 50 Prozent der ausgeschriebe-
nen Leistung selber erbringen.

 –  Die Mitglieder einer Bietergemeinschaft können nur in einer einzigen Bieter-
gemeinschaft teilnehmen.

3.6 Subunternehmer: zugelassen.
 Die angebotene Bausumme darf maximal 30 Prozent des durchschnittlichen 

Jahresumsatzes der letzten drei Jahre des Subunternehmers betragen.
 Die Jahresumsätze aller drei Jahre sind offen darzulegen.
3.7 Eignungskriterien: Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, 

die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, 
ein Angebot in Schweizer Franken zu unterbreiten.

 E1: Fachkompetenz und Erfahrung Unternehmung.
 E2: Fachkompetenz und Erfahrung Schlüsselpersonal.
 E3: Verfügbarkeit.
 E4: Leistungsfähigkeit.
 E5: Nachweis eines firmenbezogenen Qualitätszertifikates.
 E6: Sicherstellung der zu erbringenden Leistungen.
 E7: Selbstdeklaration.
 E8: Haftpflichtversicherung.
 E9: Betreibungsregisterauszug.
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 Die Eignungkriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der 
Gemeinschaft erfüllt werden, ausser wenn sich ein Kriterium, beziehungsweise 
die Zertifizierung ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.

3.8 Geforderte Nachweise: Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen 
müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht 
werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann.

 –  Zu E1: Zwei vergleichbare, projektbezogene Referenzobjekte grösser Fr. 
1,0 Mio. in vergleichbarem Umfang, im Siedlungsgebiet, innerhalb der letz-
ten fünf Jahre.

 –  Zu E2: Ein vergleichbares, projektbezogenes Referenzobjekt grösser Fr. 1,0 
Mio. in vergleichbarem Umfang, im Siedlungsgebiet, innerhalb der letzten 
fünf Jahre. Der Nachweis ist für jede einzelne Schlüsselperson (gemäss dem 
Dokument Unternehmerangaben in den Ausschreibungsunterlagen) zu er-
bringen.

 –  Zu E3: Schriftliche Bestätigung über die garantierte Verfügbarkeit des 
Schlüsselpersonals.

 –  Zu E4: Der Anbieter (Einzelanbieter für sich, ARGE als Gruppe) muss den 
Nachweis erbringen, die ausgeschriebene Arbeit im vorgesehenen Termin-
rahmen ausführen zu können.

   Die angebotene Bausumme darf maximal 30 Prozent des durchschnittlichen 
Jahresumsatzes der letzten drei Jahre der Einzelfirma beziehungsweise der 
Bieter gemeinschaft/ARGE als Gruppe betragen.

   Dasselbe gilt für technisch und terminlich relevante vorgesehene Subunter-
nehmer und ist ebenfalls nachzuweisen. Die Jahresumsätze aller drei Jahre 
sind offen darzulegen.

   Der Anteil an Subunternehmerleistungen darf 30 Prozent der Angebots-
summe nicht überschreiten.

 –  Zu E5: Nachweis eines firmeneigenen zertifizierten Qualitätsmanagements.
   Bei Bietergemeinschaften ist das Zertifikat des Gesellschafters beizulegen, 

der die Technische Leitung der ARGE innehaben wird.
  Das Zertifikat muss von einer/m anerkannten Firma/Institut ausgestellt sein.
 –  Zu E6: Zusätzlich ist separat anzugeben, wie der Unternehmer sicherstellen 

will, dass alle werkvertraglich verlangten Leistungen erstellt worden sind.
 –  Zu E7: Selbstdeklaration gemäss separatem Formular.
 –  Zu E8: Nachweis Haftpflichtversicherung.
 –  Zu E9: Nachweis aktueller Betreibungsregisterauszug (nicht älter als drei 

Monate).
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen / Kosten: keine.
3.10 Sprache für Angebote: Deutsch.
3.11 Gültigkeit des Angebots: sechs Monate ab Schlusstermin für den Eingang der 

Angebote.
3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen: Fernwärme Luzern AG, c/o EWL 

Energie Wasser Luzern, zuhanden Heiner Bucher, Industriestrasse 6, 6002  
Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.bucher@ewl-luzern.ch, www.
ewl-luzern.ch.
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 Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30. Januar bis 12. Februar 2021.
 Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch.
 Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Aus-

schreibungsunterlagen können bis spätestens 12. Februar 2021 bei E-Mail  
heiner.bucher@ewl-luzern.ch mit Begründung angefordert werden. Die Anbie-
ter müssen in ihrer Begründung kurz aber plausibel darlegen, weshalb sie am 
Auftrag interessiert sind, und dass sie Erfahrungen im Bereich umfangreicher 
Baumeisterarbeiten, Werkleitungen im Siedlungsgebiet haben beziehungsweise 
imstande sind, die geforderten Eignungskriterien zu erfüllen.

4 Andere Informationen: keine.
4.1 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen 

seit der Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Postfach 3569, 
6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen An-
trag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die 
angefochtene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

4.2 Geschäftsbedingungen: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
 Die Besteller erteilen unterschiedliche Aufträge. Der Unternehmer unterzeich-

net mit den unterschiedlichen Bauherrschaften jeweils einen analogen Werk-
vertrag.

4.3 Verhandlungen: bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden beziehungsweise 
Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhand-
lungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine ent-
sprechende Preisänderung zur Folge haben.

4.4 Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für 
Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Ein-
haltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und 
Frau gewährleisten. Zudem müssen in jeder Beziehung die Arbeitsgesetze und 
die aktuellen schweizerischen Sozialpartnerverträge eingehalten sein. Dies gilt 
auch für ausländische Firmen und Arbeitnehmer/innen. Im Weiteren sind alle 
Bedingungen gemäss Unterlagen einzuhalten.

 Mit der Einreichung der Offerte verpflichten sich die Anbieterinnen und An-
bieter ausdrücklich, dass im Zusammenhang mit der Ausführung von Baumeis-
terarbeiten die Regelungen des Landesmantelvertrages für das schweizerische 
Bauhauptgewerbe (LMV) eingehalten werden.

4.5 Sonstige Angaben
 1.  Vorbehalten für die Vergabe der Arbeiten und Baubeginn bleiben Projekt- 

und Kreditgenehmigung sowie allfällige politische oder vergaberechtliche 
Beschwerden.

 2.  Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterla-
gen werden nicht zurückgegeben.

 3.  Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich in elektronischer 
Form abgegeben und sind lediglich in deutscher Sprache erhältlich.

 4.  Die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums wird durch die Bauherr-
schaft bestimmt.
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4.6 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit 
Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrundstrasse 46, 
Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde 
hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzu-
reichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel 
sind beizulegen.

Luzern, 27. Januar 2021

Fernwärme Luzern AG

III.

1 Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
 Bedarfsstelle/Vergabestelle: Fernwärme Luzern AG, c/o EWL Energie Wasser 

Luzern, Industriestrasse 6, 6002 Luzern.
 Beschaffungsstelle/Organisator: Fernwärme Luzern AG, zuhanden Heiner  

Bucher, Industriestrasse 6, 6002 Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.
bucher@ewl-luzern.ch.

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken: Fernwärme Luzern AG, c/o 
EWL Energie Wasser Luzern, zuhanden Heiner Bucher, Industriestrasse 6, 
6002 Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.bucher@ewl-luzern.ch.

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen: 12. Februar 2021.
 Mündliche Auskünfte während der Offertphase werden keine erteilt. Fragen 

sind in deutscher Sprache an E-Mail heiner.bucher@ewl-luzern zu richten. Sie 
werden bis am 19. Februar 2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen 
gleichlautend beantwortet. Nach dem 12. Februar 2021 eintreffende Fragen wer-
den nicht mehr beantwortet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebots: 5. März 2021, 10.00 Uhr (eingegangen 
sein).

 Formvorschriften: Es sind ein Exemplar des Angebots (der Angebotsunter-
lagen) in Papierform und ein Exemplar in elektronischer Form SIA 451 (CD/
DVD/USB-Stick) einzureichen. Mit Aufschrift: «Nicht öffnen – Fernwärmenetz 
Littau, Erweiterung Ost, Angebot Rohrbauarbeiten».

 Einreichung auf dem Postweg, A-Post: Am 5. März 2021 müssen die Angebote 
eingegangen sein. Die Anbieter beziehungsweise der Anbieter hat in jedem Fall 
den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. 
Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt.

 Auf dem Kuvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht 
öffnen – Fernwärmenetz Littau, Erweiterung Ost: Angebot Rohrbauarbeiten» 
aufzuführen.

 Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabe-
termin während der Öffnungszeiten der Anmeldung (8.00 bis 11.30 Uhr und 
13.30 bis 16.30 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen 
(Adresse siehe 1.2).
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1.5 Ort und Zeitpunkt der Offertöffnung: 8. März 2021, 10.30 Uhr, Fernwärme  
Luzern AG, Industriestrasse 6, 6002 Luzern.

1.6 Art des Auftraggebers: Fernwärme Luzern AG.
1.7 Verfahrensart: offenes Verfahren.
2 Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages: Bauauftrag für Fernwärmerohre.
2.2 Projekttitel (Kurzbeschrieb) der Beschaffung: Fernwärmenetz Littau, Erweiterung 

Ost: Hauptleitungen, Verteilleitungen und Hausanschlüsse, Rohrbauarbeiten.
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer: 17200160.
2.4 Aufteilung in Lose: nein.
2.5 Gemeinschaftsvokabular: keine.
2.6 Detaillierter Projektbeschrieb: Lieferung und Montage von Fernwärmerohren 

(Kunststoffmantelrohre).
 Hauptmengen Haupt- und Verteilleitungen:
 – ca. 360 Trassemeter DN 125,
 – ca. 450 Trassemeter DN 100,
 – ca. 570 Trassemeter DN 80,
 – ca. 200 Trassemeter DN 65.
 Hauptmengen Hausanschlüsse:
 – Hausanschlüsse DN 25 bis DN 80:
  – Länge total ca. 600 m,
  – ca. 20 Hausanschlüsse einschätzbar.
 Zur Einhaltung der Termine muss das Leitungsnetz auf mehreren Abschnitten 

parallel gebaut werden.
2.7 Ort der Ausführung/Dienstleistungserbringung/Lieferung: Littau.
2.8 Laufzeit des Vertrages, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaf-

fungssystems: Baubeginn: Mai 2021.
 Der Auftrag kann verlängert werden: ja.
 Beschreibung der Verlängerungen: genaues Projektende nicht bekannt.
2.9 Optionen: nein.
2.10 Zuschlagskriterien:
 Für die Bewertung des Angebots gelten folgende Kriterien und Gewichtungen:
 1. Angebotspreis: 70 Prozent.
 2. Qualifikation des Projektleiters: 15 Prozent.
 3. Qualifikation des Montageleiters: 15 Prozent.
2.11 Werden Varianten zugelassen? Varianten müssen hinsichtlich Nutzung, Ge-

brauchstauglichkeit und Sicherheit dem Hauptangebot entsprechen.
2.12 Werden Teilangebote zugelassen? Teilangebote sind nicht zulässig.
2.13 Ausführungstermine: Baubeginn: Mai 2021. Bauende: Frühling 2022.
 Fristen und Termine gemäss Ausschreibungsunterlagen.
 Termine zum Vergabeverfahren:
 Abgabe der Angebotsunterlagen: 2. Februar 2021.
 Begehung: keine.
 Schriftliche Einreichung von Fragen an den Auftraggeber: 12. Februar 2021.
 Beantwortung der Fragen: 19. Februar 2021.
 Eingabe des Angebots: 5. März 2021, 15.00 Uhr.



408 Luzerner Kantonsblatt Nr. 4 vom 30. Januar 2021

 Offertöffnung: 8. März 2021, 10.30 Uhr.
 Allfällige Bereinigungsgespräche: März 2021.
 Voraussichtlicher Vergabetermin: April 2021.
3 Bedingungen
3.1 Besondere Bestimmungen: Es gelten die Bedingungen in den Ausschreibungs-

unterlagen.
3.2 Kautionen/Sicherheiten: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
3.3 Zahlungsbedingungen: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
3.4 Einzubeziehende Kosten: Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche 

Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen und zur Vertragserfüllung 
not wendig sind.

3.5 Bietergemeinschaften: keine.
3.6 Subunternehmer: keine.
3.7 Eignungskriterien: Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, 

die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, 
ein Angebot in Schweizer Franken zu unterbreiten.

 E1: Fachkompetenz und Erfahrung Unternehmung.
 E2: Fachkompetenz und Erfahrung Schlüsselpersonal.
 Die Eignungkriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der 

Gemeinschaft erfüllt werden, ausser wenn sich ein Kriterium beziehungsweise 
die Zertifizierung ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.

3.8 Geforderte Nachweise:
 –  Zu E1: Zwei vergleichbare, projektbezogene Referenzobjekte (Auftrags-

summe > Fr. 300 000.–) in vergleichbarem Umfang innerhalb der letzten 
fünf Jahre.

 –  Zu E2: Ein vergleichbares, projektbezogenes Referenzobjekt (Auftrags-
summe > Fr. 300 000.–) in vergleichbarem Umfang innerhalb der letzten 
fünf Jahre.

 Als Referenzprojekte gelten Rohrbauarbeiten für erdverlegte Fernwärmelei-
tungen, welche bezüglich Leistungsart und -umfang mit den ausgeschriebenen 
Arbeiten vergleichbar sind.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen: keine.
3.10 Sprache für Angebote: Deutsch.
3.11 Gültigkeit des Angebots: sechs Monate ab Eingabetermin.
3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen: Fernwärme Luzern AG, c/o EWL 

Energie Wasser Luzern, zuhanden Heiner Bucher, Industriestrasse 6, 6002  
Luzern, Telefon 041 369 43 20, E-Mail heiner.bucher@ewl-luzern.ch, www.ewl- 
luzern.ch.

 Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 2. Februar 2021.
 Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch.
4 Andere Informationen
4.1 Offizielles Publikationsorgan: Informationssystem über das öffentliche Beschaf-

fungswesen in der Schweiz (www.simap.ch), elektronische Publikation ist mass-
gebend.
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4.2 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen 
seit der Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Postfach 3569, 
6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen An-
trag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die 
angefochtene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

4.3 Geschäftsbedingungen: gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
 Die Besteller erteilen unterschiedliche Aufträge. Der Unternehmer unterzeich-

net mit den unterschiedlichen Bauherrschaften jeweils einen analogen Werk-
vertrag.

4.4 Verhandlungen: bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden beziehungsweise 
Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhand-
lungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine ent-
sprechende Preisänderung zur Folge haben.

Luzern, 27. Januar 2021

Fernwärme Luzern AG

IV.

 1. Auftraggeberin: Wärmeverbund Sursee AG, Centralstrasse 9, 6210 Sursee.
 2. Verfahrensart: offenes Verfahren.
 3. Art der Beschaffung: Bauauftrag für Fernwärme-Rohrleitungen.
 4. Gegenstand/Umfang der Beschaffung: Fernwärmeerschliessung Isebahn-Vorstadt:
 Nicht verbindliche Hauptmengen für die Lieferung und Montage von Kunststoff-

mantelrohren:
 – 1200 Trassenmeter Haupt- und Verteilleitungen bis DN 150,
 – 300 Trassenmeter Netzanschlussleitungen.
 5. Ort der Leistung: Stadt Sursee.
 6. Teilangebote/Varianten: Teilangebote sind nicht zugelassen. Varianten sind zu-

gelassen. Die ausgeschriebene Variante ist zwingend anzubieten.
 7. Begehung: Es findet keine Begehung statt.
 8. Besondere Bestimmungen: Es gelten die Bedingungen in den Ausschreibungs-

unterlagen.
 9. Ausführungstermine: Baubeginn: April 2021. Bauende: zirka Oktober 2021.
10. Eingabeadresse: Wärmeverbund Sursee AG, c/o EWL Energie Wasser Luzern, 

Industriestrasse 6, 6002 Luzern, mit Aufschrift: «Kuvert bitte nicht öffnen, Fern-
wärme: Rohrbauarbeiten, Erschliessung Isebahn-Vorstadt».

 Angebote mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen sowie 
Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk auf 
dem Eingabekuvert sind ungültig.

11. Eingabefrist: 26. Februar 2021, 16.00 Uhr (eingetroffen oder abgegeben).
 Das Risiko, dass das Angebot nicht rechtzeitig bei der Wärmeverbund Sursee 

AG eintrifft, liegt beim Unternehmer.
12. Sprache des Verfahrens /Angebots: Deutsch.
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13. Ort und Zeitpunkt der Offertöffnung: Die Offertöffnung findet am Montag,  
1. März 2021, 11.00 Uhr, bei der Wärmeverbund Sursee AG, Industriestrasse 6, 
6005 Luzern, statt. Anbieter, die ein Angebot eingereicht haben, sind zur Offert-
öffnung zugelassen.

14. Eignungskriterien: Der Unternehmer muss mindestens zwei vergleichbare Pro-
jekte in den letzten fünf Jahren mit Erfolg ausgeführt haben (Mindestlänge je-
weils 500 Meter im urbanen Gebiet).

15. Zuschlagskriterien: gemäss Ausschreibungsunterlagen.
16. Verbindlichkeit des Angebots: drei Monate ab Eingabetermin.
17. Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen können bei 

Basler und Hofmann AG ab 1. bis 12. Februar 2021 per E-Mail angefordert werden: 
Basler und Hofmann AG, Luzern, E-Mail richard.dietiker@baslerhofmann.ch.

 Der Anmeldung sind eine Firmenadresse sowie eine E-Mailadresse anzugeben. 
Versendet werden sämtliche Ausschreibungsunterlagen, Pläne und Beilagen in 
digitaler Form per E-Mail.

18. Auskünfte während der Submission: Mündliche Auskünfte während der Offert-
phase werden keine erteilt.

 Fragen sind per E-Mail bis 12. Februar 2021 an folgende Adresse zu richten:  
Basler und Hofmann AG Luzern, Nidfeldstrasse 5, 6010 Kriens, E-Mail richard.
dietiker@baslerhofmann.ch.

19. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit 
der Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Postfach 3569, 6002 
Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und 
dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefoch-
tene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Sursee 30. Januar 2021

Wärmeverbund Sursee AG

Ausschreibung von Lieferungen und Dienstleistungen

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
 Bedarfsstelle/Vergabestelle: Luzerner Kantonsspital.
 Beschaffungsstelle/Organisator: Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse, 6000 Lu-

zern 16, zuhanden Philipp Wessner, Leiter IT Dienste und Governance, Spital-
strasse, c/o Informatik, Haus 23, 6000 Luzern 16, Telefon 041 205 24 68, E-Mail 
philipp.wessner@luks.ch, www.luks.ch.

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken: «Nicht öffnen – Angebotsunter-
lagen; Ausschreibung: DWP – MS 365 Lizenzbeschaffung», zuhanden Philipp 
Wessner, Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse, IT, Haus 23, 6000 Luzern 16, 
E-Mail philipp.wessner@luks.ch.
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1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen: 4. Februar 2021.
 Fragen zur Ausschreibung sind ausschliesslich im Frageforum auf www.simap.ch 

in deutscher Sprache zu stellen und werden dort, für alle Anbieter ersichtlich, 
beantwortet. Anfragen via Telefon oder per E-Mail werden nicht beantwortet. 
Nach dem 4. Februar 2021 eingereichte Fragen können nicht mehr beantwortet 
werden.

 Den Anbietern obliegt es, bis zum Zuschlag unter derjenigen E-Mail-Adresse, 
welche sie für die Anmeldung bei simap.ch verwendet haben, erreichbar zu 
sein, z.B. für die Benachrichtigung, dass die Vergabestelle Antworten auf die 
Fragen der Anbieter publiziert hat oder für Mitteilungen der Vergabestelle 
über Änderungen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebots: 19. Februar 2021, 17.00 Uhr.
 Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das vollständige und rechtsgültig  

unterschriebene Angebot ist bis spätestens 19. Februar 2021, 17.00 Uhr, in zwei-
facher Ausführung (einmal in Papierform und einmal in elektronischer Form 
auf USB-Stick) an die unter Ziffer 1.2 aufgeführte Adresse zuzustellen.

 Der Name des Anbieters muss auf dem Umschlag ersichtlich sein. Über der 
Adresse muss der Vermerk «Nicht öffnen – Angebotsunterlagen; Ausschreibung: 
DWP – MS 365 Lizenzbeschaffung» angebracht werden.

 Angebote können aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich abgegeben 
werden. Aus verfahrensrechtlichen Gründen können nur vollständig und frist-
gerecht eingegangene Angebote berücksichtigt werden. Bei Zusendung mittels 
Post oder Kurier ist ebenfalls der Anbieter für das rechtzeitige Eintreffen ver-
antwortlich. Wichtig: Poststempel sind nicht massgebend; massgebend ist der 
Zeitpunkt des Eintreffens des Angebots bei der Vergabestelle.

 Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte oder nicht rechtsgültig 
unter zeichnete Angebote werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

 Die elektronische Version des Angebots muss sämtliche Dateien enthalten, die 
in der Papierversion enthalten sind. Dokumente, die nur auf Papier vorliegen, 
werden von der Vergabestelle nicht berücksichtigt.

1.5 Datum der Offertöffnung: 22. Februar 2021, 14.00 Uhr, Luzern.
 Die Offertöffnung findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht öffent-

lich statt. Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Das Pro-
tokoll umfasst den Namen der Anbieter sowie die Nettopreise der Endsummen 
ihrer Angebote. Das Angebotsöffnungsprotokoll wird den teilnehmenden An-
bietern auf deren Gesuch per E-Mail an die Beschaffungsstelle (gem. Ziff. 1.1) 
ausgehändigt. Das Gesuch per E-Mail muss spätestens bis 25. Februar 2021, 
18.00 Uhr, bei der Beschaffungsstelle eingehen.

1.6 Art des Auftraggebers: andere Träger kantonaler Aufgaben.
1.7 Verfahrensart: offenes Verfahren.
1.8 Auftragsart: Lieferauftrag.
1.9 Staatsvertragsbereich: ja.
2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Lieferauftrages: Miete.
2.2 Projekttitel der Beschaffung: Microsoft-Lizenzbeschaffung folgender Lizenztypen: 

Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 Apps for Enterprise.
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2.3 Aktenzeichen / Projektnummer: Digital Work Place.
2.4 Aufteilung in Lose? nein.
2.5 Gemeinschaftsvokabular: CPV:
 48218000 – Lizenzverwaltungssoftwarepaket,
 48300000 –  Softwarepaket für Dokumentenerstellung, Zeichnen, Bildverarbei-

tung, Terminplanung und Produktivität,
 48511000 – Desktop-Kommunikationssoftwarepaket,
 48600000 – Datenbank- und Betriebssoftwarepaket,
 48624000 – Betriebssystemsoftwarepaket für Personalcomputer (PC).
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrages: Der Zuschlag erfolgt an das vorteilhaf-

teste Angebot für den Abschluss eines Microsoft Enterprise Agreements für 
drei Jahre, inklusive Dienstleistung für quartalsweise Reviews und jährliche  
Lizenzüberprüfungen (inkl. Nachlizenzierungsbeschaffungsprozess «TrueUp») 
im Bedarfsfall.

 Der genaue Lizenzbedarf muss noch erhoben werden. Die angegebenen Werte 
im Preisblatt sind ungefähre Richtwerte. Der genaue Lizenzbedarf wird erst 
nach der Erteilung des Zuschlags festgelegt.

2.7 Ort der Lieferung: Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16.
2.8 Laufzeit des Vertrages, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaf-

fungssystems: Beginn: 1. Mai 2021, Ende: 30. April 2023.
 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja.
 Beschreibung der Verlängerungen: Die Beschaffungsstelle behält sich vor, den 

Vertrag für ein weiteres Jahr (bis 30. April 2025) zu verlängern.
2.9 Optionen: ja.
 Beschreibung der Optionen: gemäss Ausführungen im Preisblatt.
 Optionale weitere Lizenzbedürfnisse sind insbesondere:
 – Microsoft Defender for Office 365 Plan 1,
 – Microsoft Defender for Identity,
 – Office 365 Data Loss Prevention,
 – Exchange Online Archivierung,
 – Microsoft 365 E5 Info Protection und Governance,
 – Microsoft 365 E5 Insider Risk Management.
2.10 Zuschlagskriterien: 
 –  Angebotspreis für Lizenzen und Wartung über drei Jahre: Gewichtung 70 

Prozent.
 –  Angebotspreis für zusätzliche Lizenzen (True Up) über drei Jahre: Gewich-

tung 20 Prozent.
 –  Dienstleistungen: Gewichtung 10 Prozent.
 Erläuterungen: Der Angebotspreis entspricht dem Einstandspreis zzgl. Marge 

des Anbieters. Der Einstandspreis ergibt sich aus der Microsoft-Preisliste Level 
D, minus SIK-Rabatt und early renewal commitment, Letzteres soweit der Ver-
trag bis 31. März 2021 unterzeichnet werden kann.

 Das Luzerner Kantonsspital betreibt ein Software Asset Management. Der 
Microsoft-Lizenzpartner muss sämtliche Lizenz- und Vertragsinformationen 
(wie Produkte, Anzahl, Laufzeit usw.) als Importfile zur Verfügung stellen. Das 
Trägersystem ist Flexera FNMS (FlexNet Manager Suite 2019 R2).
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 Der Anbieter muss beschreiben, wie er den reibungslosen Datenaustausch in das 
Trägersystem Flexera FNMS (FlexNet Manager Suite 2019 R2) sicherstellen 
will.

2.11 Werden Varianten zugelassen? nein.
2.12 Werden Teilangebote zugelassen? nein.
2.13 Ausführungstermin: Beginn 30. April 2021.
 Die Erneuerung des bestehenden Enterprise Agreements erfolgt per 1. Mai 2021.
 Die Vertragsausfertigung hat Anfang März zu erfolgen.
3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
 Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern:
 a.  keine Ausschlussgründe nach §16 öBG i.V.m. §4 öBG vorliegen, unter  

anderem haben die Anbieter folgende Voraussetzungen zu gewährleisten:
  –  dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der 

Bezahlung von Abgaben, Steuern und Sozialleistungen, nachkommen,
  –  dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen 

und Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie die einschlägigen Bedingungen der Gesamtarbeitsverträge einhal-
ten,

  –  dass sie für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen 
in der Schweiz erbringen, die Gleichbehandlung von Frau und Mann 
einhalten.

 b.  das Angebotsformular vollständig ausgefüllt, datiert und rechtsgültig unter-
zeichnet wurde. Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt 
Nachweisen beizulegen.

3.4 Einzubeziehende Kosten: In der Offerte sind sämtliche Kosten mit separater 
MwSt. auszuweisen. Zusätzliche Kosten können nicht in Rechnung gestellt wer-
den.

3.5 Bietergemeinschaften: sind ausgeschlossen.
3.6 Subunternehmer: sind ausgeschlossen.
3.7 Eignungskriterien: aufgrund der nachstehenden Kriterien:
 –  Die Offerte der Anbieter ist vollständig (alle Preise pro Lizenztyp sind auf-

geführt, unter Verwendung des Preisblatts).
 –  Der Anbieter ist ein offiziell anerkannter Microsoft-Partner in den Berei-

chen Lizenzierung und Software Assurance.
 –  Anerkennung der AGB der SIK (http://www.sik.ch/agb.html; Allgemeine 

Geschäftsbedingungen für IKT-Leistungen Ausgabe Januar 2020).
 Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden.
3.8 Geforderte Nachweise: aufgrund der nachstehenden Nachweise:
 Alle notwendigen Angaben, Unterlagen beziehungsweise Nachweise zu den 

Eignungskriterien.
 –  Selbstdeklarationsformular für den Anbieter, rechtsgültig unterschrieben.
 –  Geheimhaltungserklärung für den Anbieter, rechtsgültig unterschrieben.
 –  Aktueller, maximal drei Monate alter Handelsregisterauszug (siehe Selbst-

deklarationsformular).
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 –  Aktueller, maximal drei Monate alter Betreibungsregisterauszug (siehe 
Selbstdeklarationsformular).

 –  Nachweis des Anbieters offiziell anerkannter Microsoft-Partner in den Berei-
 chen Lizenzierung und Software Assurance zu sein.

 Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigun-
gen aus ihrem Land bei.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen / Kosten: keine.
3.10 Sprachen:
 – Sprachen für Angebote: Deutsch.
 – Sprache des Verfahrens: Deutsch.
3.11 Gültigkeit des Angebots: sechs Monate ab Schlusstermin für den Eingang der 

Angebote.
3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen: unter www.simap.ch.
 Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 1. bis 19. Februar 2021.
 Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch.
3.13 Durchführung eines Dialogs: nein.
4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen: Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skonto, Rabatte 

und allfällige Abzüge sind im Angebot aufzuführen.
 Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wett-

bewerb ausgeschlossen. Offerten mit Preisabsprachen werden nicht berücksich-
tigt. Der Zuschlag erfolgt aufgrund des Angebots.

 Geschäftsabwicklung gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
für IKT-Leistungen der Schweizerischen Informatikkonferenz SIK, Ausgabe 
Januar 2020, abrufbar unter http://www.sik.ch/agb.html.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge 
für Leistungen in der Schweiz nur an Anbietende, welche die Einhaltung der 
Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer/ 
innen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

 Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen gleichwertige Bestäti-
gungen aus ihrem Land bei.

 Das Selbstdeklarationsformular ist rechtsgültig unterzeichnet inklusive aller 
Nachweise dem Angebot beizulegen.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen: Das LUKS wird von 
Crayon Schweiz AG, Altdorf, Schweiz, als Lizenzmanagement as a Service be-
raten und ist zur vorliegenden Ausschreibung zugelassen.

4.6 Sonstige Angaben:
 1. Bewertungsmatrix:
   Die Bewertungen der Zuschlagskriterien gemäss Ziffer 2.10 erfolgt so, dass 

im Vergleich aller Anbieter das tiefste Angebot die maximale Punktzahl 
erhält und diejenigen Preise, welche 50 oder mehr Prozent über dem tiefs-
ten Angebot liegen, Null Punkte erhalten. Für alle anderen Angebote, die 
dazwischen sind, werden die Punkte linear verteilt. Für weitere Kosten, bei-
spielsweise Dienstleistungen des Partners, werden keine Negativpunkte 
verteilt. Negativkosten können für den Angebotspreis bei Lizenzen und 
True Up vergeben werden.
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 2. Berichtigungen:
   Die Auftraggeberin behält sich vor, Berichtigungen und Ergänzungen zu 

den vorliegenden Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Ange-
bots vorzunehmen. Die Auftraggeberin wird diese Berichtigungen und  
Ergänzungen gleichzeitig allen Anbieterinnen und Anbietern schriftlich 
mitteilen und erforderlichenfalls die Frist zur Einreichung des Angebots er-
strecken. Die Anbieter/innen sind verpflichtet, diese Berichtigungen und 
Ergänzungen in ihrem Angebot zu berücksichtigen.

 3. Vorbehalt der Ausgabenbewilligung:
   Die Auftragsvergabe und -realisierung erfolgt vorbehältlich der Bewilli-

gung der Ausgabe durch das zuständige Organ des LUKS.
 4. Vertragsabschluss:
   Der Zuschlag gibt keinen Anspruch auf eine Auftragsvergabe beziehungs-

weise auf Abschluss eines Vertrages (keine Kontrahierungspflicht der Auf-
traggeberin). Die in den Ausschreibungsunterlagen genannten Beschaffungs-
volumina sind Erfahrungszahlen aus der Vergangenheit und begründen 
keine Zusage des LUKS über in der Zukunft zu erwartende Mindest- oder 
Maximalvolumina. Sie dienen lediglich zur Information über mög licherweise 
benötigte Kapazitäten.

   Es ist vorgesehen, mit der Zuschlagsempfängerin gestützt auf die gegen-
ständlichen Ausschreibungsunterlagen sowie deren Angebot einen Vertrag 
abzuschliessen. Der Vertragsabschluss kann erst erfolgen, wenn der Zu-
schlag in Rechtskraft erwachsen ist.

 5. Folgeaufträge:
   Die Auftraggeberin behält sich vor, Folgeaufträge, die sich auf den vorlie-

genden Auftrag beziehen, im freihändigen Verfahren an die Zuschlagsemp-
fängerin zu vergeben (Art. 6 Abs. 2 Bst. c öBV).

 6. Nicht ausschreibungs- bzw. vertragsgemässe Ausführung:
   Bei nicht ausschreibungs- beziehungsweise vertragsgemässer Erfüllung 

durch den Anbieter behält sich die Auftraggeberin das Recht vor, den Zu-
schlag zu widerrufen und ohne weitere Ausschreibung dem am nächstbes-
ten bewerteten Anbieter Aufträge zu erteilen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan: www.simap.ch.
4.8 Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit 

Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, Obergrundstrasse 46, 
Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde 
hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten und ist im Doppel einzu-
reichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel 
sind beizulegen.

Luzern, 26. Januar 2021

Luzerner Kantonsspital
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Offene Stellen

Staatskanzlei

Arbeitsort: Luzern / Pensum 10 bis 20 Prozent, per 1. März 2021 oder nach Verein-
barung.

Aushilfe Postdienst

Ihre Aufgaben:
– Zur Sicherstellung des Postdienstes während der Ferien- und kurzfristigen Ab-

wesenheiten unseres Postteams suchen wir eine Postdienstaushilfe.
– Die Arbeitsdauer beträgt im Jahr zwischen fünf und sechs Wochen. Die Stelle 

eignet sich auch für rüstige Rentner/-innen.
– Am Vormittag wird die eingehende Post sortiert und anschliessend digitalisiert.
– Am Nachmittag sorgen Sie für die termingerechte Zustellung der Briefe und Pakete 

zahlreicher Dienststellen.
– Am späteren Nachmittag werden alle Briefsendungen via Frankiermaschine fran-

kiert.

Ihr Profil:
– Sie haben eine Ausbildung als Zustellbeamter oder in einer ähnlichen Funktion 

abgeschlossen, verfügen über allgemein postalisches Wissen und beherrschen die 
gängigen Informatikapplikationen.

– Sie verfügen über einen Führerausweis der Kategorie B.
– Sie sind absolut zuvorkommend und bringen ein hohes Mass an Diskretion mit.
– Sie sind flexibel und arbeiten effizient und ausgesprochen zuverlässig.
– Sie sind es sich gewohnt, nach Zielvorgaben zu arbeiten und eigene Aktivitäten 

zu planen und selbständig zu steuern.

Bitte bewerben Sie sich online unter www.jobs-bei-uns.lu.ch.

Fragen zur Stelle: Staatskanzlei, Tony Stalder, Leiter Postdienst, Telefon 041 228 50 30, 
https://www.lu.ch/verwaltung/staatskanzlei.



Die Gemeinde Root hat eine fortschrittlich geführte Verwaltung, die ihre Dienst-
leistungen zuverlässig und effizient erbringt. Das Sozialamt steht den Einwoh-
nerinnen und Einwohnern bei wirtschaftlichen und persönlichen Schwierigkei-
ten kompetent zur Seite.

Zur Vervollständigung des Teams suchen wir per 1. April 2021 oder nach Verein-
barung eine/n

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter im Sozialamt 
(80 –100%)
Ihre Aufgaben:
– selbständige Bearbeitung der Alimentenhilfe (Bevorschussung und Inkasso),
– Unterstützung der Sozialarbeitenden in allen Bereichen der Administration,
– Führung und Abschluss der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung im 

KLIBnet,
–  Kontakte mit den Kunden am Schalter und am Telefon.

Ihre Anforderungen:
– abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung sowie Berufserfahrung, 

vorzugs weise im Rechnungswesen und Sozialhilferecht,
– abgeschlossene Weiterbildung als Alimentenfachperson oder Bereitschaft, 

diese zu absolvieren,
– gute Kenntnisse im Rechnungs- und Inkassowesen sowie in den relevanten 

gesetzlichen Bestimmungen (ZGB/OR, SchKG),
– Initiative, selbständig arbeitende und teamfähige Persönlichkeit,
– Belastbarkeit und angenehme Umgangsformen.

Unser Angebot:
– interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

motivierten Team,
– sorgfältige Einarbeitung sowie zeitgemässe Infrastruktur (KLIBnet, MS 

Office, Axioma) und Arbeitsbedingungen,
– fortschrittliche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Monika Marbacher, Leiterin Soziales und 
Gesundheit, unter Telefon 041 455 56 80.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen bis am 15. Februar 2021 an:  
Gemeinde Root, Personaldienst, Schulstrasse 14, Postfach 241, 6037 Root, 
oder per E-Mail an info@gemeinde-root.ch.
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Gerichtlicher Teil

Bezirksgerichte

Zweite Aufforderung, Vorladung und Entscheidsmitteilung

Bruno André Ribeiro Marques, geboren am 21. Mai 1986, portugiesischer Staatsange-
höriger, zuletzt wohnhaft gewesen an der Rengglochstrasse 30 in 6012 Obernau, jetzt 
unbekannten Aufenthaltes, erhält eine Nachfrist bis 22. Februar 2021, um zu der von 
Ana Patricia Ribeiro Jardim eingereichten Klage betreffend Ergänzung des portu-
giesischen Scheidungsurteils eine schriftliche Klageantwort (in je einem Exemplar 
für den Richter und die Klägerin) einzureichen. Die Klage liegt zu seinen Händen 
auf der Bezirksgerichtskanzlei Kriens auf. 
 Falls der Beklagte innert Frist keine Klageantwort einreicht, finden die Instruk-
tions- und die Hauptverhandlung am Dienstag, 9. März 2021, 9.00 Uhr, im Gerichts-
gebäude Bezirksgericht Kriens, Villastrasse 1, 6010 Kriens, statt. 
 Der Beklagte hat persönlich zu erscheinen. Erscheint der Beklagte unentschul-
digt nicht, wird aufgrund der Akten und der mündlichen Vorbringen der klagenden 
Partei entschieden, soweit der Richter nicht von Amtes wegen zu handeln hat. Das 
Urteil liegt ab Montag, 19. April 2021, auf der Bezirksgerichtskanzlei zuhanden des 
Beklagten auf und gilt mit diesem Datum als zugestellt.

Kriens, 21. Januar 2021

Bezirksgericht Kriens, Präsident Abteilung 2: Emmenegger

Aufforderungen zur Stellungnahme  
und Entscheidsmitteilungen
(Art. 731b OR)

I.

Gemäss Mitteilung des Handelsregisters des Kantons Luzern vom 22. Dezember 
2020 bestehen in der Organisation der MeinArzt in Luzern am Löwenplatz GmbH 
Mängel im Sinn von Artikel 731b OR. Das Handelsregister ersucht das Gericht um 
Erlass der erforderlichen Massnahmen.
 Die MeinArzt in Luzern am Löwenplatz GmbH wird aufgefordert, zum Gesuch 
des Handelsregisters Luzern bis Montag, 15. Februar 2021, eine schriftliche Stellung-
nahme (in je einem Exemplar für den Richter und das Handelsregister) einzureichen. 
Das Gesuch liegt zu ihren Händen auf der Kanzlei des Bezirksgerichts Luzern auf.
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 Geht innert der gesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird Anerkennung der 
Sachdarstellung des Handelsregisters angenommen. Der Entscheid liegt ab Freitag, 
19. Februar 2021, zuhanden der MeinArzt in Luzern am Löwenplatz GmbH auf der 
Kanzlei des Bezirksgerichts Luzern auf und gilt mit diesem Datum als zugestellt.

Luzern, 27. Januar 2021

Bezirksgericht Luzern, Präsidentin Abteilung 1: Schwitter 

II.

Gemäss Mitteilung des Handelsregisters des Kantons Luzern vom 26. Januar 2021 
bestehen in der Organisation der AKZENT GMBH, mit Sitz in Ruswil, Mängel im 
Sinn von Artikel 731b OR. Das Handelsregister ersucht das Gericht um Erlass der 
erforderlichen Massnahmen.
 Die AKZENT GMBH wird aufgefordert, zum Gesuch des Handelsregisters  
Luzern bis Dienstag, 9. Februar 2021, eine schriftliche Stellungnahme (in je einem 
Exemplar für die Richterin und das Handelsregister) einzureichen. Das Gesuch liegt 
zu ihren Händen auf der Kanzlei des Bezirksgerichts Willisau auf.
 Geht innert der gesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird Anerkennung der 
Sachdarstellung des Handelsregisters angenommen. Der Entscheid liegt ab Freitag, 
12. Februar 2021, zuhanden der AKZENT GMBH auf der Kanzlei des Bezirks-
gerichts Willisau auf und gilt mit diesem Datum als zugestellt.

Willisau, 27. Januar 2021

Bezirksgericht Willisau, Präsidentin Abteilung 1: Zwyssig-Vüllers

III.

Gemäss Mitteilung des Handelsregisters des Kantons Luzern vom 26. Januar 2021 
bestehen in der Organisation der Schötz Immo AG, mit Sitz in Schötz, Mängel im 
Sinn von Artikel 731b OR. Das Handelsregister ersucht das Gericht um Erlass der 
erforderlichen Massnahmen.
 Die Schötz Immo AG wird aufgefordert, zum Gesuch des Handelsregisters  
Luzern bis Dienstag, 9. Februar 2021, eine schriftliche Stellungnahme (in je einem 
Exemplar für die Richterin und das Handelsregister) einzureichen. Das Gesuch liegt 
zu ihren Händen auf der Kanzlei des Bezirksgerichts Willisau auf.
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 Geht innert der gesetzten Frist keine Stellungnahme ein, wird Anerkennung der 
Sachdarstellung des Handelsregisters angenommen. Der Entscheid liegt ab Freitag, 
12. Februar 2021, zuhanden der Schötz Immo AG auf der Kanzlei des Bezirks gerichts 
Willisau auf und gilt mit diesem Datum als zugestellt.

Willisau, 27. Januar 2021

Bezirksgericht Willisau, Präsidentin Abteilung 1: Zwyssig-Vüllers

Aufforderungen zur Kostensicherung
(Art. 169, 193 f. SchKG)

I.

In der ausgeschlagenen Erbschaft der Olga Limacher, geboren am 18. September 1930, 
von Schüpfheim, wohnhaft gewesen in 6004 Luzern, Rosenbergstrasse 2, gestorben 
am 11. September 2020, sind nicht genügend Aktiven zur Deckung der Liquidations-
kosten vorhanden.
 Sofern nicht ein Gläubiger bis Dienstag, 9. Februar 2021, an das Bezirksgericht 
Luzern (PC 60-6400-9) einen Kostenvorschuss von Fr. 3500.– für das summarische 
Konkursverfahren (Nachforderungsrecht vorbehalten) leistet, wird die konkursamt-
liche Liquidation nicht angeordnet.

Luzern, 22. Januar 2021

Bezirksgericht Luzern, Präsident Abteilung 3: Fassbind

II.

In der ausgeschlagenen Erbschaft des Josef Banz, geboren am 20. September 1949, 
von Entlebuch, wohnhaft gewesen in 6015 Luzern, Hauptstrasse 32, gestorben am  
22. Dezember 2020, sind nicht genügend Aktiven zur Deckung der Liquidationskos-
ten vorhanden.
 Sofern nicht ein Gläubiger bis Mittwoch, 10. Februar 2021, an das Bezirksgericht 
Luzern (PC 60-6400-9) einen Kostenvorschuss von Fr. 3500.– für das summarische 
Konkursverfahren (Nachforderungsrecht vorbehalten) leistet, wird die konkursamt-
liche Liquidation nicht angeordnet.

Luzern, 26. Januar 2021

Bezirksgericht Luzern, Präsident Abteilung 3: Fassbind



Nr. 4 vom 30. Januar 2021 421

III.

In der ausgeschlagenen Erbschaft des Josef Alois Bieri, geboren am 23. März 1931, 
von Wolhusen und Luzern, wohnhaft gewesen in 6010 Kriens, Grossfeldstrasse 6, 
gestorben am 19. Oktober 2020, sind keine Aktiven zur Deckung der Liquidations-
kosten vorhanden.
 Sofern nicht ein Gläubiger bis Donnerstag, 11. Februar 2021, an das Bezirksgericht 
Kriens (PC 60-5419-2) einen Kostenvorschuss von Fr. 3500.– für das summarische 
Konkursverfahren (Nachforderungsrecht vorbehalten) leistet, wird die konkursamt-
liche Liquidation nicht angeordnet.

Kriens, 27. Januar 2021

Bezirksgericht Kriens, Präsident Abteilung 2: Emmenegger

IV.

In der ausgeschlagenen Erbschaft der Iris Helga Estermann, geboren am 4. April 
1954, von Sarnen (OW) und Muri (AG), wohnhaft gewesen in 6036 Dierikon, Zent-
ralstrasse 34, gestorben am 17. Dezember 2020, sind zu wenig Aktiven zur Deckung 
der Liquidationskosten vorhanden.
 Die konkursamtliche Liquidation wird nur angeordnet, sofern ein Gläubiger oder 
eine Gläubigerin bis Dienstag, 9. Februar 2021, an das Bezirksgericht Hochdorf (PC 
60-2879-4) einen Kostenvorschuss von Fr. 3500.– (Nachforderungsrecht vorbehalten) 
für das summarische Konkursverfahren leistet.

Hochdorf, 26. Januar 2021

Bezirksgericht Hochdorf, Bezirksrichterin Abteilung 1: Afonso

V.

In der ausgeschlagenen Erbschaft des Zivorad Lecic, geboren am 10. April 1956, von 
Serbien, wohnhaft gewesen in 6242 Wauwil, Ettiswilerstrasse 6, gestorben am 13. Juli 
2020, sind nicht genügend Aktiven zur Deckung der Liquidationskosten vorhanden.
 Sofern nicht ein Gläubiger bis Dienstag, 9. Februar 2021, an das Bezirksgericht 
Willisau (PC 60-768522-1) einen Kostenvorschuss von Fr. 3500.– für das summarische 
Konkursverfahren (Nachforderungsrecht vorbehalten) leistet, wird die konkursamt-
liche Liquidation nicht angeordnet.

Willisau, 25. Januar 2021

Bezirksgericht Willisau, Präsidentin Abteilung 1: Zwyssig-Vüllers
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Kraftloserklärung

Es wird kraftlos erklärt:
– 30495E.UEB, Papier-Namensschuldbrief, Fr. 5000.–, Pfandstelle 4, Angangsdatum 

4. Mai 1973, Errichtungsdatum 21. Februar 1974,
lastend auf Grundstück Nr. 327 und dem mitverpfändeten Grundstück Nr. 699, beide 
Grundbuch Werthenstein.

Willisau, 26. Januar 2021

Bezirksgericht Willisau, Bezirksgerichtspräsident Abteilung 2: Jost

Schuldbetreibung und Konkurs

Konkurspublikationen / Schuldenrufe
(Art. 231, 232 SchKG; Art. 29 und 123 VZG)

Die Gläubiger des Schuldners und alle, die Ansprüche auf die in seinem Besitz befindlichen 
Vermögensstücke haben, werden aufgefordert, ihre Forderungen oder Ansprüche samt Beweis-
mitteln (Schuldscheine, Buchauszüge usw.) innert der genannten Frist bei der Anmeldestelle 
einzugeben. Schuldner des Konkursiten haben sich innert der gleichen Frist bei der Anmelde-
stelle zu melden; Straffolge bei Unterlassung nach Art. 324 Ziff. 2 StGB. Personen, die Sachen 
des Schuldners als Pfandgläubiger oder aus anderen Gründen besitzen, werden aufgefordert, 
diese innert der gleichen Frist der Anmeldestelle zur Verfügung zu stellen; Straffolge bei Unter-
lassung (Art. 324 Ziff. 3 StGB). Das Vorzugsrecht erlischt, wenn die Meldung ungerechtfertigt 
unterbleibt. Die angegebene Anmeldestelle gilt auch für Beteiligte, die im Ausland wohnen. 

I.

Schuldner: Bucher Margrit (NL); Heimatort: Kerns (OW); Staatsbürgerschaft: 
Schweiz; Geburtsdatum: 09.09.1938; Todesdatum: 02.12.2020; wohnhaft gewesen: 
Würzenbachmatte 33, 6006 Luzern
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 13.01.2021
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 01.03.2021

Konkursamt Luzern
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II.

Schuldner: Jost Adolf (NL); Heimatort: Willisau; Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburts datum: 25.11.1956; Todesdatum: 22.10.2020; wohnhaft gewesen: Kapuziner-
weg 12, 6006 Luzern
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 30.12.2020
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 01.03.2021

Konkursamt Luzern

III.

Schuldner: SIAT – Swiss Investment & Trade Group AG, in Liquidation, CHE-
115.431.065, Obergrundstrasse 17, 6003 Luzern
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum des Auflösungsentscheids: 20.08.2020
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 01.03.2021

Konkursamt Luzern

IV.

Schuldner: Besson Gabrielle Liliane Muriel, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: 
Engollon (Val-de-Ruz) (NE) und Winterthur (ZH); Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburtsdatum: 30.05.1954; Todesdatum: 06.11.2020; wohnhaft gewesen: Brünig-
strasse 10, 6020 Emmenbrücke
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 13.01.2021
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 28.02.2021

Konkursamt Hochdorf

V.

Schuldner: Rodrigues Pinto Monica; Staatsbürgerschaft: Portugal; Geburtsdatum: 
24.04.1979; Rüeggisingerstrasse 5, 6020 Emmenbrücke
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 18.01.2021
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 28.02.2021

Konkursamt Hochdorf
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VI.

Schuldner: A.V.A Bau GmbH, in Liquidation, CHE-230.675.669, Weihermatte 4, 
6147 Altbüron
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 16.12.2020
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 01.03.2021

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

VII.

Schuldner: Ballerini-Stöckli Irene Anna, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Güns-
berg (SO); Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 18.05.1941; Todesdatum: 
10.12.2020; wohnhaft gewesen: Dorfstrasse 43, 6211 Buchs
Art des Konkursverfahrens: summarisch
Datum der Konkurseröffnung: 21.01.2021
Frist: 1 Monat
Ablauf der Frist: 01.03.2021

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

Wiedereröffnung eines Konkursverfahrens

Schuldner: luxin (green planet) foundation, in Liquidation, CHE-113.749.912, Bram-
bergstrasse 18, 6004 Luzern
Eingabefrist für Forderungen: 01.03.2021
 Mit Entscheid des Bezirksgerichts Luzern vom 10. Oktober 2017 wurde über die 
luxin (green planet) foundation, in Liquidation, mit Sitz in Luzern, Brambergstrasse 18, 
6004 Luzern, der Konkurs eröffnet. Das Konkursverfahren wurde am 30. Mai 2018 
mangels Aktiven eingestellt.
 Da nach der Einstellung des Konkursverfahrens vorher noch nicht bekannte  
Vermögenswerte der Schuldnerin zum Vorschein kamen, eröffnete der zuständige 
Richter des Bezirksgerichts Luzern mit Entscheid vom 21. Januar 2021 das Konkurs-
verfahren über die luxin (green planet) foundation in Liquidation, mit Sitz in Luzern, 
wieder und ordnete gleichzeitig das summarische Verfahren an.

Konkursamt Luzern
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Vorläufige Konkursanzeigen
(Art. 222 SchKG)

Schuldner des Konkursiten können ihre Schulden nicht mehr durch Zahlung an den Konkursiten 
begleichen; sie riskieren, zweimal bezahlen zu müssen. Ferner sind Personen, die Vermögens-
gegenstände des Konkursiten verwahren, unabhängig vom Rechtstitel der Verwahrung, ver-
pflichtet, diese unverzüglich dem Konkursamt herauszugeben. Die Publikation betreffend Art, 
Verfahren, Eingabefrist usw. erfolgt später. 

I.

Schuldner: Grc Bau GmbH, CHE-228.840.002, c/o Keller + Kaiser Treuhand GmbH, 
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 20.01.2021

Konkursamt Luzern

II.

Schuldner: Martins Brotwerk GmbH, CHE-482.847.878, Obergrundstrasse 85, 6005 
Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 12.01.2021

Konkursamt Luzern

III.

Schuldner: Prasino Holdings AG, CHE-374.026.198, Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 20.01.2021

Konkursamt Luzern

IV.

Schuldner: Royal Helvetia GmbH, CHE-481.090.575, Neustadtstrasse 7, 6003 Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 12.01.2021

Konkursamt Luzern
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Kollokationspläne und Inventare
(Art. 221, 249–250 SchKG)

Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise 
abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen 
nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes bei der angegebenen Anmeldestelle  
gegen die Masse klagen. Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang 
bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten.

I.

Schuldner: Haller Brigitta (NL); Heimatort: Altbüron; Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburtsdatum: 20.07.1934; Todesdatum: 24.09.2020; wohnhaft gewesen: St.-Karli-
Quai 9, 6004 Luzern
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Luzern, Abteilung 3, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Luzern, Abteilung 1, gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Luzern

II.

Schuldner: Papa Margaretha (NL); Heimatort: Biasca; Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburtsdatum: 01.08.1941; Todesdatum: 14.10.2020; wohnhaft gewesen: Zürich-
strasse 49, 6004 Luzern
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Luzern, Abteilung 3, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Luzern, Abteilung 1, gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Luzern
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III.

Schuldner: Peduzzi Margaritha (NL); Heimatort: Luzern; Staatsbürgerschaft: 
Schweiz; Geburtsdatum: 15.11.1924; Todesdatum: 26.07.2020; wohnhaft gewesen: 
Schweizerhausstrasse 10, 6006 Luzern
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Luzern, Abteilung 3, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Luzern, Abteilung 1, gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Luzern

IV.

Schuldner: Scherrer Ruth (NL); Heimatort: Nesslau-Krummenau; Staatsbürger-
schaft: Schweiz; Geburtsdatum: 22.08.1945; Todesdatum: 30.07.2020; wohnhaft gewe-
sen: Staffelnhofstrasse 60, 6015 Luzern
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Luzern, Abteilung 3, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Luzern, Abteilung 1, gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Luzern

V.

Schuldner: Storck Maria Anna (NL); Heimatort: Gontenschwil; Staatsbürgerschaft: 
Schweiz; Geburtsdatum: 26.04.1955; Todesdatum: 27.06.2020; wohnhaft gewesen: 
6000 Luzern, im Aufenthalt Meggen
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
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Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Luzern, Abteilung 3, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Luzern, Abteilung 1, gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Luzern

VI.

Schuldner: Gallipoli Antonio, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Kriens (LU); 
Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 07.10.1942; Todesdatum: 01.07.2020; 
wohnhaft gewesen: Luzernerstrasse 37, 6010 Kriens
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Kriens einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Kriens gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Kriens

VII.

Schuldner: Gödüc Ibrahim; Staatsbürgerschaft: Türkei; Geburtsdatum: 15.01.1987; 
Grosshaslistrasse 11, 6010 Kriens; jetzt unbekannten Aufenthaltes
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Kriens einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Kriens gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Kriens
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VIII.

Schuldner: Christen-Bannwart Marie, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Wolfen-
schiessen (NW); Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 26.03.1937; Todes-
datum: 18.09.2020; wohnhaft gewesen: Kirchfeldstrasse 27, 6032 Emmen, Betagten-
zentrum Emmenfeld
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Hochdorf einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Hochdorf gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Hochdorf

IX.

Schuldner: Keller Nina, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Lengwil (TG) und 
Waldkirch-Bernhardzell (SG); Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 05.01.1970; 
Todesdatum: 28.11.2019; wohnhaft gewesen: Sonnenhofmatte 4, 6020 Emmenbrücke
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Bemerkungen: Neuauflage aufgrund Falschberechnung der Fristen (Publikationsfeh-
ler 08./09.01.2021).
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Hochdorf einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Hochdorf gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Hochdorf

X.

Schuldner: Urben Caspar; Heimatort: Inkwil (BE); Staatsbürgerschaft: Schweiz;  
Geburtsdatum: 29.06.1980; Regensbergstrasse 34, 8113 Boppelsen; vormals wohnhaft 
gewesen: Luzernerstrasse 34, 6037 Root (LU)
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
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Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind beim Bezirks-
gericht Hochdorf einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Hochdorf gerichtlich anhängig zu machen.

Konkursamt Hochdorf

XI.

Schuldner: Marincas Valentina-Alina; Staatsbürgerschaft: Rumänien; Geburtsdatum: 
16.01.1984; Wolfsgrueb 5, 6221 Rickenbach; letzte bekannte Adresse, jetzt unbekann-
ten Aufenthaltes
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind bei der Bezirks-
gerichtspräsidentin I von Willisau, 6130 Willisau, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Willisau, 6130 Willisau, gerichtlich anhängig zu ma-
chen.

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Sursee

XII.

Schuldner: Schlup Hans-Rudolf, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Arch (BE); 
Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 12.02.1950; Todesdatum: 08.08.2020; 
wohnhaft gewesen: 4806 Wikon, mit Aufenthalt im Haus für Pflege und Betreuung 
Seeblick, Spitalstrasse 16b, 6210 Sursee
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind bei der Bezirks-
gerichtspräsidentin I von Willisau, 6130 Willisau, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Willisau, 6130 Willisau, gerichtlich anhängig zu ma-
chen.

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau
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XIII.

Schuldner: Schnyder Hans, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Escholzmatt- 
Marbach (LU); Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 05.03.1940; Todes-
datum: 30.09.2020; wohnhaft gewesen: Hauptstrasse 159, 6182 Escholzmatt
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind bei der Bezirks-
gerichtspräsidentin I von Willisau, 6130 Willisau, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Willisau, 6130 Willisau, gerichtlich anhängig zu ma-
chen.

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

XIV.

Schuldner: Skogman Barbara, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Oeschgen (AG); 
Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburtsdatum: 25.01.1958; Todesdatum: 24.07.2020; 
wohnhaft gewesen: Sagenstrasse 15, 6252 Dagmersellen
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind bei der Bezirks-
gerichtspräsidentin I von Willisau, 6130 Willisau, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Willisau, 6130 Willisau, gerichtlich anhängig zu ma-
chen.

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

XV.

Schuldner: Zurfluh Erich; Heimatort: Attinghausen (UR); Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburtsdatum: 17.06.1976; Guggerweg 6, 6182 Escholzmatt; jetzt unbekannten Auf-
enthaltes
Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage
Ablauf der Frist: 18.02.2021
Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021
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Kontaktstelle für Beschwerden: Beschwerden gegen das Inventar sind bei der Bezirks-
gerichtspräsidentin I von Willisau, 6130 Willisau, einzureichen.
Kontaktstelle für Klage und Anfechtung: Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind beim Bezirksgericht Willisau, 6130 Willisau, gerichtlich anhängig zu ma-
chen.

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

Einstellung der Konkursverfahren
(Art. 230, 230a SchKG)

Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den er-
wähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten, 
falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte. 

I.

Schuldner: Diaparis AG, in Liquidation, CHE-116.234.455, ohne Domizil (sans domi-
cile, senza indirizzo), 6003 Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 08.12.2020
Datum der Einstellung: 18.01.2021
Kostenvorschuss: Fr. 5000.–
Frist: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021

Konkursamt Luzern

II.

Schuldner: Gajic Michael; Heimatort: Geuensee (LU); Staatsbürgerschaft: Schweiz; 
Geburtsdatum: 30.04.1995; unbekannten Aufenthaltes; letzte bekannte Adresse:  
Kapellgasse 19, 6004 Luzern
Datum der Konkurseröffnung: 06.01.2021
Datum der Einstellung: 20.01.2021
Kostenvorschuss: Fr. 7000.–
Frist: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021

Konkursamt Luzern
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III.

Schuldner: SQUITEK AG, in Liquidation, CHE-326.739.108, Platz 4, 6039 Root D4
Datum der Konkurseröffnung: 14.12.2020
Datum der Einstellung: 21.01.2021
Kostenvorschuss: Fr. 5000.–
Frist: 10 Tage
Ablauf der Frist: 08.02.2021

Konkursamt Hochdorf

IV.

Schuldner: SUDA M GmbH, in Liquidation, CHE-409.401.620, Centralstrasse 28, 
6210 Sursee
Datum der Konkurseröffnung: 11.11.2020
Datum der Einstellung: 21.01.2021
Kostenvorschuss: Fr. 5000.–
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 08.02.2021

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Sursee

Schluss der Konkursverfahren
(Art. 268 Abs. 4 SchKG)

I.

Schuldner: Hunkeler Richard (NL); Heimatort: Luzern und Roggliswil; Staatsbürger-
schaft: Schweiz; Geburtsdatum: 12.11.1947; Todesdatum: 26.08.2020; wohnhaft gewe-
sen: Obergütschstrasse 23, 6003 Luzern
Datum des Schlusses: 18.01.2021

Konkursamt Luzern

II.

Schuldner: Schmidlin Klara (NL); Heimatort: Schlierbach; Staatsbürgerschaft: 
Schweiz; Geburtsdatum: 08.04.1935; Todesdatum: 29.02.2020; wohnhaft gewesen: 
Schweizerhausstrasse 10, 6006 Luzern
Datum des Schlusses: 22.01.2021

Konkursamt Luzern



434 Luzerner Kantonsblatt Nr. 4 vom 30. Januar 2021

III.

Schuldner: BC Reiden AG, in Liquidation, CHE-422.456.356, Zelglimatte 3, 6260 
Reiden
Datum des Schlusses: 25.01.2021

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

IV.

Schuldner: Portmann-Njegovec Adolf, ausgeschlagene Erbschaft; Heimatort: Escholz-
matt-Marbach (LU) und Menznau (LU); Staatsbürgerschaft: Schweiz; Geburts-
datum: 13.06.1946; Todesdatum: 20.09.2019; wohnhaft gewesen: Rötelbergstrasse 5, 
6122 Menznau
Datum des Schlusses: 25.01.2021

Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau

Zahlungsbefehl
(Art. 69 SchKG)

Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen  
20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungsweg geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 Tagen 
seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Anmeldestelle mündlich oder schriftlich zu 
erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. 

Schuldner: 2mar enterprise GmbH, CHE-114.509.960, Sonnenhof 2, 6206 Neuenkirch
Gläubiger: Vittoria Colonna S.R.L., Stradale Arcerito KM 3, 97019 Vittoria
Vertreter: Euler Hermes Services Schweiz AG, CHE-108.637.696, Richtiplatz 1, 8304 
Wallisellen
Art der Schuldbetreibung: ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer: 22011147 vom 19.08.2020
Forderungen: Fr. 10 569.– nebst Zins zu 5% seit 04.06.2020
Zusätzliche Kosten: Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: offene Rechnung Nr. 630 2020 vom 25.04.2020 von der Vittoria 
Colonna S.R.L.

Betreibungsamt Oberer Sempachersee
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Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung
(Art. 231, 232 SchKG; Art. 29 und 123 VZG vom 23. April 1920)

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Perso-
nen im Ausland (BewG) sowie auf die Verordnung über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland (BewV) aufmerksam gemacht. 
 Innert der Frist nicht angemeldete Ansprüche sind, soweit sie nicht durch die öffentlichen 
Bücher festgestellt sind, von der Teilnahme am Ergebnis der Verwertung ausgeschlossen. Eben-
so haben Faustpfandgläubiger von Pfandtiteln ihre Faustpfandforderungen anzumelden. 
 Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen. 

Schuldner: Leuthold Erich Heinrich; Heimatort: Kriens, Richterswil; Staatsbürger-
schaft: Schweiz; Geburtsdatum: 13.01.1956; Am Mattenhof 6, 6010 Kriens; 1/2 Mitei-
gentum
Leuthold-Bettin Margrit Regina Beata; Heimatort: Kriens, Richterswil; Staatsbürger-
schaft: Schweiz; Geburtsdatum: 08.07.1954; Fildistrasse 1, 6287 Aesch; 1/2 Miteigentum
Steigerungsobjekte: Grundstück Nr. 912, Grundbuch Aesch, Plan Nr. 19, Fildi, Fläche 
1068 m2; Liegenschaft; Gebäude, Strasse, Weg, übrige befestigte Fläche; Gartenanlage; 
Katasterschatzung: Fr. 613 300.–, Wohnhaus Nr. 287: Fr. 468 000.–, Betreibungsamt-
liche Schatzung: Fr. 1 250 000.–
Die Grundpfandverwertung wird vom Gläubiger im 1. Rang verlangt.
Angaben zur Steigerung: 26. Mai 2021, 10.00 Uhr, Restaurant Tellimatt, Tellimatt-
strasse 10, 6287 Aesch
 Es ergeht hiermit an die Pfandgläubiger und Grundlastenberechtigten die Auf-
forderung, dem unterzeichneten Betreibungsamt, binnen der Eingabefrist ihre An-
sprüche – Wert 26. Mai 2021 – an dem Grundstück, insbesondere auch für die Zinsen 
und Kosten, anzumelden und gleichzeitig auch anzugeben, ob die Kapitalforderung 
schon fällig oder gekündigt sei, allfällig für welchen Betrag und auf welchen Termin.
Eingabefrist: 18. Februar 2021
Auflagedatum der Steigerungsbedingungen und Lastenverzeichnis: ab dem 5. März 
2021
Bemerkungen: Besichtigung, Mittwoch, 12. Mai 2021, 11.00 bis 11.30 Uhr, nur unter 
telefonischer Voranmeldung beim unterzeichneten Betreibungsamt.

Betreibungsamt Kreis Hochdorf
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Entsorgung und Recycling
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Unterstadt 3, Postfach 419, 6210 Sursee
Telefon 041 926 79 79
www.roellinpartner.ch
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Malen / Tapezieren / Renovieren
Camenzind & Partner AG
Rothenbad 16, 6015 Luzern
Telefon 079 817 93 53 oder 079 808 39 64
www.maler-camenzind.ch

Parkett / Bodenbeläge
Albert Fäh GmbH
Imfangstrasse 11, 6005 Luzern
Telefon 041 360 58 50
info@faeh-parkett.ch / www.faeh-parkett.ch

Tief- und Strassenbau
Lötscher Tiefbau AG
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Schweizerische Mobiliar Genossenschaft

Teilerneuerung der Delegiertenversammlung;

Wahlergebnis Ersatzwahl Wahlkreis Kanton Luzern

(Amtsdauer 2021– 2023)

Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft 

hat gestützt auf Art. 13 der Statuten vom 16. Dezember 1999 (mit 

Änderung vom 18. Mai 2001 und vom 16. Mai 2014) folgende 

Person als in stiller Wahl gewählten Delegierten des Wahlkreises 

Kanton Luzern erklärt:

Balthasar Alain, Luzern

Das Mandat für eine Amtsdauer von zwei Jahren beginnt mit der 

ordentlichen Delegiertenversammlung vom 19. Mai 2021.

Bern, 21. Januar 2021

Schweizerische Mobiliar Genossenschaft

Der Verwaltungsrat



AZA 6002 Luzern  

Schweiz | weltweit | Möbellager
Luzern | Sursee | Baar 
Tel. +41 41 360 60 00
www.gmuer-transport.ch

Ihr Zügel-Profi.
Im Nu am neuen 
Ort zu Hause.

UMZÜGE UND LOGISTIK SEIT 1892

Werkzeuge und Gerüste für den Bau

Wiederkehr-System-Gerüste
sind in der Schweiz hergestellt und gel-
ten als sehr sicher, langlebig und ent-
sprechen den neusten Normen. Nebst
dem Verkauf und der Vermietung,
empfehlen wir uns für die Ausführung
anspruchsvoller Gerüstarbeiten. Zu-
dem beliefern wir das Bauhaupt- und
Nebengewerbe schweizweit mit Werk-
zeugen, Verbrauchsmaterialien und
Geräten.

Buchrain • Ittigen • Münchenstein

Verkauf   •   Vermietung  •   Montage  •  Leasing

Wiederkehr AG       
Leisibachstrasse 18  
6033 Buchrain
Tel. 041 445 05 44
info@wiederkehrag.ch
www.wiederkehrag.ch
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